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I. Einleitung

Als sich die einzelnen britisch-nordamerikanischen Besitzungen 1867 bis
1873 zum Dominion von Kanada zusammenschlössen, hing die Lebensfähig
keit dieses neuen politischen Gebildes davon ab, ob es gelingen würde, die
vor der Konföderation nur schwachen Beziehimgen zwischen den einzel
nen integrierten Teilgebieten durch wirtschaftliche Verflechtung zu festi
gen. Voraussetzxmg für eine derartige wirtschaftliche Verflechtimg war
die Schaffung eines leistungsfähigen Verkehrssystems und die Entwicklung
einer Tarifpolitik, die durch extrem niedrige Tarifierung des interprovin-
zialen Güterverkehrs den besonderen Bedingungen des kanadischen Wirt
schaftsraumes Rechnung trug. Die Dominion-Regierung hat aufgnmd der
verfassungsmäßig vorgesehenen Konzessionierung interprovinzialer Eisen
bahnlinien und mit Hilfe der 1903 geschaffenen staatlichen Tarifaufsicht
sowohl die Ausbaupolitik der kanadischen Bahnen als auch deren Tarif
politik auf dieses, in seiner Wurzel politische Ziel ausgerichtet und sie als
Mittel staatlich gelenkter Raumordnimg eingesetzt.
Die vorliegende Veröffentlichung untersucht die einzelnen Stadien die

ser staatlich gelenkten Raumordnung und prüft deren ökonomisches Er
gebnis.



II. Die natürlichen Grundlagen des kanadischen Wirtschafts

raumes und seine Verkehrsbedingungen

Die geographischen Bedingungen. Die klimatischen Ver
hältnisse Kanadas, sein geologisdier Aufbau und seine Lage zu den Wirt
schafts- und Handelszentren der nördlichen Hemisphäre haben bis heute
ein relativ kleines Gebiet im Süden des Landes ausgeschieden, das auf
Grund seiner wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten xmd seiner wirt
schaftlichen Zugänglichkeit als eigentlicher kanadischer Wirtschaftsraum
angesprochen werden kann.

Die klimatische Benachteiligung, unter der die Wirtschaft und der Ver
kehr des Landes leiden, ist eine Folge der geographischen Nordlage Kana
das, seiner breiten, klimatisch ungeschützten Öffnung nach Norden und
seines dichten Abschlusses durch das meridional verlaufende Felsengebir
ge gegen den klimatisch mildernden Einfluß der vorherrschenden West
winde. Der polare Einfluß wird verstärkt durch das Vordringen der Hud
son Bay aus polaren Breiten weit nach Süden. Eine Gegenüberstellung der
Werte repräsentativer kanadischer Klimastationen mit denen europäischer
Stationen gleicher Breite imd, sofern möglich, gleichen Klimatyps (nach
Koeppen) zeigt, daß — mit Ausnahme der pazifischen Küstenorte — die
Temperatur-Mittelwerte in Kanada wesentlich extremer, die durchschnitt
lich frostfreie Periode kürzer und die Kontinentalität des Klimas sehr viel
größer als in vergleichbaren europäischen Breiten sind (Tab. 1).

Die niedrigen Wintertemperaturen und die Kürze der Vegetationsperiode
spiegeln sich am deutlichsten im Formenwandel der natürlichen Vegeta
tion wider. Der Laubmischwald im südlichen Ontario wird bereits unter
49° n. Br. von dem Hunderte von Kilometern breiten nordischen Nadel
waldgürtel abgelöst, der im Norden ungefähr mit dem Verlauf der 10°-Juli-
isotherme gegen die Tundra abschließt. Die nördliche Waldgrenze setzt an
der Mackenziemündung unter 67° n. Br. an, zieht sich in südöstlicher Rich
tung zur Hudson-Bay, schneidet deren Westküste unter 60°, ihre Ostküste
unter 58° n. Br. und erreicht im Osten Labradors unter dem Einfluß des
kalten Labradorstroms mit 53° n. B. die Breite von Bremen. Die Ausdeh
nung der einzelnen Vegetationszonen und ihre südlichen Grenzen sind
westlich der Hudson Bay um 8, im Osten um 12—15 Breitengrade gegen
über den gleichen Grenzen in Europa nach Süden verschoben. Das bietet
einen Anhaltspunkt für das Ausmaß der klimatischen Benachteiligimg Ka
nadas (Karte I).
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Tab. 1. Gegenüberstellung der Werte repräsentativer kanadischer Klima
stationen mit denen europäischer Stationen gleicher Breite und gleichen

Klimatjrps (nach Koeppen).

3. 5. 6. 8. 9. 10.

HaUfax, N. S. 44^48' 73 Dfb — 4.6 -|- 4.1 +18.2 + 9.4 + 6.6 22.8
a Bordeaux 44"'50' 74 Cfb + 4,8 +11.7 +20.1 +13.0 +12.3 15.4

Klimat. Benachteiligg.; — 9.4 —^7.6 — 1.9 — 3.6 — 5.7
St.John,N.B. 45n7' 36 Dfb — 7.1 + 3.3 +16.1 + 8.3 + 5.2 23.2

b Toulouse 43°37' 194 Cxb + 4.5 +11.3 +21.2 +13.0 +12.3 16.7
Klimat. Benachteiligg.; —11-6 — 8.0 — 5.1 — 4.1 — 7.1
Monoton, N. B. 46''07' 81 Dfb — 9.4 + 2.4 +18.6 + 7.7 + 4.9 27.7

c Bourg 46°12' 250 Cfb + 1.3 +10.4 +19.8 +10.8 +10.4 18.5
Klimat. Benachteiligg.: —10.7 — 8.0 — 1.2 — 3.1 — 5.5
Ouebec, OUE. 46°48' 90 Dfb —12.0 + 2.6 +19.3 + 6.6 + 4.0 3L3

d Debreczin 47°3r 129 Dfb — 3.4 +10.5 +20.9 +10.4 + 9.2 24.3
Klimat. Benachteiligg.; — 8.6 — 7.9 — 1.6 — 3.8 — 5.2
Montreal,QUE. 45°30' 57 Dfb —ia5 + 5.1 +20.9 + 8.2 + 5.9 SÜ

e Hermannstadt 45"4r 419 Dfb — 4.0 + 9.6 +19.9 +10.0 + 9.0 23.9
Klimat. Benachteiligg.; — 6.5 — 4.5 — 1.0 — 1.8 — 3.1
Toronto, ONT. 43°40' 116 Dfb — 5.2 + 5.6 +21.6 + 8.8 + 7.3 26.8

f Florenz 43''46' 73 + 4.7 +13.4 +24.6 +14.9 +14.3 19.9
Klimat. Benachteiligg.; — 9.9 — 7.8 — 3.0 — 6.1 — 7.9
Kapuskasing, 49° 25' 193

ONT. Dfb —18.7 — 0.6 +16.9
g Lemberg 49°50' 308 Dfb — 4.0 + 7.5 +18.7

Klimat. Benachteiligg.; —14.7 — 8.1 — 1.8

+ 3.8
+ 8.7
— 4.9

+ 0.2
+ 7.6
— 7.4

Winnipeg, 49°54' 232
MAN. Dfb —19.5 + 3.1

k Krakau 50°04' 220 Dfb — 3.3 + 7.9
Klimat. Benachteiligg.: —16.2 — 4.8

+19.4
+18.7
+ 0.7

+ 5.0
+ 8.8
— 3.8

+ 1.7
+ 7.8
— 6.1

Edmonton, 53°35' 658
ALTA. Dfb

m Bialystock 53°08' 136 Dfb
Klimat. Benachteiligg.:

—14.5
— 4.6
— 9.5

+ 4.6
+ 6.5
+ 1.9

+16.4
+18.6
+ 2.2

+ 4.9 + 2.6
+ 7.2 + 6.8
+ 2.3 + 4.2

35.6
22.7

The Pas. MAN. 53°49' 271 Dfc —22.6 + 0.4 +18.1 + 1.8 — 0.8 40.7
h Bialystock 53°06' 136 Dfb — 4.6 + 6.5 +18.6 + 7.2 + 6.8 25.2

Klimat. Benachteiligg.: —18.0 — 6.1 — 0.5 — 5.4 — 7.6 15.5
Churchill,MAN. 58°47* 11 Dfc —28.3 —10.0 +12.1 — 2.9 — 7.9 iÖi

i  Narwa 59°28' 2 Dfb — 6.3 + 3.2 +17.0 + 5.4 + 4.6 24.0
Klimat. Benachteiligg.: —22.0 —13.2 — 4.9 — 8.3 —12.5

38.9
22.0

Regina, SASK. 50°26' 628 Dfb —17.4 + 3.2 +18.2 + 4.1 + 1.4 35.6
1  Lemberg 49°50' 308 Dfb — 4.0 + 7.5 +18.7 + 8.7 + 7.6 22.7

Klimat. Benachteiligg.; —13.4 — 4.3 — 0.5 — 4.6 — 6.2

30.9
25.2

Vancouver,B.C. 49"IT 41
Victoria, B.C. 48°24' 69
Brest<St.Math.) 48°20' 35
Klimat. Benachteiligung

(Vancouver):
Klimat. Benachteiligung

(Victoria):

Csb
Csb
Cfb

+ 2.3
+ 3.7
+ 7.1

— 4.8

— 3.4

+ 9.1 +17.6 + 10.1 + 9.3
+ 9.0 + 15.6 +10.4 +10.3

+10.1 +16.7 +12.8 +11.6

— 1.9 + 0.9 — 2.7 — 2.3

— 1.1 — 1.1 — 2.4 — 1.3

15.3
11.9

9.9

Erklärung: 1: Klimastation -
nach W. Koppen — 5.—^9.:
8 (Oktober), 9 (Jahresmittel)

— 2: Nördliche Breite — 3: Höhe über N. N. — 4: Klünai
Durchschnittstemperaturen: 5 (Januar), 6 (April), 7 ~
— 10; Jaluresamplitude.
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Die für jede wirtschaftliche Entwicklung nachteiligen klimatischen Be
dingungen werden im Osten des Landes unterstrichen durch die Ungeeig-
netheit des Kanadischen Schildes für jede wirtschaftliche Bodennutzung.
Dünn ist die seit dem Ende der Eiszeit gebildete Verwitterimgsschicht des
Kanadischen Schildes, wenn nicht nackter Fels an die Oberfläche tritt oder
von undurchlässigen marinen Tonen überdeckt wird, welche die Ursache
ausgedehnter Moorbildung sind. Wo eiszeitliche Aufschüttungen den Bo
den für eine landwirtschaftliche Nutzung punkthaft geeignet machen (z. B.
„Ciay Belt"), verhindert die Kürze der Vegetationsperiode seine landwirt
schaftliche Nutzung entweder vollständig oder zumindest über den Rah
men örtlicher Bedarfsdeckung hinausgehend.
Zu der für große Teile des Landes zutreffenden Ungunst des Klimas und

der Bodenbeschaffenheit kommt die Lage an der Peripherie des Weltwirt
schaftsraumes hinzu, die sich imgünstig auf die wirtschaftliche Zugäng
lichkeit weiter Gebiete Kanadas auswirkt. Die wirtschaftliche Zugänglich-
lichkeit eines Gebietes hängt davon ab, ob seine Produkte zusätzlich zu
ihren Produktionskosten den auf sie entfallenden Anteil der Transport
kosten zum Absatzmarkt tragen können. Ein Gebiet ist wirtschaftlich un
zugänglich, d. h. wirtschaftlich nicht ertragsfähig, wenn die Produktions
und Transportkosten für eine bestimmte Produktionseinheit höher als in
einem anderen Gebiet sind, und wenn die gegebene wirksame Nachfrage
allein durch das kostenmäßig günstiger gestellte Gebiet gedeckt werden
kann. Wenn die gegebene wirksame Nachfrage nicht durch das kosten
mäßig günstiger gestellte Gebiet allein gedeckt werden kann, werden wei
tere bis dahin als wirtschaftlich unzugänglich geltende Gebiete für die
Herstellung der nachgefragten Produktionseinheit herangezogen, bis die
gegebene wirksame Nachfrage befriedigt werden kann. Auf diese Weise
werden diejenigen Gebiete noch wirtschaftlich zugänglich gemacht, deren
Produktions- und Transportkosten die Grenzkosten bilden, die noch aufge
wandt werden müssen, um die gegebene Nachfrage voll zu befriedigen.
Diese Kostenrelation zwischen zwei oder mehreren Produktionsgebieten

zeigt, daß die natürlichen Bedingungen nicht notwendig und vor allem
nicht allein die Grenze eines Wirtschaftsraumes bestimmen.
Die besonderen Merkmale des kanadischen Wirt

schaftsraumes. Klima, Geologie und wirtschaftliche Zugänglichkeit
haben den eigentlichen kanadischen Wirtschaftsraum auf einen schmalen
Streifen im Süden des Landes beschränkt. Dieser in der angelsächsischen
Literatur vielfach als „strip economy" bezeichnete kanadische Wirtschafts
raum weist seine größte Tiefe (N-S) im Gebiet der Provinz Alberta auf. Ed
monton, die Hauptstadt dieser Provinz und nahe der nördlichen Grenze des
Wirtschaftsraumes, liegt 530 km nördlich der kanadisch-vereinsstaatlichen
Grenze. Nach Osten hin verliert der Wirtschaftsraum entsprechend der
Hudson-Bay bedingten Südausbuchtung der Isothermen und im Gebiet der
Provinz Manitoba entsprechend dem weit nach Süden übergreifenden Ka
nadischen Schild an Tiefe. Im St. Lorenz-Tal ist der Wirtschaftsraum weni
ger als 160 km tief. Keine der größeren Städte ist in diesem Gebiet mehr als
110 km von der U.S. amerikanischen Grenze entfernt. Zwischen Montreal
und Quebec wird der Wirtschaftsraum auf dem Nordufer des St. Lorenz bis
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^3?

Die Ausdehnung der Oekumene
auf Grund der Berechnung v. Jefferson

Abb. 1

aiif 20 km zusammengedrängt. Nach Currie wohnten 1948 50% der kana
dischen Bevölkerung in einem 160 km, 90% in einem 320 km breiten, sich
unmittelbar nördlich der kanadisch-vereinsstaatlichen Grenze entlangzie
henden Streifen^).

Diese „strip economy" versteht sich jedoch nicht als schmales kon
tinuierliches Band wirtschaftender Tätigkeit, das sich quer über den nord-
amerikanischen Kontinent legt. Es handelt sich vielmehr um eine Kette ur
sprünglich voneinander unabhängig, beziehungslos nebeneinander stehen
der Einzelwirtschaften, die durch breite, fast unbesiedelte Zonen wirt
schaftlicher Unproduktivität oder zumindest wirtschaftlicher Unersclüos-
senheit voneinander getrennt sind. Lower hat 1937 von der „Island nation
gesprochen^). Er wollte damit die Eigenart des kanadischen "Wirtschafts-
raumes zum Ausdruck bringeni die Tatsache, daß er in einzelne, wenig
tiefe Wirtschaftsgebiete inselartig aufgelöst ist.

1) Currie (IV), S. 1
2) Lower (II), S. 489
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Die geographischen Bedingungen und die Lage zu den Bezugs- und Ab
satzmärkten wirken also nicht nur in dem Sinne auf den kanadischen
Wirtschaftsraum ein, daß sie ihn auf einen schmalen Streifen im Süden des
Landes beschränken, sondern auch insofern, als sie ihn mehrfach durch
breite, wirtschaftlich kaum nutzbare Zonen unterbrechen und kammer
artig in einzelne Wirtschaftsgebiete auflösen.

So bildet einer der nördlichen im Hochland von Gaspö sich fortsetzenden
Ausläufer der Appalachen eine natürliche Barriere zwischen den stark kü
stenorientierten Produktionsstandorten der Maritimen Provinzen einer
seits und der im engeren St. Lorenz- imd Großen Seen-Gebiet stark kon
zentrierten Wirtschaft des Landes andererseits.

Im Gebiet nördlich der Großen Seen springen die zwischen ihnen und
der Hudson Bay Wasserscheide bildenden „heights of land", mit denen der
Kanadische Schild nach Süden abschließt, so weit nach Süden vor, daß sich
die wirtschaftliche Erschließung des noch heute kaum besiedelten Gebietes
nicht auf der Linie flächenhafter Bodennutzrmg, sondern lediglich auf der
punkthaften Abbaus der reichen Erzlagerstätten bewegen kann. Auch hier
also haben die geographischen Bedingungen ein breites wirtschafträum
liches Vakuum geschaffen, das die ostkanadische Wirtschaft von der Be
zugs- und zugleich Absatzmarkt bildenden westkanadischen Rohstoffkam
mer trennt.

Weiter westlich stößt der Kanadische Schild zwischen dem Oberen imd
Winnipeg-See weit nach Süden vor und bildet in dem zwischen seinen
Randaufwölbungen gestauten Seengebiet von Winnipeg die wald- und
moorreiche Übergangslandschaft zur Prärie. Die Siedlimgs-, Wirtschafts
und Verkehrsfeindlichkeit auch dieses großenteils von marinen Tonen und
Sanden überdeckten Gebietes wird unterstrichen durch die gerade hier
unter dem Einfluß der Hudson-Bay weit nach Süden vorspringenden Iso
thermen. Dieses zwischen die Großen Seen und das Präriegebiet einge
schaltete wirtschaftsräumliche Vakuum ohne jedes eigene Verkehrsauf
kommen wirkt sich ebenfalls stark verkehrshindemd auf einen wirtschaft
lich engen Zusammenschluß West- und Ostkanadas aus, selbst dann, wenn
der Güterverkehr zwischen diesen beiden Gebieten im Sommer über die
Großen Seen geleitet werden kann.

Während sich in Kanada allgemein der Pormwandel der Vegetation ent
sprechend der polwärts zunehmenden klimatischen Verarmung von Süden
nach Norden vollzieht und in gleicher Richtung die wirtschaftliche Zu
gänglichkeit abnimmt, wird dieses Prinzip in Britisch-Kolumbia durch die
meridional streichenden Züge der Rocky Mountains folgenreich abgelöst.
Ein Vergleich der Klimawerte von Edmonton und Vancouver zeigt, wie
stark das Felsengebirge als Klimascheide wirkt und das Präriegebiet gegen
jeden ozeanisch mildernden Einfluß abschirmt. Diese für Britisch-Kolum
bia wichtige meridionale Klimazonierung ergibt mit der im Binnenland
nach Norden zunehmenden klimatischen Verarmung und den Klima
varianten nach Höhenstufen ein sehr komplexes, lokal starken Verände
rungen unterworfenes Klimabild. Weite Gebiete des Inneren sind so trok-
ken, daß sie selbst für exzessive landwirtschaftliche Nutzung überhaupt
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nur in Frage kommen, sofern sich die Gelegenheit zu künstlicher Bewäs
serung bietet. Das Gebirge hat zugleich einen hohen Grad wirtschaftlicher
Unzugänglichkeit zufolge, welche flächenhaft ausgedehnte wirtschaftliche
Nutzung bis heute nur auf den engeren Küstenbereich und einige Täler im
Süden der Provinz beschränkt hat. Die nur punkthafte wirtschaftliche
Nutzung der Provinz, verbunden mit der schweren wirtschaftlichen Zu
gänglichkeit ihrer Standorte stellt jeden Verkehrsträger vor die ungünstig
sten Verkehrsbedingungen.

Auf diese Weise ist die Prärie auch im Westen durch eine breite Zone
wirtschaftlicher Unproduktivität eingefaßt imd von den Pazifikhäfen
und den räumlich stark aufgelockerten Produktionsstandorten im Küsten
bereich Britisch-Kolumbias abgeschlossen.

Das einzige verkehrsmäßig nutzbare Bindeglied zwischen den einzelnen
vorgenannten Wirtschaftskammern bildet das St. Lorenz- und Große Seen-
System. Während die natürlichen Hindernisse, die der Verkehrsnutzung
des großen Binnenschiffahrtsweges entgegenstanden, soweit es sich um
seine Schiffbarmachung handelte, weitgehend aus dem Wege geräumt wer
den konnten, bildet im Gegensatz dazu die Eisbedeckung des St. Lorenz
und der Großen Seen während mindestens vier Monaten des Jahres noch
heute ein unüberwindliches Verkehrshindernis. Während der Jahre 1911
bis 1948 wurde die Schiffahrtssaison zwischen Montreal und Quebec durch
schnittlich am 14. April eröffnet. Das erste von See kommende Schiff lan
dete in Montreal am 23. April. Das letzte Schiff seewärts verließ
Montreal am 10. Dezember^). Während vier bis fünf Monaten ruhte
also praktisch die Schiffahrt zwischen West- imd Ostkanada, zwischen Ost
kanada und den Maritimen Provinzen und zwischen den ostkanadischen
und europäischen Häfen, eine Tatsache, die den Verkehrswert des St. Lo
renz und der Großen Seen stark vermindert und die kanadische Verkehrs
planung nachhaltig beeinflußt hat.

Die verkehrswirtschaftlichenAspekte des kanadi-
dischen Wirtschaftsraumes. Diese Kennzeichnung des kana
dischen Wirtschaftsraumes — seine Beschränkung auf einen rund 5000 km
langen (E-W) und maximal 500 km breiten Streifen (N-S) im Süden des
Landes, femer die inselartige Auflösung dieser strip economy in einzelne
isoliert voneinander liegende Wirtschaftsgebiete — wirft die Frage nach
seinen verkehrswirtschaftlichen Aspekten auf.

Angesichts der Tatsache, daß die beiden U. S. amerikanischen Transkon
tinentalbahnen, die Northem Pacific und die Great Northem, bereits 1883
bzw. 1890 fertiggestellt wurden, von denen die letztere unmittelbar südlich
der kanadischen Grenze verlief, wäre ein Nord-Süd-orientierter kanadi
scher Zweigbahnanschluß an diese Ost-West-verlaufenden Bahnsysteme
das wirtschaftlich allein zu Rechtfertigende gewesen. Ein solcher Anschluß
hätte Kanada vor der Notwendigkeit bewahrt, seine einzelnen Wirtschafts
gebiete durch Bahnen miteinander zu verbinden, die bei einer Ost-West-
Orientierung zwangsläufig durch wirtschaftlich großenteils unproduktives

3) Canada Year Book 1942, S. 615 und 1950, S. 767.

15



Washinglon jj d a f> a I M o n I a n a NO r l h O a k 0 t a \

Abb. 2: Die Linienführung der kanadischen und U.S. amerikanisdien Bahnen im

Westen beiderseits der Grenze.

Land ohne eigenes Verkehrsaufkommen führen müssen. Betrachtet man
jedoch heute das kanadische Eisenbahnnetz, so wird deutlich, daß seinem
Ausbau vor allem im Westen eine Verkehrsplammg zugrunde gelegen hat,
deren Ziel eine strenge Ost-West-Orientierung der Linienführung war.
Die besonderen wirtschaftlichen und geschichtlichen Bedingimgen, imter
denen diese Planung konzipiert wurde, weisen auf die Zeit vor der Kon
föderation hin.
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III. Die Handels- und Verkehrsorientierung der

britisch-nordamerikanisdien Besitzungen vor der Konförderation

Die von der Dominon-Regierung seit 1867 verfolgte Verkehrspolitik und
Verkehrsplanung sind nur aus der besonderen geschichtlichen und hsin-
delspolitischen Situation dieser Zeit und der Jahre vor der Konföderation
zu verstehen. Deshalb erhebt sich die Frage nach Art und Richtung der
auswärtigen Handels- und Verkehrsbeziehungen der einzelnen britisch-
nordamerikanischen Besitzungen vor der Konföderation und welche wirt
schaftlichen xmd politischen Gründe 1867 eine grundsätzliche Ändenmg
der bis dahin verfolgten Handels- und Verkehrspolitik auslösten.

1. Die maritime Wirtschaft^).

Eine natürliche und vom übrigen Kanada isolierte Wirtschaftseinheit bil
deten die Maritimen Kolonien Neu-Schottland, Neu-Braunschweig imd die
Prinz-Eduard-Insel. Die natürlichen Grundlagen dieser maritimen Wirt
schaft bildeten die reichen Waldbestände Neu-Schottlands und Neu-

Braimschweigs und ihre unmittelbare Nachbarschaft zu einem der reich
sten Fischgründe der Welt. Diese beiden Voraussetzungen der maritimen
Wirtschaft, zudem das Fehlen eines aufnahmefähigen wirtschaftlichen Hin
terlandes und ihre leichte Zugänglichkeit vom Meer aus haben zwar zu
einer in den drei Provinzen graduell verschiedenen Nutzung, einheitlich
jedoch zu einer überwiegend exportorientierten Wirtschaftsentwicklung
geführt. Sie war getragen neben der Fisch- und Holzwirtschaft von der für
damalige Verhältnisse hoch entwickelten Schiffbauindustrie.
Die einseitige Festlegung auf einige starke Exportindustrien machte die

maritime Wirtschaft jedoch abhängig von handelspolitischen Bedingun
gen, auf welche sie selbst keinen Einfluß hatte. Und das umso mehr, als
sich ihre Exportindustrien im Schutz bestimmter Zollbedingungen ent
wickelt hatten, deren Änderung oder Fortfall notwendig zur Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts führen mußte.

IhreStellung innerhalb des englischenZollsystems.
Unter diesen handelspolitischen Bedingungen stand der Präferenzzoll, den
England seinen Kolonien gewährte, in seiner Bedeutimg für die Wirt-

') „maritime Wirtschaft" wird entsprechend dem englischen Sprachgebrauch als
Synonym für Wirtschaft der Marltimen Provinzen benutzt.
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Schaftsentwicklung der Maritimen Kolonien an erster Stelle. Er hat durch
zollbegünstigte Absatzmöglichkeiten auf dem englischen und westindi
schen Markt die Maritimen Kolonien wirtschaftlich eng an das Mutterland
angeschlossen. Neu-Schottland und Neu-Braunschweig lieferten im Rah
men des nordatlantischen Dreieckhandels Holz- und Fischwaren nach
Westindien; dafür erhielten sie als Gegenwert Rum und Zucker direkt aus
Westindien, indirekt englische Fertigwaren im Wert der tropischen Er
zeugnisse, die Westindien als überschüssigen Gegenwert für neuschottlän-
dische und neubraunschweigische Erzeugnisse nach England lieferte. Die
ses Gleichgewicht des nordatlantischen Dreieckhandels mußte gestört wer
den, sobald England die den Maritimen Kolonien gewährten Vorzugszölle
aufhob, und sich damit die Absatzmöglichkeiten der Maritimen Kolonien
infolge ihrer mangelnden Konkurrenzstärke verringerten.
Unter ähnlichen Bedingungen blühte die Holzwirtschaft und holzverar

beitende Industrie der Maritimen Kolonien auf. Unter dem Druck der na
poleonischen Kontinentalsperre und der infolgedessen seit 1808 ausbleiben
den baltischen Holzzufuhren gewährte das Mutterland seinen nordameri
kanischen Besitzungen Vorzugszölle auf die Einfuhr von Holz und Holz
erzeugnissen®). Diese Vorzugszölle sind nach 1846 allmählich abgebaut
worden, ehe sie 1860 vollständig aufgehoben wurden, und haben während
ihrer Gültigkeit durch bevorzugte Absatzmöglichkeiten in England ent
scheidend zur Entwicklimg der maritimen Holzwirtschaft beigetragen.
Die zollpolitisch unterschiedliche Behandlung der auf Schiffen eng

lischer und nicht-englischer Herkunft nach England eingeführten Waren
bildet ein weiteres Beispiel dafür, daß das Mutterland indirekt die wirt
schaftliche Entwicklung seiner Kolonien stark beeinflußt hat®). Jeder di
rekte Handel mit dem Zollausland oder innerhalb des britischen Weltrei

ches auf Schiffen nicht-englischer Nationalität stand im Widerspruch zu
den Bestimmungen der Navigation Acts. Sie haben sich günstig für die
Handelsflotte Neu-Schottlands ausgewirkt, indem diese zollbegünstigt ge
genüber Schiffen nicht-englischer Herkunft Waren aus dem Zollausland
und den Kolonien nach England einführen konnte. Im Zusammenhang da
mit ist der auswärtige Handel der Maritimen Kolonien durch die zeit
weilige Entrepot-Stellung der Häfen Halifax und St. John belebt worden.
Der Freihafenstatus dieser maritimen Häfen erlaubte den seit ihrer Un
abhängigkeitserklärung vom westindischen Markt ausgeschlossenen Ver
einigten Staaten, ihre Waren auf eigenen Schiffen dorthin zur Wieder
ausfuhr nach Westindien zu verladen und auf diese Weise am nordatlanti-
tischen Dreieckhandel teilzunehmen.
Nach dem Gesagten ist verständlich, daß der in England unter dem Ein

fluß der Lehren von Adam Smith und der Manchester-Schule zwischen
1830 und 1850 erfolgte Übergang vom Merkantilismus zum doktrinären
Freihandel tiefgreifende Folgen auch für die künstlich errichteten Wirt
schaftsbeziehungen der Maritimen Kolonien gehabt hat. Die Öffnung der

5) 49 Geo. III., c. 98, Imp. (1808); 50 Geo. III., c. 77, Imp. (1810); 53 Geo. III. c. 33,
Imp. (1813); 55 Geo. III., c. 86, Imp. (1815); 1 + 2 Geo. IV., c. 37, Imp. (1921).

0) Jedes der imter aufgeführten Gesetze enthält besondere Bestimmungen über
die zollmäßige Bevorzugimg von Einfuhren auf Schiffen englischer Nationalität.
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westindischen Häfen für amerikanische Waren (seit 1822)'), die allmähliche
Aufhebung der Zollpräferenzen für Holz (seit 1846) und die Kündigung
der Navigations Acts (1849)®) haben die britisch-nordamerikanischen Be
sitzungen ihrer kolonialen Vorzugsstellung auf dem englischen und west
indischen Markt beraubt und zu engeren Handelsbeziehungen mit den
Vereinigten Staaten geführt.

Ihr Handel mit den Vereinigten Staaten. Diese waren
1853 am jeweiligen Gesamtexport Neu-Schottlands, Neu-Braunschweigs
und der Prinz-Eduard-Insel mit 25,8, 11,4 bzw. 21,1% beteiligt®). 1854
schlössen die britisch-nordamerikanischen Besitzungen mit den Vereinig
ten Staaten einen Handelsvertrag auf Gegenseitigkeit (Reciprocity Treaty)
ab, im Rahmen dessen Neu-Schottland, Neu-Braunschweig und die Prinz-
Eduard-Insel den Anteil ihrer Exporte nach den Vereinigten Staaten am
jeweiligen Gesamtexport von 25,8% (1853) auf 40% (1865), von 11,4 auf
31,4% bzw. von 21,1 auf 42,7% erhöhen konnten"). Der Gesamtexport aller
Maritimen Kolonien nach den Vereinigten Staaten stieg von 1853 = 100
auf 1866 = 248,2*^). Der Anteil der Vereinigten Staaten an der jeweiligen
Gesamteinfuhr Neu-Schottlands, Neu-Braunschweigs und der Prinz-
Eduard-Insel stieg von 28,6 (1850) auf 31,1% (1865), von 31,2 auf 43,1%
bzw. von 6,6 auf 23,1%. Dabei wirkten sich die niedrigen Frachtraten zwi
schen den ganzjährig eisfreien Häfen von Halifax und St. John und den
Neu-England-Häfen besonders vorteilhaft auf die Nord-Süd-orientierten
Handelsbeziehungen der Maritimen Kolonien aus'^).
1865 kündigten die Vereinigten Staaten den Handelsvertrag mit sämtli

chen britisch-nordamerikanischen Besitzungen. Wenn die gegenseitigen
Handelsbeziehungen dadurch auch nur vorübergehend stark betroffen
wurden — der Gesamtexport aller britisch-nordamerikanischen Besitzun
gen nach den Vereinigten Staaten fiel wertmäßig von 48 Mio $ (1866) auf
25 Mio $ (1867)'®) —so trat damit doch die politische und wirtschaftliche
Unsicherheit auch dieses Absatzmarktes deutlich in Erscheinung. Unter
anderem führte der Impuls, der von dieser Einsicht ausging, zur Konföde
ration, die auf wirtschaftlichem Gebiet unter anderem die Intensivierung
der interkolonialen Wirtschaftsbeziehungen zum Ziel hatte.

Ihre interkolonialen Handelsbeziehungen. Die inter
kolonialen Handelsbeziehungen, d. h. der Güteraustausch zwischen den
Maiitimen Kolonien und der Kolonie Kanada, sind vor Aufgabe der eng
lischen Präferenzzölle durch die starke Handelsorientierung der Mariti
men Kolonien nach Übersee, nach Aufgabe der Präferenzzölle durch ihre
engen Handelsbeziehungen mit den Neu-England-Staaten und die Wirt
schaftlichkeit dieses „cross border"-Verkehrs beeinträchtigt worden.

7) 3 Geo. IV., c. 44, Imp. (1822).
8) 12 + 13 Vict., c. 29, Imp. (1849).
8) Saunders (I), S. 7.
10) McDiarmid, S. 122.
") Saunders (II), S. 41 ff.
12) Saunders (III), S. 107 + 112.
18) Mc Diarmid, S. 131.
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stark ausgeprägt war also nach Aufgabe der englischen Präferenzzölle
die Nord-Süd-Orientierung der maritimen Handels- imd Verkehrsbezie
hungen. Im Gegensatz dazu war das interkoloniale Handelsgefälle von so
untergeordneter Bedeutung, daß es neben dem St. Lorenz trotz seiner nur
7—8 Monate dauernden Schiffahrtssaison den Ausbau eines interkolonia

len, auf der Ost-West-Achse verlaufenden Verkehrssystems nicht zu recht
fertigen vermochte.

2. Die Kolonie Kanada.

Eine zweite natürliche Wirtschaftseinheit bildete die Kolonie Kanada.
Vieles, was für die Maritimen Kolonien, ihre Wirtschaftsbeziehimgen nach
aiißen und die Zollbedingungen zutraf, unter denen sich ihre Wirtschaft
entwickelte, galt auch hier: Abhängigkeit von einigen wenigen, für den
Export bestimmten Rohstoffen tmd infolgedessen Abhängigkeit der Ge
samtwirtschaft von auswärtigen Handelsbedingungen ohne die Möglich
keit eigener maßgeblicher Einflußnahme. Beherrschend war die Stellung
des St. Lorenz und der Großen Seen nicht nur als Handelsweg, sondern lu:-
sprünglich auch als Leitlinien der Besiedelung und wirtschaftlichen In-
wertsetzung: Sie bildeten das Rückgrat der kolonialen Wirtschaft. Ähn
lich, aber in wesentlich stärkerem Maße noch als in den Maritimen Kolo
nien, trat zu der überseeisch absatzorientierten Eigenerzeugrmg das Mo
ment des Durchgangshandels, welcher den St. Lorenz als Verbindimgsweg
zwischen dem amerikanischen Mittelwesten und Europa zum „heart and
centre of all Canadian activity" (Creighton) machte.
IhreStellunginnerhalbdesenglischenZollsystems.

Die Holzwirtschaft der Kolonie war wie in den Maritimen Kolonien stark
gefördert worden durch die vom Mutterland seit 1807 der Kolonie gewähr
ten Vorzugszölle"). Die Landwirtschaft hatte sich seit Einführung der Com
Laws (1815) areal- und mengenmäßig außerordentlich ausgeweitet und
bildete neben der Holzwirtschaft den zweiten wirtschaftlichen Grund
bestandteil der Kolonie Kanada. Die verschiedenen Fassungen der Kom-
Gesetze") ließen Weizen und Weizenmehl kolonialer Herkunft zollbegün
stigt gegenüber Erzeugnissen nicht-kolonialer Herkunft zum englischen
Absatzmarkt zu. Die 1846 erfolgte Aufhebung der Com Laws mußte sich
deshalb unmittelbar in einem starken Rückgang der kanadischen Exporte
auswirken*®). „The loss of British preferences with the repeal of the com
laws was perhaps the severest blow in the commercial history of the St.
Lawrence Colony"*^.
IhrHandelmit denVereinigtenStaaten. Neben der Ten

denz zu größerer Vielseitigkeit der Produktion führte der Verlust der ko
lonialen Zollpräferenz schon vor Inkrafttreten des Handelsvertrages auf
Gegenseitigkeit (1854) zu verstärktem Güteraustausch mit den Vereinigten

14) siehe S. 18^ Anm. 5.
1«) 55 Geo. III., c. 26, Imp. (1815); 9 Geo. IV., c. 60, Imp. (1828); 5 + 6. Vict, c. 14,

Imp. (1842).
iB) Creighton (II), S. 362; siehe auch Corvin, S. 180.
17) Mc Diarmid, S. 57.
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Staaten^®). Der bereits erwähnte, 1854 mit den Vereinigten Staaten abge
schlossene Handelsvertrag sah den zollfreien Austausch aller wichtigeren
Rohstoffe vor und führte auch hier zu einer starken Belebung der Handels
beziehungen über die Staatengrenze. Insgesamt konnte die Kolonie Kana
da ihre Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten von 1853 = 100 auf 1865 =
364 erhöhen*®). Die 1865 durch die Vereinigten Staaten erfolgte Kündigung
des Handelsvertrages führte auch in der Kolonie Kanada zu der Einsicht
in die politische und wirtschaftliche Unsicherheit des amerikanischen Ab
satzmarktes und hatte auch hier immittelbar das Bemühen um größere
Unabhängigkeit von auswärtigen Handelsbedingungen durch Intensivie
rung der innerkanadischen Handelsbeziehungen zur Folge.

Ihre interkolonialen Handelsbeziehungen. In der Zeit
vor der Konföderation kam dem Güteraustausch der Kolonie Kanada mit

den Maritimen Kolonien eine ebenso geringe Bedeutung zu wie umgekehrt
gegenüber dem Anteil Englands und der Vereinigten Staaten an der kana-
nischen Ein- und Ausfuhr. Dafür sprechen folgende Werte: Kanada im
portierte 1861 im Wert von insgesamt $ 43 054 846; daran waren die Mari
timen Kolonien mit $ 478 130 (= 1.1%) beteiligt. 1863 und 1865 exportierte
Kanada für insgesamt $ 39 347 890 bzw. $ 50 256 852, davon im Werte von
935 196 (= 2,4%) bzw. $ 1 571116 (= 3,1%) nach den Maritimen Kolonien®®).
Demnach ist die Feststellung erlaubt, daß der Güteraustausch zwischen
der Kolonie Kanada und den Maritimen Kolonien so gering war, daß er
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte auch von dieser
Seite her den Ausbau eines interkolonialen, West-Ost-orientierten Ver
kehrssystems nicht zu rechtfertigen vermochte.

Der Durchgangshandel und - verkehr. Neben der vor der
Konföderation nach Übersee und den Vereinigten Staaten absatzorientier
ten Eigenproduktion Kanadas hatte der Durchgangshandel und -verkehr
große Bedeutung für den Ausbau des kanadischen Verkehrssystems. Seit
Anfang des 19. Jahrhunderts war die Handels- und Verkehrspolitik der
Kolonie Kanada durch das Bestreben gekennzeichnet, am Durchgangs
handel vom amerikanischen Mittelwesten nach Europa teilzuhaben und
als Altemativroute zum Exportweg über New York diesen Verkehr für
den St. Lorenz zu gewinnen.

In welchem Umfang der St. Lorenz für den Export als Altemativroute
zu New York in Betracht kam, hing unabhängig von der Frachtkosten
relation zwischen den einzelnen Atlantikhäfen davon ab, wie weit die
Durchfuhr U.S.-amerikanischer Waren durch kanadisches Gebiet zoll

mäßig belastet oder begünstigt wurde. Die Verschiffung amerikanischer
Güter über den St. Lorenz nach Europa wurde grundsätzlich begünstigt
durch zollfreies Transit durch kanadisches Gebiet und durch zollbegün
stigte Anerkennung amerikanischer Güter als Güter kolonialer Herkunft,
sofern sie über kanadisches Gebiet nach England ausgeführt oder sofern

»8) Mc Diarmid, S. 84.
1®) Saunders (II), S. 41 ff.
20) Bailey, S. 367.
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sie bei ihrer Durchfuhr durch kanadisches Gebiet veredelt wurden^^). Bei
der Anerkennung amerikanischer Waren als Waren kolonialer Herkunft
wog die Differenz zwischen dem Vorzugszoll für Waren kolonialer Her
kunft und dem Zoll für Waren nicht-kolonialer Herkunft in der Regel die
höheren Transportkosten über den St. Lorenz auf und bot dem amerika
nischen Produzenten einen Anreiz zur Verladung seiner Güter durch ka
nadisches Gebiet. Mit der Aufhebung der kolonialen Zollpräferenz entfiel
auch dieser handelspolitische Anreiz zur amerikanischen Warenverladung
auf dem St. Lorenz,

Alle Bemühungen auf kanadischer Seite, den auf diese Weise verloren
gegangenen zollmäßigen Anreiz zur Verladung amerikanischer Waren
über den St. Lorenz nach Europa durch technische und kostenmäßige Ver
besserungen der Verkehrswege zu ersetzen, müssen rückblickend als ge
scheitert bezeichnet werden. Das gilt nicht nur hinsichtlich der für dama
lige Verhältnisse enormen Gelder, die für den Ausbau des St. Lorenz auf
gewandt worden sind, sondern auch hinsichtlich der Investitionen in dem
bereits 1865 nicht mehr unbedeutenden Eisenbahnnetz^^. Entscheidend da
für, daß der St. Lorenz keine wirksame Alternativroute zum Erie-Kanal
zu werden vermochte^'), war die handelszentrale und den kanadischen
Häfen wirtschaftlich in jeder Hinsicht bereits damals überlegene Stellung
des Hafens von New York. Als Metropole der dicht besiedelten und wirt
schaftlich bereits intensiv erschlossenen atlantischen Küstenregion ver
einigte New York auf seinen Hafen umfangreiche Einfuhren aus Europa.
Der dafür notwendige Schiffsraum stand unter günstigen Frachtbedin
gungen der Ausfuhr nach Europa zur Verfügung. Obgleich die Binnen
schiffahrtsfrachten auf dem St. Lorenz niedriger als auf dem Erie-Kanal
waren, wurde dieser Transportkostenvorteil mehr als aufgewogen durch
die extrem niedrigen Seefrachten von New York nach Europa.
Insgesamt also ist die Kolonie Kanada vor der Konföderation hinsicht

lich ihres Außenhandels gekennzeichnet durch enge Handelsbeziehungen
mit England und den Vereinigten Staaten. Demgegenüber spielte der
Güteraustausch zwischen der Kolonie Kanada und den Maritimen Kolo
nien eine so untergeordnete Rolle, daß er vor der Konföderation den Aus
bau einer interkolonialen, d. h. Ost-West-verlaufenden Verbindungsbahn
nicht zu rechtfertigen vermochte. Die nach Kündigung des amerikanischen
Handelsvertrages wünschenswerte Intensivierung der interkolonialen
Handelsbeziehungen hing nicht zuletzt von der politischen Integration der
britisch-nordamerikanischen Besitzungen ab.

3. Der kanadische Nordwesten.

Eine ebenso in sich geschlossene, aber in ihrer Bedeutung mit den Mari
timen Kolonien und der Kolonie Kanada in keiner Weise vergleichbare
Wirtschaftseinheit stellte der kanadische Nordwesten dar. Bis auf die 1811

21) z. B.: 1 + 2 Geo. IV., c. 32, Imp. (1821); 7 Geo. IV., c. 48, Imp. (1826); 9 Geo. IV.,
c. 60, Imp. (1828); 1 Wm. IV, c. 24; Imp. (1831).

22) Creighton (I), S. 15; Rowell-Sirois Bd. I, S. 25.
28) Innis/Lower, Bd. II, S. 479.
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gegründete Red River-Siedlung, das Kerngebiet der späteren Provinz Ma-
nitoba, war das Prinz-Rupert-Land wirtschaftlich unerschlossen. Es bil
dete die Domäne der 1670 gegründeten Hudson's Bay Company, die seit
dieser Zeit den Pelzreichtum des ihr urkundlich zugesprochenen Einzugs
gebietes der Hudson Bay ausbeutete. Wie früher in Ostkanada hatte sich
auch in diesem Gebiet der Pelzhandel als siedlungsfeindlich erwiesen.
Nach wechselvollen Jahren zählte die Einwohnerzahl der Red River-Sied

lung 1871 rund 11 000 Einwohner^®), ein Beweis für die geringe wirtschaft
liche Bedeutimg dieses Gebietes. Es hat deshalb kaum mehr als symptoma
tische Bedeutung, daß auch diese weitgehend auf Selbstversorgung ein
gerichtete Siedlung Anschluß an die Außenwelt nicht über die Großen
Seen und die Kolonie Kanada, sondern nach Süden Red River-aufwärts in
St. Paul fand^®). Auch hier bestätigt sich also, daß die, wenn auch noch so
geringfügigen Handelsbeziehungen der Red River-Siedlung stärker zu
einem Nord-Süd- als einem Ost-West-orientierten Verkehrsanschluß ten

dierten.

4. Britisch-Kolumhia.

Dasselbe gilt auch, nur in wesentlich stärkerem Ausmaß, für das Gebiet
der heutigen Provinz Britisch-Kolumbia. Die 1866 gegründete Kolonie mit
ihrer nicht viel mehr als 10 000 Einwohner zählenden Bevölkerung^') bil
dete wirtschaftliches Hinterland zu San Franzisco. Seit 1854 war die Ko

lonie mit der Metropole des amerikanischen Westens durch amerikanische
Schiffahrtslinien verbunden. Seit 1863 bestand regelmäßiger Postverkehr
zwischen Portland und Vancouver, der ebenso wie die zwischen San Fran
zisco, Portland und Victoria verkehrende Holladay-Linie in amerikani
schen Händen lag. Auf diese Weise ging Britisch-Kolumbias Verbindung
mit dem englischen Mutterland über amerikanische Schiffahrtslinien, San
Franzisco und den Isthmus von Darien bzw. nach Fertigstellung der Union
Pacific 1869 von San Franzisco über diese Linien nach Osten.

Die Tatsache, daß Britisch-Kolumbia 1870/71 den uneingeschränkten
Fortbestand der Schiffahrtsverbindung zwischen San Franzisco und Victo
ria zur Bedingung seines Beitritts zum Dominion machte, zeigt deutlich die
Abhängigkeit der Kolonie von amerikanischen Schiffahrtslinien für jede
Verbindung mit der Außenwelt. Bezeichnend war auch die damit im Zu
sammenhang stehende Bedingung, daß sich Britisch-Kolumbia erst zwin
gend der Zollpolitik der Dominion-Regierung zu unterwerfen wünschte,
wenn es verkehrsmäßig an Ostkanada angeschlossen sein würde. Und
schließlich bildete der Verkehrsanschluß an Ostkanada selbst eine Bedin
gung, von der Britisch-Kolumbia seinen Beitritt zum Dominion abhängig
machte.

Also auch hier bestätigt sich das Bild, daß die am weitesten im Westen
gelegene britisch-nordamerikanische Besitzung engen wirtschaftlichen

25) Creighton (I), S. 29.
28) Glazebrook, S. 226.
27) Creighton (I), S. 29.
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Kontakt mit dem ihr im Süden benachbarten Teilgebiet der Vereinigten
Staaten imterhielt.

Gemeinsam war also den britisch-nordamerikanischen Besitzungen vor
der Konföderation, daß sie in ihren Handels- und Verkehrsbeziehungen
weitgehend Nord-Süd-orientiert waren: Die Maritimen Kolonien standen
in enger Verbindung mit den Neuengland-Staaten, ein reger Güteraus
tausch fand zwischen der Kolonie Kanada und den südlich angrenzenden
amerikanischen Staaten statt, das Red River-Gebiet war verkehrsmäßig an
St. Paul angeschlossen und Britisch-Kolumbia zählte zum wirtschaftlichen
Hinterland von San Franzisco. Daneben spielte in den Maritimen Kolonien
und in der Kolonie Kanada der Handel mit Übersee eine zweifellos wich
tige Rolle. Im Gegensatz dazu waren Handel imd Verkehr zwischen den
einzelnen britisch-nordamerikanischen Besitzungen — sofern sie über
haupt bestanden — von absolut imtergeordneter Bedeutung. Die britisch-
nordamerikanischen Besitzungen bildeten also vor der Konföderation eine
Kette weitgehend voneinander unabhängig, beziehungslos nebeneinander
stehender Einzelwirtschaften, die mit dem jeweils im Süden angrenzenden
Teilgebiet der Vereinigten Staaten wesentlich engere Beziehungen verban
den als untereinander. Ein Gegner der Konföderation kennzeichnete da
mals diesen Zustand mit den Worten: „We have no trade with each other.
We have no facilities, or resources, or incentives, to mingle with each other.
We are shut off from each other by a wildemess geographically, commer-
cially, politically and socially. We always cross the United States to shake
hands."28).

5. Die Konföderation.

Der 1867 in der Konföderation erfolgte Zusammenschluß der Kolonien
Neu - Schottland, Neu - Braunschweig und Kanada bildete den ersten
Schritt zur politischen Integration der britisch-nordeunerikanischen Besit
zungen. Das junge Dominion wurde 1870 erweitert durch den Beitritt der
eben gegründeten Provinz Manitoba, nachdem die Rechtsansprüche der
Hudsons Bay Company am Prinz-Rupert-Land gegen Entschädigung der
Eigentümerin auf die englische Krone übertragen und das Land dem Do
minion zur Verwaltung unterstellt worden war^®). 1871 trat die Kolonie
Britisch-Kolumbia, 1873 die Prinz-Eduard-Insel dem Dominion bei.
Im Rahmen dieser von 1867 bis 1873 vollzogenen politischen Integration

erwuchs dem jungen Dominion die Aufgabe, diesen politischen Verband
durch wirtschaftliche Verflechtung zu stärken und ihn gleichzeitig durch
die Schaffimg innerkanadischer Absatzmöglichkeiten unabhängiger von
auswärtigen Handelsbedingungen zu machen. Die besondere Problematik
dieser Aufgabe lag in den äußeren Umrissen des Raumes, in welchem sie
zu lösen war. „Never was there before a country at once so long and so
narrow"'®).

28) Abgedruckt im Acadian Recorder am 27. VII. 66, zit. Creighton (I), S. 36.
28) Morton / Martin, S. 223.
28) Abgedruckt im Moming Freeman, St John am 16.1.65.
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Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe bildete die Besiedlung und wirt
schaftliche Inwertsetzung des kanadischen Nordwestens und die Wirt-
schafts- und Verkehrsverflechtung dieser „strip economy" das wichtigste
wirtschaftliche, in seinen Wurzeln jedoch politische Ziel, die „purposes of
the Dominion".

Die zur Erreichung dieses Zieles von der Dominion-Regierung zu ergrei
fenden Maßnahmen sowie die zu ihrer Finanzierung notwendigen Mittel
sind im British NorthAmericaAct, der Konföderationsurkunde, und in spä
teren zweiseitigen Verträgen bindend formuliert. Die zwischen den Provin
zen Kanada, Neu-Braunschweig und Neu-Schottland ausgehandelten Kon
föderationsbedingungen verpflichteten die Dominion-Regierung zum Bau
einer die Gebiete der Vertragspartner verbindenden Eisenbahn'^). Die zwi
schen der Dominion-Regierung und der Provinz Britisch-Kolumbia 1871
getroffenen Vereinbarungen verpflichteten die Dominion-Regierung zum
Verkehrsanschluß Britisch-Kolxunbias an Ostkanada durch den Bau der

ersten kanadischen Transkontinentalbahn'^). Der Bau der Ostkanada mit
den Maritimen Provinzen verbindenden „Intercolonial" und der Britisch-
Kolumbia mit Ostkanada verbindenden Transkontinentalbahn bildeten auf

dem Verkehrssektor die zunächst wichtigsten Verpflichtungen, die der Do-
minion-Regierimg auferlegt wurden.
Für die Finanzierung dieser Projekte, deren öffentliche Unterstützimg

von vomeherein als notwendig anerkannt wurde, kamen die ZoU-^') und
Steuereinkünfte'^) des Dominions sowie die für die „purposes of the Domi
nion" zu verwaltenden „Dominion lands" in Betracht"). Im Rahmen dieser
Untersuchimg ist es schließlich nicht unerheblich, daß der Dominion-Re
gierung zur Erfüllung ihrer im Hinblick auf die Verkehrsverflechtung der
einzelnen kanadischen Teilgebiete übernommenen Verpflichtungen neben
den erwähnten Einnahmequellen auch die Rechtszuständigkeit für die in-
terprovinzialen Verkehrsverbindungen übertragen wurde").
Da hierzu auch die gesetzliche Genehmigung interprovinzialer Eisen

bahnlinien zählte, die auf staatliche Unterstützung ihrer Bauvorhaben an
gewiesen waren, konnte die Dominion-Regierung auf Grund ihres Konzes
sionsrechtes und auf Grund bestimmter von ihr an die Gewährung von
Subventionen geknüpften Bedingungen entscheidenden Einfluß auf den
Ausbau des kanadischen Eisenbahnnetzes gewinnen. Die Dominion-Regie
rung hat ihren Einfluß dahingehend geltend gemacht, den Ausbau des ka
nadischen Eisenbahnnetzes ebenso wie die Zollpolitik ihren politischen
Zielen imterzuordnen, nämlich den aus den einzelnen britisch-nordameri
kanischen Besitzungen gebildeten politischen Verband durch interprovin-
ziale Wirtschaftsverflechtung zu festigen und diesen innerkanadischen
Güteraustausch durch die Schaffung eines zwangsläufig Ost-West-orien-
tierten Verkehrssystems zu ermöglichen.

31) British North America Act, Section 145.
33) Article II, Order in Councel respecting the Province of British Columbia, Sta

tutes of Canada 1872 p. LXXXVIII.
33) British North America Act, Section 91, Article 2.
34) British North America Act, Section 91, Article 3.
35) Morton / Martin, S. 226.
33) British North America Act, Section 92, Article 10.
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IV. Die Verkehrsverflechtung
der einzelnen britisch-nordamerikanischen Besitzungen

Die politische Zielsetzung, die dem Ausbau des kanadischen Eisenbahn
netzes von vorneherein zu Grunde lag, hat eine Lösung dieser Aufgabe, ge
messen am Maßstab größtmöglicher Wirtschaftlichkeit, verhindert. Das
tritt am deutlichsten in Erscheinung in dem seit der Konföderation befolg
ten Prinzip der Linienführung kanadischer Hauptstrecken auf nur kanadi
schem Gebiet (All Canadian Route). Interprovinziale Eisenbahnverbindun
gen sowohl zwischen Ostkanada und den Maritimen Provinzen als auch
zwischen Ost- und Westkanada hätten — sofern wirtschaftliche Maßstäbe

ihrem Ausbau angelegt worden wären — durch U. S. amerikanisches Ge
biet führen müssen, sei es, weil die Entfernimg zwischen den kanadischen
Endpunkten auf diesem Wege kürzer waren, sei es, weil die Strecken im
Falle ihrer Verlegung durch amerikanisches Hoheitsgebiet durch bereits
besiedelte und wirtschaftlich erschlossene Gegenden mit eigenem Ver
kehrsaufkommen geführt hätten. Deshalb war der aus politischen und stra
tegischen Erwägungen von der Dominion-Regierung ausgeübte Einfluß auf
die Linienführung kanadischer Bahnen durch nur kanadisches Gebiet not
wendig mit der Inkaufnahme wirtschaftlicher Opfer verbunden.

Die Ostkanada mit den Maritimen Provinzen ver

bindende „Intercolonia 1". Das gilt in besonderem Maße für die
1867 begonnene'') und 1876 dem Verkehr übergebene „Intercolonial", mit
deren Fertigstellung die Dominion-Regierung ihren im British North Ame-
rica Act festgelegten Verpflichtungen bezüglich des Baues einer Verbin
dungsbahn zwischen einem der St. Lorenzhäfen und den kanadischen At
lantikhäfen nachkam.

Die 1926 unter dem Vorsitz von A. R. Duncan eingesetzte Royal Commis-
sion an Maritime Claims, die sich mit der Frage der wirtschaftlich und so
zial unbefriedigenden Entwicklung der Maritimen Provinzen innerhalb
des Dominions zu befassen hatte, kam hinsichtlich der ursprünglichen Ziel
setzung der „Intercolonial" zu folgenden Ergebnissen:

1. Der Wirtschaft in Ontario und Quebec sollte im Falle eines Krieges mit
den Vereinigten Staaten durch die „Intercolonial" ein strategisch sicherer
Zugang zu kanadischen, ganzjährig eisfreien Häfen geboten werden.

") 31 Vict, c. 13, Dom. of Can.; 30—31 Vict., c. 16 Imp.
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2. Die Produzenten der Maritimen Provinzen sollten durch die „Inter-
colonial" in Ontario und Quebec einen wesentlich erweiterten Absatzmarkt
finden, dessen sie nach Kündigung des amerikanischen Handelsvertrages
(1865) und der dadurch hervorgerufenen Absatzstockungen dringend be
durften.

Die zweite Aufgabe konnte die „Intercolonial" nach Auffassung der
Kommission bei dem vorherrschenden Einfluß strategischer Gesichts
punkte auf die Linienführung ihrer Strecke nur bedingt erfüllen. Denn die
Londoner Regierung, ohne deren finanzielle Hilfeleistung die Bahn ur
sprünglich nicht hätte gebaut werden können, hatte 1867 ihre finanzielle
Unterstützung von der strategischen Sicherheit der Linienführung abhän
gig gemacht. Von den drei zur Wahl stehenden Trassen hatte sich deshalb
die Dominion-Regierung für die am weitesten nördlich verlaufende und bei
ihrer Grenzferne strategisch sicherste Trasse entscheiden müssen, die zwi
schen Montreal und St. John 420 km länger war als es unter Berücksichti
gung allein wirtschaftlicher Gesichtspunkte notwendig gewesen wäre.

Die auf strategische Gesichtspunkte der Linienführung zurückgehenden
Mehraufwendungen sollten vom Dominion getragen, nicht dem über die
„Intercolonial" abgewickelten Verkehr zur Last gelegt werden. Diese
Mehraufwendungen sollten nach den Vorschlägen der Duncan-Kommis-
sion — ohne Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips — durch be
sonders niedrige Tarifierung der Beförderungsleistung pro Wegeinheit im
Eisenbahnverkehr innerhalb der Maritimen Provinzen und im Eisenbahn
verkehr von den Maritimen Provinzen nach dem übrigen Kanada ausge
glichen werden'®). Selbst unter diesen Bedingungen hat die „Intercolonial",
abgesehen von einzelnen Jahren, keine eigene Wirtschaftlichkeit erzielen
können. Trotz extrem niedriger, das Betriebsergebnis der Bahn negativ be
einflussender Tarife war die in Gestalt der Linienführung auf der „Inter
colonial" lastende politische Hypothek derart groß, daß die Bahn zu keiner
Zeit als wirtschaftliche Verbindungslinie zwischen Ostkanada und den Ma
ritimen Provinzen angesehen werden konnte.

Politische Hintergründe, Planung und wirtschaft
liche Zielsetzung der ersten kanadischen Tr anskon-
tinentalbahn. Auch bei der Verkehrserschließung des kanadischen
Nordwestens hat man von der Voraussetzung auszugehen, daß sie neben
der wirtschaftlichen Erschließung des Gebietes ihre politischen Hinter
gründe hatte. Der Bau der ersten kanadischen Transkontinentalbahn, mit
welchem die Dominion-Regierung ihre gegenüber der Kolonie Britisch-Ko-
lumbia eingegangenen Verflichtungen ablöste, zielte darauf ab, die poli
tische Einheit der britisch-nordamerikanischen Besitzungen gegenüber den
Vereinigten Staaten zu stärken imd im einzelnen amerikanische Pläne
wirksam zu durchkreuzen, die zumindest den wirtschaftlichen Anschluß
von Teilen des kanadischen Nordwestens an die Vereinigten Staaten an
strebten"). Daß die Bemühungen der Vereinigten Staaten um den kana-

38) Duncan, S. 20 f.
38) Brief Macdonald an Brydges vom 28.1.1870, zit. Innis (III), S. 19.
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dischen Nordwesten als wirtschaftliches Hinterland stark waren, zeigt die
amerikanische Bahnbauinitiative jener Zeit südlich der Grenze. Die Be
richte des amerikanischen Senatsausschusses für Pazifikbahnen lassen
noch 1869 deutlich erkennen, daß der gesamte Eisenbahnbau südlich Bri-
tisch-Kolumbias unter dem Gesichtspunkt erfolgte, die Provinz wirtschaft
lich an die Vereinigten Staaten anzuschließen in der Hoffnung, daß dem
wirtschaftlichen Anschluß die politische Eingliederung von selbst folgen
würde*"). Zwar hatte der Beitritt Britisch-Koliunbias zum Dominion 1871
über die politische Zukunft der Provinz entschieden. Diese Entscheidung
wäre aber zweifellos, ziunal unter dem starken wirtschaftlichen Druck der
Vereinigten Staaten, von geringem praktischem Wert gewesen, wenn sie
nicht durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen Britisch-Kolumbias
und des Dominions hätte vertieft und gefestigt werden können.
Neben ihrer Bedeutimg für die politische Konsolidierung des Dominions

sollte die Pazifikbahn eine zentrale Stellimg im Rahmen der kanadischen
Wirtschaftsentwicklung einnehmen. Durch sie sollte der kanadische Nord
westen als wirtschaftliches Hinterland zu Ostkanada entwickelt werden,
um auf der einen Seite die für das junge Kolonialland dringend notwen
dige Exportbasis in Form von Getreide zu sichern, und auf der anderen
Seite einen aufnahmefähigen Absatzmarkt für die hinter Schutzzöllen zu
entwickelnde Industrie Ostkanadas zu bilden. Bei der vollständigen wirt
schaftlichen Unerschlossenheit der Prärie und der Größe dieses Gebietes
mußte seine Verkehrserschließung ohne Aussicht auf kostendeckende Ver
kehrsentwicklung in absehbarer Zeit fast unlösbar erscheinen und ist aus
diesem Grunde von Anfang an mit starker staatlicher Unterstützung ver
bunden gewesen.

Nach mehreren, trotz Inaussichtstellimg starker finanzieller Unterstüt
zung vergeblichen Bemühungen der Dominion-Regierung, eine Privatge
sellschaft für den Bau der Pazifikbahn zu gewinnen und nach vorüberge
hend daraufhin staatlicher Inangriffnahme des Projektes*^) gelang es, 1880
mit einer Finanzgruppe über den Bau der Pazifikbahn vertraglich überein
zukommen und diesem Übereinkommen am 15. Februar 1881 durch Gesetz
Rechtskraft zu verleihen*^). Der Vertrag seih vor, daß die Hauptstrecke der
Canadian Pacific Railway Co (C. P. R.), von Callander (Ont.), nördlich des
Oberen Sees, nach Selkirk, von dort über Edmonton, den Yellowhead Paß,
das nördliche Thompson- und Fraser-Tal abwärts nach Port Moody führen
sollte. Als staatliche Unterstützung für den Bau dieser Linie empfing die
Gesellschaft $ 25 Mio. und 25 Mio. acre Land. Durch den Vertrag wurden
der Gesellschaft die bereits vom Staat gebauten bzw. bereits prospektierten
Linien übereignet. Femer erhielt die Gesellschaft bestimmte Zoll- und
Steuerfreiheiten und ihre Tarifpolitik wurde nur öffentlicher Kontrolle
unterstellt, sofern ihre aus dem Verkehr erzielten Einnahmen jährlich 10%
des investierten Kapitals überschritten. Viel umstritten und für die Ver-

<0) Angus, S. 197.
Glazebrook, S. 241/71, Skelton, S. 121/30, Shortt & Doughty, S. 419 ff, Innia

(III), S. 75—^98; Report of the C. P. R. Royal Conunission, Conclusions, Vol. III, p. 97.
42) 44 Vict., c. 1, Dom of Can. (1881).
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kehrserschließung des Präriegebietes von großer Bedeutung war die soge
nannte Monopolklausel, derzufolge für 20 Jahre keine andere Gesellschaft
als die C. P. R. südlich deren Hauptstrecke bauen durfte. Schließlich hatte
die Gesellschaft das Recht, Zweigbahnen zu bauen und durch Kauf, Pacht
oder sonstige vertragliche Vereinbarung Zugang nach Ostkanada und der
atlantischen Küste zu suchen. Unter diesen wichtigsten Vertragsbedingun
gen hatte die Gesellschaft die Hauptstrecke innerhalb von 10 Jahren fertig
zustellen.

Bereits 1885 konnte die C. P. R.-Hauptstrecke von Callander (Ont.) nach
Port Moody (B. K.) fertiggestellt und dem Verkehr übergeben werden. Es
ist sicher nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß erst diese alle ka
nadischen Teilgebiete miteinander verbindende Bahn zur Bildung eines
kanadischen Staatsbewußtseins geführt hat und in den einzelnen Teilge
bieten trotz mancher entgegengesetzter Interessen das Gefühl dafür wach
gerufen hat, Glieder ein- und desselben Staates zu sein^'). „It was the open-
ing up the West that changed the whole face of Canadian life, that gave
a basis for industrial expansion, that quickened national sentiment and
created business optimism. And it was the building of the Canadian Pacific
that opened up the West and bound it fast to the East"^^).
Freilich ist auch die Linienführung dieser ersten kanadischen Transkon

tinentalbahn nicht frei von politischen Einflüssen gewesen. Für eine Li
nienführung südlich der Großen Seen sprachen nicht nur geringere Ge
stehungskosten, sondern auch die im Hinblick auf die zukünftige Verkehrs
entwicklung wesentlich wichtigere Tatsache, daß eine Strecke südlich der
Großen Seen durch bereits besiedeltes und wirtschaftlich erschlossenes Ge
biet geführt hätte. Daß die Regierung ihrerseits aus politischen Erwägim-
gen, die auf eine völlige Unabhängigkeit des innerkanadischen Güteraus
tausches von der Inanspruchnahme amerikanischer Strecken ausgerichtet
waren, unter allen Umständen auf einer Linienführung nördlich der Gro
ßen Seen bestand, geht daraus hervor, daß die 1880 nach London entsandte
Delegation der Regierung Gespräche mit Vertretern der Grand Trunk ab
brach, weil diese in Ostkanada über ein ausgedehntes Streckennetz verfü
gende Gesellschaft zu einer Beteiligimg am Bau der Pazifikbahn nur unter
der Bedingung bereit war, daß deren Hauptstrecke südlich der Großen
Seen entlang geführt würde^®).
Bereits während und verstärkt nach Fertigstellimg ihrer Hauptstrecke

machte die C. P. R. nicht nur von ihrem vertraglich festgelegten Recht re
gen Gebrauch, durch Bau, Kauf oder Pacht Nebenbahnen zu erwerben, son
dern suchte auch auf Grund des ihr verbrieften Rechtes^®) Zugang nach
Ostkanada und ganzjährig eisfreien Atlantikhäfen. Nicht zuletzt Dank Un-
terstützimg der Dominion-Regierung®') verfügte die C. P. R. bereits bei der
Fertigstellimg ihrer Hauptstrecke über einen Anschluß von Callander, dem

43) Brief James Dunsmuir an Sir W. Laurier, zit. Submission of British Columbia
to the Royal Commission on Dominion-Provincial Relations, S. 12.

44) Skelton, S. 167.
45) Glazehrook, S. 273.
46) 44 vict., c. 1, Schedule A, Section 25, Dom. of Can.
47) siehe Innis: (III), 136; Glazebrook, S. 295/97.
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östlichen Endpunkt ihrer Hauptstrecke, nach Quebec, Portland und Boston
und wenige Jahre später über eine direkte Verbindung durch den Neueng
landstaat Maine nach den maritimen Häfen, die zwischen Montreal und
St. John 446, zwischen Montreal und Halifax 161 km kürzer als die „Inter-
colonial" war*®). Bis zur Jahrhundertwende konnte die C.P.R. ihrer Haupt
strecke in Westkanada nicht nur wertvolle Zubringerlinien anschließen,
sondern auch in Ostkanada ein in sich geschlossenes Streckennetz aus
bauen, mit welchem sie selbständigen ostkanadischen Gesellschaften wirk
same Konkurrenz zu bieten vermochte.

Die kanadische Verkehrssituation um die Jahr
hundertwende (vergl. Karte II). Bereits zu dieser Zeit war die inner
kanadische Konkurrenzsituation der C. P. R. praktisch nicht mehr zu er
schüttern. Ihre eigentliche Stärke beruhte darauf, daß sie west-ost-kana-
dischen Durchgangsverkehr vom Herkunfts- bis zum letzten Bestimmungs
ort über eigene Linien leiten konnte, ohne auf die Verkehrsvermittlung an
derer und notwendig mit ihr in Konkurrenz stehender Gesellschaften an
gewiesen zu sein.
Im Gegensatz dazu war die Grand Trunk, die in Ostksinada über ein aus

gedehntes Streckennetz verfügte und dort als eine der ältesten Gesell
schaften mit Abstand die bedeutendste war, im interprovinzialen Verkehr
zwischen Ost- und Westkanada auf die Verkehrsvermittlung der mit ihr
in Ostkanada im Wettbewerb stehenden C. P. R. angewiesen. Umgekehrt
war die in der Provinz Manitoba innerhalb weniger Jahre zu Bedeutimg
gelangte Canadian Northern gezwungen, den von Stationen ihrer Strecke
stammenden und für Ostkanada bestimmten Verkehr an die C. P. R. abzu
geben bzw. in umgekehrter Richtung von ihr zu empfangen.
Die gegenüber der C. P. R. schwache Konkurrenzsituation hat beide Ge

sellschaften um die Jahrhundertwende dazu veranlaßt, Pläne für den Aus
bau eigener Transkontinentalsysteme zu entwickeln*®). Bei der Konzipie
rung dieser Pläne war auf beiden Seiten, sowohl der der Grand Trunk in
Ostkanada als auch der der Canadian Northern in Westkanada, der Ge
danke leitend, die eigene Konkurrenzsituation gegenüber der C. P. R. zu
stärken und sich durch eigene west-ost-kanadische Durchgangslinien ge
nügend großen Anteil am interprovinzialen Güteraustausch zu sichern. Die
Frage, ob dieser interprovinziale Güteraustausch groß genug war, um ne
ben der später noch näher zu kennzeichnenden Verkehrskapazität der Gro
ßen Seen und der bereits bestehenden Durchgangsstrecke der C. P. R. die
Rentabilität zwei weiterer Verbindungsbahnen sichern zu können, wurde
von dem sehr ausgeprägten Optimismus überschattet, den der 1896/97 in
Kanada anhebende wirtschaftliche Aufschwung auslöste. Jedenfalls haben
sich schon bei Bekanntwerden der Pläne der Grand Trunk und der Canadian
Northern Stimmen erhoben, die nachdrücklich vor einer Durchführung die-

48) Wichtig u. a.: 45 Vict., c. 19, Prov. of Que. (1884); 46 Vict., c. 24, s. 6, Dom. of Can.
(1883); 46 Vict., c. 54, Dom. of Can. (1883); 47 Vict., c. 8, s. 3, Dom. of Can. (1884); 48—49
Vict, c. 58, s. 3, Dom. of Can. (1885); F. C. Sept 1885, Dom. of Can.; 49 Vict, c. 9, s. 6,
Dom. of Can. (1886); 46 Vict., c. 55, Dom. of Can. (1883); 50—51 Vict, c. 69, Dom. of Can.
(1887).

49) Drayton!Acworth, S. XXI f.
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ser Projekte gewarnt haben und wenn überhaupt, so allenfalls ein gegen
seitig aufeinander abgestimmtes Vorgehen der Grand Trunk und Canadian
Northern akzeptiert hätten. Ein gemeinsames Vorgehen würde in diesem
Fall bedeutet haben, daß die Grand Trunk und die Canadian Northern die
eigentlichen Verbindungsstrecken zwischen den Maritimen Provinzen und
Ostkanada, vor allem zwischen Ost- und Westkanada und nicht zuletzt die
zwischen Westkanada und der Pazifischen Küste gemeinsam gebaut und
betrieben hätten, so daß praktisch nur ein zweites aus dem ostkanadischen
Netz der Grand Trunk, dem westkanadischen Netz der Canadian Northern
und gemeinsamen Verbindungslinien bestehendes Transkontinentalsystem
entstanden wäre.

Es hat an Bemühungen um eine solche Lösung nicht gefehlt. Diese Ver
suche sind sämtlich gescheitert. Den einzelnen Gründen dafür nachzu
gehen, geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Es darf jedoch als si
cher gelten, daß weder die leitenden Direktoren der Grand Trunk noch die
der Canadian Northern durch eine gemeinsame Lösung den wirtschaft
lichen Erfolg erzielen zu können glaubten, den sie bei getrenntem Vor
gehen erhofften.

Es kann aber unabhängig davon kein Zweifel darüber bestehen, daß bei
de Gesellschaften mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht in
der Lage gewesen wären, ihre weitreichenden Pläne zu verwirklichen. Die
Dominion-Regierung hat neben einzelnen Provinz-Regierungen nicht nur
durch Gewährung außerordentlich hoher Subventionen die Verwirk
lichung der Pläne beider Gesellschaften ermöglicht, sondern darüber hin
aus die Gewährung dieser Subventionen von der Erfüllung bestimmter
Bedingungen hinsichtlich der Linienführung abhängig gemacht. Die Do
minion-Regierung hat in beiden Fällen die Linienführung der Strecke zwi
schen Ost- und Westkanada wie früher bereits im Falle der C. P. R. nörd
lich der Großen Seen verlangt®"); sie hat gegen den Willen der Grand Trunk
statt Sudbury zunächst auf Quebec (City), schließlich auf Moncton (N.B.)
als östlichem Endpunkt der dieser Gesellschaft später anzugliedernden Na
tional Transcontinental bestanden®*) und damit zu einer wirtschaftlich völ
lig verfehlten Verdoppelimg der interprovinzialen Verkehrsverbindungen
beigetragen. Am 29. Juli 1903 kam trotz sachlich überzeugender Opposi
tion®®) ein Vertrag zwischen der Dominion-Regierung und der Grand
Trunk zustande®®). Im Rahmen der Verwirklichung der einzelnen Bestim
mungen dieses Vertrages konnte 1915 das zweite kanadische Transkonti
nentalsystem fertiggestellt und dem Verkehr übergeben werden, dessen
Hauptstrecke von Moncton durch Zentral-Neu-Braimschweig nach Quebec,
von dort zunächst in nordwestlicher, dann westlicher Richtung, die Provinz
grenze zwischen Quebec und Ontario nicht mehr als 80 km vom Abitibi-See
schneidend, dann nördlich des Nipigon-Sees entlang nach Winnipeg, von
dort über Battieford, Edmonton und Dunvegan nach Prinz Rupert verlief.

50) Drayton/Acworth, S. XXVII; 1—2 Geo. V., c. 6, Dom. of Can.
61) Drayton!Acworth, S. XVIII.
62) Drayton/Acworth, S. XXVIII.
55) 3 Edw. VII., c. 24, Dom. of Can.; 3 Edw. VII., c. 122, Dom. of Can.

31



Zu eben derselben Zeit verfolgte die Canadian Northem üire eigenen
Pläne und konnte 1915 ebenfalls nur mit weitgehender staatlicher Unter
stützung das dritte kanadische Transkontinentalsystem fertigstellen").

Am Ende dieser Periode verfügte Kanada über eine Netzlänge von ins
gesamt 60 906 km, weitere 5 040 km befanden sich im Bau (30. VI. 1916)®®).

Von dieser Streckenlänge entfielen auf

1. Dominion-eigene Bahnen

a) Intercolonial 2 422,4 km
b) Linien auf der Prinz-Eduard-Insel 440,0 km
c) National Transcontinental 2 896,0 km

5 758,4 km = 9,5%

2. Die vier großen Privatgesellschaften

a) C.P.R. 20 640,0 km
b) Canadian Northem 15 436,8 km
c) Grand Trunk 5 689,6 km
d) Grand Tnmk Pacific 3 142,4 km

44 908,8 km = 73,7%

3. Andere Privatgesellschaften und provinzeigene

Gesellschaften 10 238,4 km = 16,8%

60 905,6 km=100,0%®®)

Interessant ist die Gegenüberstellimg folgender Werte: Für 1901 imd
1911 wird die kanadische Netzlänge mit 29 024 bzw. 40 640 km angegeben,
die Zahl der Bevölkerung mit 5 371 315 bzw. 7 206 643. Während also 1901
noch 187 Einwohner auf 1 km Strecke kamen, waren es 1901 trotz starken
Wachstums der Bevölkerung nur noch 177. Für 1916 wird die Zahl der ka
nadischen Bevölkenmg auf 7,5 Mio Einwohner geschätzt, die fertiggestell
te oder im Bau befindliche Streckenlänge mit 60 906 km angegeben: Das
entspricht einer Netzdichte von 125 Einwohnern pro Streckenkilometer.
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß eine Netzentwicklimg dieses

Ausmaßes imter den gegebenen kanadischen Bedingungen nicht ohne we
sentliche staatliche Unterstützung hätte erfolgen können. Bis 1916 haben
das Dominion, die Provinzen und zahlreiche Städte insgesamt $ 968 451 737
in kanadischen Bahnen investiert bzw. die gegen die einzelnen Bahnen be
stehenden Forderungen Dritter garantiert. Die für die Aufschlüsselimg des
Gesamtbetrages 1917 gemachten Angaben geben interessanten Aufschluß
über Ausmaß und Art der an die einzelnen Gesellschaften von selten des
Staates geleisteten Hilfe:

54) 2 Edw. VII., c. 50, Dom. of Can.; 1—2 Geo.V., c. 6, Dom. of Can.; 10 Edw. VII,
c. 3, Prov. of B. C.; 10 Edw. VII., c. 4, Prov. of B. C.

55) Drayton/Acworth, S. XIV—XX.
56) DraytonfAcworth, S. XIV—^XX.
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Art der Subvention: A B C D

Canadian Northem 38 874148 34379 809 25858166 199141140

Canadian Pacific 104 690 801 123 810 124 —

Grand Trunk 13 003 060 — 15142633 —

Grand Trunk Pacific 726 320 — 70311716 43432848

G. T. P. Branch Lines — — — 13 469 004

Nat. Transcontinental — — 159881197

Intercolonial — — 116 234 204

P. E. I. Linien
— — 9496567

—

Insgesamt 157294329 158189933 396 924483 256 042992

A: Subventionen in bar; B: Die aus Landverkäufen erzielten Gewinne; C: Darlehen
oder Investitionen; D: Garantien der Forderungen Dritter gegenüber den betreffenden
Bahnen.®^)

Die Tatsache, daß die kanadischen Bahnen ohne diese staatliche Unter
stützung niemals das für den zwischen 1900 und 1915 erfolgten Ausbau
ihrer Verkehrsanlagen notwendige Vertrauen privater Investitoren hätten
gewinnen können, muß als ein Beweis dafür gewertet werden, daß der
Staat maßgeblich für die in diesen Jahren zur Verkehrserschließung Ka
nadas ergriffenen Maßnahmen mitverantwortlich wurde.

Die Verstaatlichung. Als die Canadian Northem, die Grand
Trunk und deren Tochtergesellschaft zu Beginn des ersten Weltkrieges
in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, weil sie ein dem in ihren Anlagen
investierten Kapital entsprechendes Verkehrsvolumen nicht an sich zu zie
hen vermochten, standen der Dominion-Regierung drei Wege ziu: Wahl:
1. Hilfeleistung zu versagen und die drei Gesellschaften in Konkurs gehen
zu lassen; 2. die Canadian Northem, die Grand Trunk und deren Tochter
gesellschaften zu verstaatlichen und die Verbindlichkeiten dieser Gesell
schaften gegenüber Dritten selbst zu regeln; 3. den beiden Gesellschaften
zeitweilig Hilfeleistung zu gewähren und den gesamten sie betreffenden
Fragenkomplex durch eine Royal Commission untersuchen zu lassen. Die
Dominion-Regierung wählte den dritten Weg. Die 1916 eingesetzte „Royal
Commission to inquire into Railways and Transportation in Canada"®®)
legte 1917 einen von H. L. Drayton und M. W. Acworth unterzeichneten
Majoritätsbericht und einen von A. H. Smith verfaßten Minoritätsbericht®®)
vor. Entsprechend den im Majoritätsbericht ausgesprochenen Empfehlun
gen wurden die Canadian Northem, die Grand Tmnk und die Grand Trank
Pacific nach 1917 sukzessive in die 1919 gegründete „Canadian National
Railways Co."®®), in der bereits die „Intercolonial", die „National Trans-

5') Drayton/Acworth, S. XIX.
58) p. C. 1680, Jialy 13, 1916 und F. C. 2567, October 21, 1916.
59) 7 Geo. V., Sess. Pap. Nr. 20 g, 1917.
80) P. C. 3122, December 20, 1918. — 9—10 Geo. V., c. 13, Dom. of Can.
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continental" und die Prinz-Eduard-Insel-Bahnen zusammengefaßt waren,
überführt®^).

Innerhalb von wenigen Jahren hatte sich das Bild grundlegend geändert.
Von einer Gesamtstreckenlänge von 60 906 km im Jahre 1916 wurden
5758 km oder 9,5% von der Dominion Regienmg betrieben. Anfang 1923
betrug die gesamte Streckenlänge 62 976 km, von denen 34 357 km oder
54,6% von der staatlichen bzw. staatlich kontrollierten C. N. R. und
20 949 km oder 33,3% von der C. P. R. betrieben wurden. In die restlichen
12,1% teilten sich kleinere private und auch provinzeigene Gesellschaften.
Die letzte Ausbauperiode. In einer letzten Ausbauperiode, die

von der Gründung der C. N. R. bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise
datiert, haben sich die in verkehrsbetrieblicher Hinsicht zwar unterlegene,
aber durch den Staatshaushalt gedeckte C. N. R und die 1923 wirtschaft
lich und finanziell noch völlig gesicherte, private C.P.R. gegenüber gestan
den. Dabei lag die Verantwortlichkeit für die Investitionspolitik der C.N.R.,
die sich aus Konkurrenzgründen durch eine ausgesprochene Agressivität
gegenüber der C. P. R. auszeichnete, beim Minister für das Eisenbahn
wesen und damit letzten Endes in den Händen des Parlaments. Das schloß
auf der einen Seite die Gefahr der Intervention politischer und wirtschaft-
lich-sektionaler Interessen ein, auf der anderen Seite schloß es eine streng
privatwirtschaftlich orientierte Investitionspolitik in Anbetracht der fi
nanziellen Rückendeckimg durch den Staat aus.
Diese Gefahr blieb nicht latent; in der Tat hat die C. N. R. der C. P. R.

einen ungesunden, außerordentlich scharfen Wettbewerb geboten, der zu
sammen mit den von der C. P. R. ergriffenen Abwehrmaßnahmen auf dem
Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise zum Ausbruch des kanadischen „rail-
way Problem" geführt hat: Das heißt einer starken Überinvestition und
infolgedessen laufenden, sehr hohen Zinsbelastung auf der einen Seite,
der Notwendigkeit hoher Verkehrseinnahmen zur Deckung dieser Kosten
auf der anderen Seite und drittens der Problematik jeder auf vermehrte
Verkehrseinnahmen abzielenden Tariferhöhung ohne zu starke oder gar
prohibitive Belastung des im Rahmen der Weltwirtschaftskrise quantitativ
rückläufigen Güterstroms. Der offene Ausbruch dieses durch die Welt
wirtschaftskrise verschärften Problems führte im November 1931 erneut
zu der Einberufung einer Royal Commission®^.
Die Untersuchungsergebnisse dieser unter dem Vorsitz von L. P. Duff

stehenden Kommission, die 1932 in dem „Report of the Royal Commission
to Inquire into Railways and Transportation in Canada" dem Parlament
vorlagen und zu teilweise drastischen Beschränkungen des Wettbewerbs
zwischen C. P. R. und C. N. R. Anlaß gaben, vermitteln interessante Auf
schlüsse über die Entwicklung während der Jahre 1923 bis 1931. Insgesamt
haben C. N. R. und C. P. R. in diesen Jahren Nebenstrecken von insgesamt
6658 km Länge gebaut und von insgesamt 1372 km Länge durch Kauf oder
Pacht ihren Systemen angegliedert. Der vor allem im Präriegebiet stark

61) 7_8 Geo. V., c. 24, Dom. of Can.; P. C. 517, March 7,1919; P. C. 1089, May 15, 1920;
P. C. 1595, Ju^ 12, 1920; P. C. 181, January 30, 1923.

82) p. C. 2910, November 20, 1931.

34



intensivierte Zweiglinienbau®') wirft die Frage nach dessen verkehrspoli
tischer Berechtigung auf. Er ließ sich zu einem gewissen Teil rechtfertigen
unter dem Gesichtspunkt, daß die sinkenden Weizenpreise") pine mög
lichst dichte Verkehrserschließung wünschenswert erscheinen ließen, um
den Farmer bei normalen Preisverhältnissen mit keinesfalls mehr als 15
bis 20 cts/bush. für den Antransport zum nächsten Bahnhof zu belasten.
Nach den Feststellungen der Royal Commission kann jedoch kein Zweifel
darüber bestehen, daß der Netzausbau — über die unmittelbaren Erforder
nisse der Verkehrsnachfrage hinausgehend — entscheidend bestimmt
wurde durch die gegenseitige Konkurrenz von C. N. R. und C. F. R.").
Diese im einzelnen nicht weiter zu verfolgende Konkurrenz haben sich
beide Gesellschaften ebenso im Verkehrsbetrieb, in dem ihnen angeschlos
senen Hotelwesen und im völlig unökonomischen Ausbau ihrer Schiffs
linien geboten. Innerhalb von neun Jahren investierten beide Gesellschaf
ten im Bau oder Kauf von Nebenbahnen, im Ausbau ihrer wichtigsten Per
sonen- und Verladestationen, in Erneuerungen und Verbesserungen des
rollenden Materials und der Gleisanlagen und schließlich im Ausbau ihres
Schiffs-, Hotel- und Telegrafenwesens insgesamt $ 805 122 311.
Die im wesentlichen aus den laufenden Verkehrseinnahmen zu decken

den Zinsen für diese finanzielle Mehrbelastung neben der bereits bestehen
den machten die Steigerung des Verkehrsvolumens zu einer Existenzfrage
beider Gesellschaften. Umso schwerer wog die Tatsache, daß das kanadi
sche Verkehrsvolumen infolge der Weltwirtschaftskrise stark rückläufig
war.

®®) In den Jahren 1925 bis 1930 wurden nach Glazebrook {S. 391) insgesamt folgende
Strecken (überwiegend Zweigbahnen mit Ausnahme der Hudson Bay Linie) in den ein
zelnen Provinzen gebaut:

In: 1925 1926 1927 1928 1929 1930

P. E. 1. 0.1 15.9
N. S. 6.8 0.2 0.1
N. B. — 0.4 —

QUE. 35.8 36.6 146.4 83.5 36.8 6.2
ONT. 52.5 4.0 2.4 83.5 32.5 112.4
MAN. 35.9 75.2 0.1 0.2 1.7 201.8
SASK. 198.3 344.1 151.3 311.5 344.7 650.6
ALTA. 247.0 137.4 204.1 274.7 390.1 150.6
B. C. 232.8 3.0 0.1 19.1 0.6 3.2

Neu: 809.1 601.0 504.5 772.5 806.4 1140.8

Ges.-Str."

Länge: 64 563.0 64563.0 64 915.0 65 638.0 66 211.0 67 278.0

(Die Differenz zwischen der jährlichen Zunahme der Gesamtstreckenlänge und der
jährlich gebauten Streckenlänge ist auf die Aufgabe von Strecken zurüdczuführen.)

M) Jahresmittel der täglich an der Winnipeger Getreidebörse erzielten Weizen
preise für Nr. 1 Northem frei Fort William in cts/bush.: 1924/25: 169; 1925/26: 151;
1926/27: 146; 1927/28: 146; 1928/29: 124; 1929/30: 124; 1930/31: 64; 1931/32: 60.

85) Duff, S. 21.

35



Tab. 3:

Die von den kanadischen Bahnen beförderten Güter (in 1000 to):

Jahr: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

105 222 106 011 IIS 653 115187

19 664
2520
35 695
12379
25 936
96194

B: Tierische Erzeugnisse — C: Bergbauprodukte
lisse der Industrieproduktion — F:

A: 23 236 22 054 22 775 23 549 23 590 30 177 22140
B- 3 231 3 289 3 215 3132 3 066 2 972 2 999
C: 36 361 30150 30 030 36 746 36 413 38 488 42273
D: 14 842 13 965 14152 15 266 15 942 16 613 15 304
E: 24 541 22101 24 400 26 529 27000 30 403 32 471
F: 102211 91559 94572

(A: Landwirtschaftliche Erzeugnisse
— D: Produkte der Forstwirtschaft — E: Erzeugnisse
Total.)

Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich in den Einkommensverhältnis
sen beider Gesellschaften wider.

Tab. 4:

Verkdirsleistimg und Finanzsituation der kanadischen Eisenbahnen
1923—1932:

Jahr: 1923 1924 1925 1926 1927

I 54509 48 822 51144 54 654 55843

II 478 338 445 924 455 297 493 599 499 064

III 413 863 382484 372150 389 503 407646

IV 86,52 85,77 81,70 78,91 81,68

V 15 248 16 920 32343 43506 38 389

VI 36 788 40 509 42 337 41116 42 580

VII —21540 —23 589 — 9994 + 2389 — 4201

VIII 37 920 35 584 39 406 45 294 40 632

IX 13 471 14 070 14 439 14 989 15881

X +24 449 +21513 +24 967 +30 305 +24 751

Jahr: 1928 1929 1930 1931 1932

I 666 578 56 042 47 368

n 563 732 534 106 454 232 358 549 293 390

III 442701 433 077 380723 321026 256668

IV 78,53 81,08 83,86 89,53 87,48

V 48289 36 604 19 971 — 1738 — 1317

VI 45 650 50 013 55 557 59132 59690

VII + 2639 —13409 —35586 —60 870 —61007

VIII 53 736 46 396 42238 30525 18101

IX 15 766 16 562 19527 22373 23 897

X +37 970 +29 834 +22710 + 8152 — 5 796

(I: Gefahrene Tonnenkilometer in '000000; II: Bruttoverkehrseinnahmen beider Gesell
schaften in '000 Dollar; III: Verkehrsbetriebsaufwendungen beider Gesellschaften in
*000 Dollar; IV: Verhältnis von Verkehrsbetriebsaufwendungen zu Bruttoverkehrsein
nahmen in °/o; V: Die für den Zinsen^enst des C.N.R. zur Verfügung stehenden Mittel
in '000 Dollar; VI: Zinsforderungen an die C.N.R. in '000 Dollar; VII: Nettoeinkom
men bzw. Defizit der C.N.R. in '000 Dollar; VIII: Die für den Zinsendienst der CJP.R.
zur Verfügungs stehenden Mittel in '000 Dollar; IX: Zinsforderungen an die G J.R. in
'000 Dollar; X: Nettoeinkommen bzw. Defizit der C.P.R. vor Ausschüttung der Divi
denden.
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Neben den bereits genannten, auf den offenen Ausbruch des „railway
Problem" hinwirkenden Faktoren hat auch die Konkurrenz der anderen
Verkehrsträger zur wirtschaftlichen Schwächung der Eisenbahnen beige
tragen. Die seit dieser Periode erstmalig rückläufige Zahl der auf der
Eisenbahn beförderten Personen läßt die Abwandenmg zur Straße deut
lich in Erscheinung treten. Die Personenbefördenmg auf der Eisenbahn
betrug (in '000 beförderte Personen):

1923 1924 1925' 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

44 834 42992 41458 42688 41841 40593 39071 34 699 26 397 21100

Dementsprechend nahmen die aus der Personenbefördenmg erzielten
Einnahmen der Eisenbahnen von 1923 bis 1931 um 43,5% ab.

In dieser Periode allerdings hat sich die Konkurrenz zwischen Schiene
und Straße noch nicht in einer Teilung des Güterverkehrs zwischen den
beiden Verkehrsträgern ausgewirkt, sondern war in erster Linie im Per
sonenverkehr wirksam und in diesem auch wiederum nur im innerprovin-
zialen, nicht im interprovinzialen Verkehr. Die Konkurrenz zwischen
Schiene und Straße ist in Kanada bis in die Gegenwart ihrem Wesen nach
innerprovinzial geblieben, denn der interprovinziale Güterverkehr über
steigt nach Art, Menge und Beförderungsentfemung die wirtschaftliche
und technische Leistungsfähigkeit des Güterfernverkehrs auf Straßen. In
diesem interprovinzialen, d. h. dem ostkanadisch-maritimen imd dem
west-ostkanadischen Güterverkehr haben die Eisenbahnen der Konkur
renz der Binnenschiffahrt zu begegnen, von der noch die Rede sein wird.
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V. Das Ergebnis der kanadischen Ausbaupolitik
und die Beurteilung ihrer wirtschaftlichen Berechtigung.

1. Regionales.

Hinsichtlich der Streckenlänge war die kanadische Ausbauperiode 1931
im wesentlichen abgeschlossen. Die Netzlänge betrug 1931 68 029 km, 1948
67 997 km. Seit 1931 ist also eine Nettoabnahme der Netzlänge um we
nige Kilometer zu verzeichnen. Mit anderen Worten: Streckenbau und
Streckenaufgabe haben sich seit dieser Zeit die Waage gehalten. Wichti
ger als dieses ist die Tatsache, daß mit der seit 1931 durchgeführten Bau
tätigkeit nicht von den bis 1931 befolgten Prinzipien der Verkehrsraum
ordnung abgewichen wurde.
Für die Beurteilimg der ökonomischen Berechtigung der kanadischen

Ausbaupolitik kommen als allein gültiger Maßstab nur die auf dem kana
dischen Streckennetz erzielten Verkehrsergebnisse in Betracht. Diese sind
regional sehr unterschiedlich gewesen imd haben Anlaß zu einer Gliede
rung Kanadas in fünf, ihren Verkehrsbedingimgen nach unterschiedliche
Verkehrsräume gegeben, nämlich:

a) In den maritimen Verkehrsraum, der die Prinz-Eduard-Insel, Neu-
Schottland, Neu-Braunschweig und ein kleines Gebiet der Provinz Que
bec bis zu einer durch die Stationen Diamond, Levis und Megantic ge
kennzeichneten Linie umfaßt;

b) in den ostkanadischen Verkehrsraum, der das Gebiet westlich dieser
Linie bis zu einer durch die Stationen Cochrane, Capreol, Sudbury und
Sault Ste. Marie verlaufenden Linie einschließt;

c) in den Verkehrsraum nördlich der Großen Seen, der zwischen dieser
und einer durch die Stationen Armstrong - Westfort gekennzeichneten
Linie liegt;
d) in den Verkehrsraum der Prärie, der sich von dieser Linie, Arm

strong - Fort William / Port Arthur einbeziehend, über das ganze Prärie
gebiet bis zu einer durch die Städte Edson, Canmore und Crow's Nest ge
kennzeichneten Linie erstreckt imd

e) in den pazifischen Verkehrsraum, der westlich der Linie Edson, Can
more und Crow's Nest liegt und sich im wesentlichen mit dem Gebiet der
Provinz Britisch-Kolumbia deckt.
L. F. Doree untersuchte 1931 für die „Royal Commission to Inquire into

Railways and Transportation in Canada" die in den einzelnen Verkehrs-
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räumen erzielten Verkehrsdichten ®®). Er gliederte dabei nach Strecken mit
großer, mittlerer und geringer Verkehrsdichte und drückte sie in Prozent
der gesamten Streckenlänge aus. Als Schwellenwert zwischen großer
und mittlerer Verkehrsdichte benutzte er eine jährliche Streckenbelastung
von 2,75 Mio. tkm/Streckenkilometer, als Schwellenwert zwischen mitt
lerer und geringer Verkehrsdichte 0,25 Mio. tkm/Streckenkilometer.

Tab. 5. Aufgliederung des Streckennetzes in Strecken mit großer, mittlerer

und geringer Verkehrsdichte

1. Streckenlänge (in km) mit großer mittlerer
Verkehrsdichte

geringer Total

Maritimer Verkehrsraum — 3372 5086 8 458

Ostkanadischer Verkehrsramn 2415 9348 6 273 18036

Verkehrsraum nördl. d. Großen Seen — 3316 231 3 547

Verkehrsraum der Prärie 3 847 12713 11589 28149

Pazifischer Verkehrsraum 224 4 051 5231 9506

Total 6 486 32 800 28 410 67696

2. %-Anteil der Strecken mit großer (1), mittlerer (2) imd geringer (3) Ver-

kdirsdichte an der Gesamtstreckenlänge (4) der einzelnen Verkehrsgebiete:

1 2 3 4

Maritimer Verkehrsraum — 39,9 60,1 100

Ostkanadischer Verkehrsraum 13,4 51,8 34,8 100
Verkehrsraum nördl. d. Großen Seen 93,5 6,5 100
Verkehrsraum der Prärie 13,7 45,2 41,1 100
Pazifischer Verkehrsraum 2,4 42,6 55,0 100

Total 9,6 48,4 42,0 100

3. %-Anteil der einzelnen Verkehrsräume an der kanadischen

Gesamtstreckenlänge

mit großer mittlerer
Verkehrsdichte

Maritimer Verkehrsraum

Ostkanadischer Verkehrsraum

Verkehrsraiim nördl. d. Großen Seen

Verkehrsraum der Prärie

Pazifischer Verkehrsraum

37.2

59.3

3,5

10.3

28.5

10,1
38,7

12.4

.  >T '' m
geringer

17,9

22,2

0,8
40,7

18,4

Total 100,0 100,0 100,0

®®) Duff, S. 33 ö.
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Tab. 6. Verteilung der geleisteten Tonnenkilometer auf Strecken
mit großer, mittlerer und geringer Verkehrsdichte.

1. Von den insgesamt zurückgelegten Tonnenkilometern (4) wurden in den
einzelnen Verkehrsgebieten auf Strecken mit großer (1), mittlerer (2) und

geringer (3) Verkehrsdichte zurückgelegt (in %):
1 2 3 4

Maritimer Verkehrsraum — 88,0 12,0 100,0

Ostkanadischer Verkehrsraum 60,4 36,7 2,9 100,0

Verkehrsraum nördl. d. Großen Seen — 99,2 0,8 100,0

Verkehrsraum der Prärie 59,8 35,9 4,3 100,0

Pazifischer Verkehrsraum 13,8 74,9 11,3 100,0

Total 50,2 45,1 4,7 100,0

Total große
Maritimer Verkehrsraum 6,2 —

Ostkanadischer Verkehrsraum 33,6 40,4
Verkehrsraum nördl. d. Großen Seen 4,4 —

Verkehrsraum der Prärie 48,3 57,5
Pazifischer Verkehrsraum 7,5 2,1

Total 100,0 100,0

2. Von den auf Strecken mit großer, mittlerer, geringer Verkehrsdichte
zurückgelegten Tonnenkilometern entfallen auf die einzelnen

Verkehrsräume (in %):
mittiere geringe
12,2 15,8
27,2 22,4
9,6 0,7

38,5 433
12,5 17,9
100,0 100,0

Es ist interessant, daß in Ostkanada 60,4, im Präriegebiet 59,8% des in
beiden Gebieten 1931 abgewickelten Verkehrs auf den 13,4 bzw. 13,7% der
in beiden Gebieten mit großer Verkehrsdichte ausgewiesenen Strecken ab
gewickelt wurden. Nur 36,7 bzw. 35,9% des in beiden Gebieten 1931 abge
wickelten Verkehrs wurden auf den 51,8 bzw. 45,2% mit mittlerer Ver
kehrsdichte ausgewiesenen Strecken befördert. Verschwindend gering ist
der Prozentsatz des Verkehrs, der in beiden Gebieten über die mit geringer
Verkehrsdichte ausgewiesenen Strecken (34,8 bzw. 41,1%) abgewickelt
wurde, nämlich 2,9 bzw. 4,3% der in beiden Gebieten zurückgelegten Ton
nenkilometer. Darin kommt unmittelbar eine starke Verkehrskon
zentration auf einem relativ geringen Prozentsatz von Hauptstrecken zum
Ausdruck, deren Verkehrsvolumen von einem hohen Prozentsatz wenig
rentabler Nebenbahnen gespeist wird, und mittelbar eine starke räum
liche Auflockenmg der Standorte von Erzeugung und Verbrauch in Kana
da ganz allgemein und speziell im Präriegebiet. Unter den 1931 vorherr
schenden Verkehrsverhältnissen muß die Verkehrslage in den übrigen Ge
bieten als imbefriedigend bezeichnet werden. Der vollständige Mangel
bzw. verschwindend geringe Prozentsatz der Strecken mit großer Ver
kehrsdichte läßt darauf schließen, daß in diesen drei Gebieten im Gegen
satz zu Ostkanada und dem Präriegebiet keine nennenswerte Verkehrs
konzentration in Richtung auf bestimmte Verbrauchszentren oder Um
schlagplätze stattfand. Besonders aufschlußreich sind die in diesen drei
Verkehrsgebieten erzielten Verkehrsdichten aufgrund der Tatsache, daß
zu ihren Streckennetzen die interprovinzialen Ost-West-Verbindungen
zählen, deren Ausbau das erklärte Ziel der Dominion-Regierung ge
wesen ist.
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2. Die wirtschaftliche Berechtigung der mehrfachen Eisenhahnverbindung

zwischen Ostkanada und den Maritimen Provinzen.

In Kartogr. I sind die Verkehrsdichten der drei ostkanadisch-maritimen
Durchgangsstrecken und der C. P. R.-Strecke nach Portland dargestellt.
Keine dieser Linien wies 1931 irgendwo eine mehr als mittlere Verkehrs
dichte (oberer Schwellenwert: 2,75 Mio tkm/Streckenkilometer) auf. Dabei
ist allerdings zu berücksichtigen, daß die für 1931 ausgewiesene Verkehrs
dichte die Verhältnisse während der Weltwirtschaftskrise widerspiegelt,
die durch einen außerordentlich starken Rückgang des Verkehrsvolumens
der kanadischen Eisenbahnen gekennzeichnet waren.
Unter diesen Bedingungen, die nicht zuletzt 1931 zur Ernennimg der

Royal Commission führten, erwiesen sich die drei ostkanadisch-maritimen
Durchgangsstrecken als Überinvestition, d. h. die Strecken konnten nicht
genügend Verkehr an sich ziehen, um über die Kosten ihres Betriebes hin
ausgehend auch noch die Kosten anteilig für das in ihnen investierte Kapi
tal zu decken. Die Situation des Jahres 1931 ist aber abgesehen davon, daß
der Tiefstand erst 1933 erreicht wurde, durchaus nicht vorübergehend ge
wesen. Die insgesamt von den kanadischen Bahnen beförderte Fracht be
trug (in '000 to):

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
74130 60807 57384 68037 69141 75847 82220 76175 84631

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

97948 116808 134675 153314 155326 147349 139256 152856 154933

Die insgesamt zurückgelegten Tonnenkilometer betrugen (in Mio. tkm):
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

41363 37227 33939 37529 38994 42500 43324 43176 50627

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

61178 79294 90352 102839 106067 101929 88994 96770 95060

Hinsichtlich der insgesamt von den kanadischen Bahnen beförderten
Fracht ergibt sich aus den vorstehenden Werten, daß die 1931 beförderte
Gesamtmenge etwas über der 1933 bis 1939 durchschnittlich pro Jahr
beförderten Menge lag, während der für 1931 ausgewiesene Wert der von
allen kanadischen Bahnen zurückgelegten Tonnenkilometer knapp unter
dem Wert der 1933 bis 1939 durchschnittlich pro Jahr zurückgelegten Ton
nenkilometer lag. Das bedeutet, daß das für 1931 Gesagte wahrscheinlich
auch zumindest für die Zeit bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges gilt.
Erst während des zweiten Weltkrieges konnten die kanadischen Bah

nen ihrer Beförderungsleistung nach den Stand von 1928 erreichen und
nach 1941 erheblich überschreiten. Die für die C. P. R. - Short Linie für das
Jahr 1948 dargestellte Verkehrsdichte läßt dieses deutlich werden. Es ist
jedoch eine heute noch nicht endgültig zu beantwortende Frage, ob die für
1948 nachweisbare Vergrößerung der Verkehrsnachfrage in dem Sinne als
endgültig anzusehen ist, daß sich die verkehrsnachfragende Wirtschafts
kapazität Kanadas durch ihre Entwicklung seit den dreißiger Jahren der
ihr damals zumindest vorausgeeilten Verkehrskapazität anzupassen ver-
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mochte, oder ob die Bedingungen von 1948 nur vorübergehend waren und
von solchen wieder abgelöst werden, die erneut die dreifache ostkanadisch-
maritime Eisenbahnverbindung als Überinvestition erscheinen lassen.
Bei der Beurteilung der ökonomischen Berechtigung dieser Strecken hat

man überdies davon auszugehen, daß es deren Aufgabe war, einen mög
lichst hohen Prozentsatz der kanadischen Ein- und Ausfuhr über die kana
dischen Atlantikhäfen, darunter vor allem Halifax und St. John zu leiten.
Jedenfalls war dieses der Gesichtspunkt, mit welchem der Bau dieser
Strecken begründet wurde.
Wie wenig die maritimen Häfen zum Beispiel die kanadische Weizen

ausfuhr an sich zu ziehen vermochten, geht aus ihrem Anteil an der kana
dischen Weizenausfuhr über a): alle ostkanadischen, b): alle nordamerika
nischen Atlantikhäfen (also einschließlich der U. S. amerikanischen Atlan-
tikhäfen) hervor:

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

a) 19,0
b) 5,3

17,8
6,7

13,4
4,8

13,8
5,4

16,9
6,4

24,7
9,6

15,7
6,8

12,8
6,7

14,7
5,2

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

a) 17,8
b) 7,8

4,2
2,6

10,0
7,4

10,4
6,5

23.1
11.2

18,4
9,0

12,8
8,7

17,5
14,2

4,3
4,2

Dieser geringe, für die maritimen Häfen symptomatische Anteil an der
kanadischen Ausfuhr ist auf Transportkostenvorteile zurückzuführen, die
beim Verkehr nach Übersee erstens die Binnenschiffahrt auf dem Erie-Ka-
nal nach New York und zweitens die Hochseeschiffahrt den St. Lorenz auf
wärts bis nach Montreal besitzt, ganz abgesehen von den ungleich günsti
geren Laderaumbedingungen und Hochseefrachten der St. Lorenz-Häfen
und vor allem New Yorks. Daß die Schiffahrt St. Lorenz aufwärts bis
Montreal mit den ostkanadisch-maritimen Durchgangsstrecken in erfolg
reichem Wettbewerb um die gleichen Güter stand, wird durch die in Kar
togramm I deutlich in Erscheinung tretenden Verkehrsdichten bestätigt,
welche die Bahnen auf den Strecken vom Binnenland nach Montreal er
reichten, und die sehr starke Abnahme der Verkehrsdichten spätestens öst
lich Quebec. Diese Abnahme läßt auf eine Verkehrsabzweigung durch die
bis Montreal St. Lorenz aufwärts verkehrende Hochseeschiffahrt schlie
ßen, selbst dann, wenn Montreal und seine weitere Umgebung als Produk
tions- und Verbrauchszentrum einen großen Teil des bis Montreal beför
derten Eisenbahngüterverkehrs auf sich vereinigen.
In Anbetracht der Konkurrenz des St. Lorenz, des Erie-Kanals nach New

York imd zahlreicher kürzerer amerikanischer Eisenbahnverbindxmgen
nach günstiger gelegenen Atlantik-Häfen und vor allem auch in Anbe
tracht der Konkurrenz, welcher die maritimen Häfen von Seiten anderer
Atlantik-Häfen hinsichtlich der Höhe der Seefrachten ausgesetzt sind, ha
ben die ostkanadisch-maritimen Durchgangsstrecken nicht genügend Ver
kehr an sich zu ziehen vermocht. Sie haben sich insofern als Überinvesti-
tion erwiesen, d. h. die in ihnen repräsentierte Verkehrskapazität stand
und steht in keinem ihren Ausbau rechtfertigenden Verhältnis zu dem auf
sie entfallenden Anteil der ostkanadisch-maritimen Verkehrsnachfrage.
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3. Die wirtschaftliche Berechtigung der dreifachen „Railway Bridge"

zwischen West- und Ostkanada.

Kaum anders verhält es sich mit den drei Durchgangsstrecken nördlich
der Großen Seen. Die 1931 auf ihnen erzielte Verkehrsdichte ist aus Karto

gramm II ersichtlich.
Auf dem Teilabschnitt Winnipeg - Fort William/Port Arthur konnten

selbst unter den Bedingimgen der Weltwirtschaftskrise axißerordentlich
hohe Verkehrsdichten erzielt werden."!Es handelt sich auch bei diesem Teil
abschnitt um ein typisches Beispiel der kanadischen „railway bridges", die
mit ihrer Linienführung durch Gebiete ohne jedes eigene Verkehrsauf
kommen der interprovinzialen, Ost-West-orientierten Verkehrsverflech
tung dienen und für ihre Rentabilität allein auf den Durchgangsverkehr
zwischen West- und Ostkanada angewiesen sind.
Das eigentliche Verkehrsproblem dieses Teilabschnittes der drei Strecken

nördlich der Großen Seen ist nicht in einer unzureichenden Streckenaus

lastung, sondern in der saisonal sehr unterschiedlichen Verkehrsnachfrage
zu sehen. Die Ende Juli, Anfang August beginnende Getreideernte einer
seits, die Ende November, Anfang Dezember auf den Großen Seen endende
Schiffahrtssaison andererseits drängen die Abfertigxmg des westkanadi
schen Getreides nach Ostkanada zeitlich so zusammen, daß die Strecken in
diesen Monaten bis zu ihrer maximalen Verkehrskapazität ausgelastet
sind.

Tab. 7:

Monatlicher Empfang von Wagenladungen Getreide in

Fort William / Port Arthur:

Monat

1921/22
1923/24
1928/29
1934/35
1936/37

Monat

1921/22
1923/24
1928/29
1934/35
1936/37

vm IX X XI XII 1 II

14 569 21 924 18492 10880 4742 2710
— 25 835 56 723 62681 44 722 11452 4 346

3 552 36 762 71408 65412 44035 9 365 3184

8753 23 646 17 033 12990 4 712 1488 1584

16 070 23081 19 232 9 345 2136 594 517

m IV V VI vn VIII

7 219 5 722 7 992 3 288 3 402 2708
4186 8143 17239 21931 15943 1899
5973 10 627 16 384 13 940 15174 —

2638 4 713 7138 8 003 17 331 —

1758 6 779 «293 2881 5 034 —

Prozentualer Anteil der monatlich empfangenen Wagenladungen am

Gesamtempfang des betreffenden Emtejahres

Tab. 8:

1: VIII IX X XI xn 1 II m IV V VI VII vin

2: 14,0 21,2 17,8 10,5 4,6 2,6 7,0 5,5 7,7 8,2 3,3 2,6 = 100

3: — 9,4 20,6 22,8 16,2 4,2 1,6 1.5 2.9 6,3 8,0 5,8 0,7 = 100

4: 2.8 12,2 23,8 21,8 14,7 3,1 1,1 2,0 3,5 5,4 4,6 5,0 — = 100

5: 7,9 21,5 15,5 11,8 4,3 1,3 1,4 2,4 4,3 6,5 7,8 15,8 — = 100

6: 16,8 24,1 20,1 9.8 2,2 0,6 0,5 1.8 7.1 8,7 3,0 5,3 — = 100

(1: Monat. 2: 1921/22, 3: 1923/24, 4: 1928/29, 5: 1934/35, 6; 1936/37).
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In den fünf Berichtsjahren wurden 63,5, 69,0, 72,5, 53,1 bzw. 56,2% aller
in dem betreffenden Ernte jähr nach Port William/Port Arthur (Lakehead)
abgefertigten Wagenladimgen Getreide von Anfang September bis Anfang
Dezember dort empfangen. Die zeitweilig starke Auslastung der Strecken
kommt auch darin zum Ausdruck, daß in den fünf genannten Jahren wäh
rend des jeweiligen Spitzenmonats durchschnittlich pro Tag 707,2, 2 089,4,
2 303,5, 788,2 bzw. 769,4 Wagenladungen Getreide in Lakehead empfangen
wurden, während des jeweils niedrigsten Monats durchschnittlich 87,2, 61,3,
102,1, 53,1 bzw. 8,5 Wagenladimgen pro Tag. Mit diesen nicht nur saisona
len, sondern auch von Jahr zu Jahr auftretenden Schwankungen ist ein
weitgehend unausgeglichener Ladefaktor (Kartogr. II) verbunden: Einer
sehr starken Bewegung von Massengütern, insbesondere von Getreide in
östlicher Richtung steht ein hoher Prozentsatz von Leergut in umgekehrter
Richtung gegenüber. Immerhin verdient es trotzdem festgehalten zu wer
den, daß jede der drei Strecken selbst unter den Bedingungen der Welt
wirtschaftskrise außerordentlich hohe Verkehrsdichten aufwies.

Das gilt nicht für die Fortsetzung der drei Strecken östlich Lakehead -
Armstrong, jenem Teil der Transkontinentalbahnen, der nicht nur der
Konkurrenz amerikanischer Eisenbahnen südlich der Großen Seen, son
dern auch und in erster Linie der Konkurrenz der Schiffahrt auf den Gro
ßen Seen ausgesetzt ist. Diese drei Linien nördlich der Großen Seen bilden
die klassische „railway bridge" zwischen Ost- und Westkanada und sind,
da sie durch Gebiete mit geringstem eigenen Verkehrsaufkommen führen,
für ihre Rentabilität fast ausschließlich auf den west-ostkanadischen
Durchgangsverkehr angewiesen. Kartogr. II läßt erkennen, daß keine der
Strecken 1931 mehr als mittlere Verkehrsdichte aufwies.

Tab. 9: Weizenverladungen von West- nach Ostkanada (1-4: in '000 bushel)
Jahr 1. 2. 3. 4. 5.

1923 229177 19535 827 20 362 8,9
1924 283 821 6 237 808 7 045 2,5
1925 155017 8555 21 8576 5,5
1926 249 085 9 798 896 10694 4.3
1927 229 377 12966 719 13 685 6,0
1928 253598 4221 67 4 288 1,7
1929 293436 3 076 101 3177 1.1
1930 144277 725 9 734 0,5
1931 175 066 833 8 841 0,5
1932 146396 142 — 142 1,0
1933 180489 393 10 403 0,2
1934 146 161 835 33 868 0,6
1935 132415 1247 6 1249 0,9
1936 178999 1737 13 1750 1,0
1937 141405 1881 13 1894 1,3
1938 83 667 2500 22 2522 3,0
1939 177132 1100 — 1100 0,6

Jahr 1. 2. 3. 4. 5.

Erklärung: I: Von Fort William / Port Arthur per Schiff. 2: Von Port Arthur per Bahn.
3: Von Winnipeg direkt per Bahn, Fort William / Port Arthur nicht berührend. 4: Von
Westkanada insgesamt per Bahn (2 u. 3). 5: Prozentualer Anteil der Verladimgen per
Bahn an den Gesamtverladungen.
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Wie wenig jede dieser drei Strecken gegen die betriebliche und tech
nische Leistungsfähigkeit der Schiffahrt auf den Großen Seen und gegen
deren Kostenvorteile vor allem bei der Verladung von Massenprodukten
aufzukommen vermochte, zeigen die über diese Linien im Verhältnis zu
den über die Großen Seen geleiteten Getreidemengen.

Die monatlichen für Ostkanada bestimmten Weizenladungen per Bahn
von Port William/Port Arthur zeigen für die bereits herangezogenen
Emtejahre 1921/22,1923/24,1928/29,1934/35 und 1936/37 in allen Fällen ein
mehr oder weniger ausgeprägtes winterliches Verladungsmaximum per
Bahn. Die Tatsache, daß die Verladungsquantitäten per Bahn jedoch abso
lut gering waren, zeigt, daß die Schiffsfracht von Lakehead nach Ostkana
da plus winterliche Lagerungs-, Versicherimgs- imd sonstige Gebühren im
mer noch für den Verlader einen derart großen Kostenvorteil gegenüber
dem von den Bahnen berechneten Tarif darstellten, daß im ganzen ein nur
minimaler Anreiz bestand, die Verladung von Massengütern während der
in den Wintermonaten ruhenden Schiffahrtssaison per Bahn vorzuneh
men. Die Verladung von Weizen kann dabei erneut als symptomatisch für
alle anderen Massenprodukte, vor allem die Verladung von Erz, Kohle
und Steinen und Erden gelten.

Die starke Anziehungskraft der Schiffahrt auf den Großen Seen auf den
west-ost-kanadischen Durchgangsverkehr kommt auch in den auf den drei
Durchgangsstrecken bis Lakehead erzielten Verkehrsdichten und deren
starker Abnahme östlich Lakehead deutlich zum Ausdruck. Da Port Wil
liam / Port Arthur als Verbrauchszentrum von absolut untergeordneter Be
deutung ist, muß die in Lakehead in Erscheinung tretende Verkehrsab
zweigung von der Schiene der Großen Seen-Schiffahrt zugute kommen.
Aus den bereits für die Beurteilung der drei ostkanadisch-maritimen

Verbindungsstrecken herangezogenen Werten über die Verkehrsentwick-
limg auf allen kanadischen Strecken nach 1931 geht hervor, daß die 1931
auf den Strecken nördlich der Großen Seen erzielten Verkehrsdichten
während der 30er Jahre wahrscheinlich nicht wesentlich gesteigert wer
den konnten. Dem entspricht auch die 1931 allgemein vertretene Auffas
sung, daß die dreifache „railway bridge" nördlich der Großen Seen nicht
etwa eine allein durch die Depressionsbedingungen akute, sondern eine
grundsätzliche Überinvestition darstellte.
Die für die C. P. R. 1948 in Kartogr. II dargestellte Verkehrsdichte läßt

auch hier auf eine Verkehrssteigerung schließen. Das bedeutet allerdings
noch nicht, daß die west-ostkanadische Verkehrsnachfrage entsprechend
der während und nach dem Krieg erheblich ausgeweiteten Wirtschafts
kapazität Kanadas derart anstieg, daß sie heute die drei Durchgangs
strecken nördlich der Großen Seen zu rechtfertigen vermag. Bis in die
Gegenwart gilt, daß die der kanadischen Eisenbahnentwicklimg seit der
Konföderation zugrunde liegende und auf die interprovinziale, Ost-West-
orientierte Verkehrsverflechtung Kanadas abzielende Ausbaupolitik zu
der Erstellung einer kostspieligen Überkapazität geführt hat, die in keinem
Verhältnis zu dem den Eisenbahnen zufallenden Anteil am Durchgangs
verkehr zwischen West- und Ostkanada steht.
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4. Die wirtschaftliche Berechtigung der Verbindungsstrecken

zwischen dem Präriegebiet und Britisch-Kolumbia.

Die dritte folgenreiche, zu einer starken Überinvestition führende Fehl
entscheidung der kanadischen Ausbaupolitik stellt die drei- bzw. vierfache
Streckenverbindung zwischen dem Präriegebiet imd der pazifischen Küste
dar. Wenn auch die in mehr oder weniger grenznahem Gebiet verlaufende
C. F. R.-Strecke von Lethbridge über Nelson nach Hope mit Anschluß nach
Vancouver durch die damit erreichte Verkehrserschließung der Bergbau
distrikte im Süden Britisch-Kolumbias bis zu einem gewissen Grad wirt
schaftlich gerechtfertigt erscheint, so bildet zumindest die Streckenparal
lelität der C. F. R. und C. N. R. von Kamloops Jet. bis Vancouver eine
schwerwiegende und wirtsdiaftlich völlig ungerechtfertigte Verdopplung
der interprovinzialen Verkehrsverbindungen. Zudem erwies sich die
Strecke der Grand Trunk Facific von Red Fass Jet. nach Prinz Rupert als
dem Ostasien am nächsten gelegenen Hafen als wirtschaftlicher Mißerfolg.
„Its (Frince Ruperts) remoteness from well-established shipping routes in
the North Facific, its greater liability to fog, and its lack of resources in
the immediate hinterland have all contributed to its relative Stagnation.
Moreover, the large — scale trade with Russia, which had been counted on
to encourage Frince Ruperts growth never materialized, and instead of
becoming the point d'appui of a great Oriental commerce it has become a
mere transfer point for Americans touring to British Columbia coasts."®^.
Das fand seinen unmittelbaren Ausdruck darin, daß die aus dem Verkehr
zwischen Frince Rupert imd Frince George erzielten Einnahmen nicht ein
mal die aufgewandten Betriebskosten zu decken, geschweige denn antei
lig zur Kapitalisierung der Strecke beizutragen vermochten.
Der Grund für die unzureichende Ausnutzung der Verkehrskapa

zität sämtlicher Strecken zwischen dem Fräriegebiet imd Britisch-Kolum
bia ist darin zu suchen, daß die Kapazität dieser Strecken die Froduk-
tions- und Exportkapazität und dementsprechend die Größe der Verkehrs
nachfrage des wirtschaftlichen Hinterlandes der pazifischen Küste weit
übertrifft. Das gilt auch heute noch trotz des wirtschaftlichen Aufstiegs
des Dominions und speziell auch seiner westlichen Provinzen, wie er nicht
zuletzt in dem 1948 gegenüber 1931 wesentlich vergrößerten Verkehrs
volumen der C. F. R. zum Ausdruck kommt.

BT) Woodsworth, S. 225.
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VI. Tarifpolitik — ein 2:weites Mittel staatlich gelenkter

Raumordnung — und ihre regionalen Auswirkungen

Das übergeordnete Ziel der kanadischen Ausbaupolitik war die interpro-
vinziale, ost-west-orientierte Verkehrsverflechtung Kanadas. Sie war 1931
weit über das Maß des Erforderlichen hinausgehend erreicht. Das negative
Vorzeichen vor diesem Ergebnis einer siebzigjährigen Planung war die
Überinvestition Kanadas in seinen Verkehrsanlagen, die sich in einer star
ken Belastung des Verkehrssystems diurch die für Schuldentilgimg imd
Zinsendienst aufzubringenden Mittel auswirkte. Als Quelle, aus der diese
Mittel gewonnen werden konnten, kamen fast ausschließlich die aus dem
Verkehr erzielten Einnahmen in Betracht. Polglich hatte sich die Tarif
politik weitgehend der überhöhten Kapitalisierung der Bahnen anzu
passen.

Der durch die Überinvestition im Rahmen des Kostendecküngsprinzips
gebotenen Tarifhöhe stand die für Kanada zwingende Notwendigkeit ge
genüber, seine marktfeme Produktion, vor allem sofern sie auf den Absatz
am Weltmarkt angewiesen war, möglichst wenig durch Transportkosten zu
belasten. Das war letzten Endes nicht nur ein volkswirtschaftliches und in

seinen Wurzeln auch politisches Problem, von dessen Lösung die wirt
schaftliche Erschließung weiter Teile Kanadas abhing, sondern auch ein
betriebswirtschaftliches Erfordernis in dem Sinne, daß die Bahnen nur bei
niedriger Tarifierung, die den kanadischen Güterstrom zum Weltmarkt er
möglichte, das für ihre Rentabilität notwendige Verkehrsvolumen an sich
zu ziehen vermochten.

Der kanadischen Tarifpolitik war also praktisch die Aufgabe gestellt, auf
der einen Seite durch preisliche Fixierung der nachgefragten Beförde
rungsleistungen die für die fixe und Betriebskostendeckung der Bahnen
notwendigen Mittel bereitzustellen, und auf der anderen Seite Erzeugung
und Absatz durch geeignete Tarifmaßnahmen über das geographische Maß
hinaus einander anzunähern. Die tariflich erzielbare Verkürzung des
Transportweges über das geographische Meiß hinaus ist die wichtigste Auf
gabe der Tarifpolitik bei dem in Kanada besonders akuten Problem der
Raumüberwindung gewesen. Die auf die tarifliche Verkürzung der Ost-
West-Verkehrsachse abzielende Tarifpolitik bildete deshalb neben der ost-
west-orientierten Ausbaupolitik einen integrierenden Bestandteil der ka
nadischen Verkehrsraumplanung.
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1. Entwicklung und Art der staatlichen Tarifaufsicht.

Grundsätzlich ist die Tariffestsetzung in Kanada Recht der Bahnen. Erst
seit 1904 hat die Dominion-Regierung nach dem Vorbild Englands und der
Vereinigten Staaten die private Tarifpolitik staatlicher Kontrolle unter
stellt, Bis zu diesem Zeitpunkt war die in Ansätzen entwickelte staatliche
Tarifaufsicht praktisch unwirksam, denn sie bot der Öffentlichkeit keinen
Schutz vor überhöhten und wirtschaftlich ungerechtfertigten Tarifforde
rungen der Bahnen. „Little attention was devoted to the possible need of
railway regulation. Attention was devoted to the rapid development of the
railway System. There was a general belief in the efficiency of competi-
tion"®®). Dieses Vertrauen in die tarifsenkende Wirkung der von den Bah
nen gegenseitig sich gebotenen Konkurrenz wurde erschüttert durch die
während der 80er Jahre im großen Maßstab einsetzende Fusionierungs
und Absorptionsbewegimg, die mit einer monopolähnlichen Stellung eini
ger großen Gesellschaften endete.

1901 wurde S. J. McLean beauftragt, Vorschläge für wirksamere Formen
staatlicher Tarifaufsieht, als sie das Railway Committee of the Privy Coun-
cel bis dahin zu bieten vermochte, auszuarbeiten. Sein Bericht^^) diente als
Grundlage für die 1903 erfolgte Bildung des Board of the Railway Com-,
missioners'®).
Die wichtigste Funktion des Boards stellt die Überwachung der privaten

Tarifpolitik auf ihre Übereinstimmung mit dem Railway Act dar. Eine der
elementarsten Bedingungen, die die Tarife nach dem Railway Act erfüllen
müssen, ist ihre Gleichheit (,iequality") gegenüber allen Personen und Or
ten „under substantially similar circumstances and conditions". Es ist das
Recht des Board s, grundsätzlich oder im einzelnen festzustellen, was „sub
stantially similar circmnstances and conditions" sind, ob der beklagte Tarif
eine Diskriminierung des Klägers gegenüber dritten Personen und Orten
bUdet, ob diese Diskriminierung berechtigt („just discrimination") ist (dann,
wenn nicht „substantially similar circumstances and conditions" vorliegen
und die Tarife aufgrund dessen nicht vergleichbar sind), oder ob die Dis
kriminierimg ungerecht („imjust discrimination") ist, d.h. die Bahnen
durch verschiedene Tarifierung in sich gleicher Beförderungsleistimgen
„under substantially similar circumstances and conditions" gegen den Rail
way Act und die durch ihn gebotene Tarifgleichheit verstoßen.

Bei der Mehrzahl der vom Board of Railway (seit 1938 Transport-) Com-
missioners behandelten Tarifklagen ist die Gleichheit der Tarife vom Klä
ger angefochten worden und tarifliche Benachteiligimg („unjust discrimi
nation") beklagt worden. In seiner heute fünfzigjährigen Rechtspraxis hat
der Board durch Präzedenzentscheidimgen imd sukzessive Rechtsprechung
in Übereinstimmung mit dem Railway Act feste Normen hinsichtlich der
Begriffe „equality", „just discrimination", „imjust discrimination" und

68) Mc Lean (I), S. 419 ff.
69) Mc Lean Otl).
'0) 3 Edw. VII, c. 38 pari. IV, Dom. of Can.; P. C. Januaiy 18, 1904.
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„substantially similar circumstances and conditions" geschaffen imd gleich
zeitig auch seine Funktionen imd die Grenzen seiner Kompetenz klar um
rissen. Der Board hält sich nicht für berechtigt, die ihm durch den Railway
Act übertragenen Punktionen in dem Sinne zu interpretieren, daß er als
staatliche Planungsbehörde durch eigene Tarifmaßnahmen auf die wirt
schaftliche Entwicklung Kanadas oder bestimmter Teilgebiete einwirken
darf'^). Er hat allein darüber zu wachen, daß die Tarifmaßnahmen der
Bahnen mit den Bestimmimgen des Railway Act in Einklang stehen.
Der als Vorbedingung privatwirtschaftlidien Eisenbahnbetriebes aner

kannten privaten Tarifpolitik ist es freigestellt, besondere auf die wirt
schaftliche Entwicklung des Landes abzielende Tarife zu veröffentlichen,
sofern diese nicht zu einer unberechtigten Benachteiligung gegenüber
Dritten führen. Zu der Veröffentlichung derartiger unter dem normalen
Niveau liegenden Tarife sind ausschließlich die Bahnen berechtigt; die un
ter derartigen Tarifen erzielten Betriebsergebnisse gehen allein auf Ko
sten der Bahnen. Die Bahnen können von sich aus bestehende, aus der
räumlichen Streuung der Standorte sich ergebende Produktionsvor- bzw.
-nachteile durch entsprechende Tarif maßnahmen versuchen auszugleichen.
Wozu die Bahnen in diesem Sinne zwar unter dem Railway Act nicht ver
pflichtet, wohl aber vmter den gegebenen Bedingimgen berechtigt sind,
übersteigt die auf ihn übertragenen Rechte und Funktionen des Boards.
Der Board hat sich niemals für berechtigt gehalten, die Bahnen zu Tarif-
maßneihmen zu verpflichten, die auf eine Angleichung der allgemeinen
Produktionsbedingungen hinauslaufen würden.
Deshalb ist es also die Tarifpolitik der Bahnen und nur, sofern diese

nicht im Einklang mit den Bestimmimgen des Railway Act steht, der kon
trollierende Einfluß des Boards, die die Funktion des kanadischen Eisen
bahnnetzes im Rahmen der Verkehrserschließung imd der interprovin-
zialen Verkehrsverflechtung Kanadas bestimmten und damit die verkehrs
räumliche Ordnung Kanadas modifizierten.

2. Die regional verschieden hohen Tarifniveaus.

Der Regeltarif (Maximum Standard MileageFreight
Rate). Den verschiedenen, in den einzelnen Verkehrsräumen Kanadas
vorherrschenden Verkehrsbedingungen haben die Bahnen durch regional
verschieden hohe Tarifniveaus entsprochen. Sie lassen sich am besten
durch die in den einzelnen Verkehrsgebieten gültigen Regeltarife kenn
zeichnen, deren Vergleich nach der 1885 in Kanada — abgesehen von eini
gen Ausnahmen — einheitlich angenommenen Güterklassifizienmg (Cana-
dian Joint Freight Classification Nr. 1) möglich ist.

71) Turgeon, S. 24 f.

49



CJ)
o Tab. 10a: Die für die einzelnen Verkehrsräume seit dem

tarifs für 100, 400 und 700 Meilen
(Erläuterungen siehe am Ende der Tabelle lOd)

für 100 Meilen

1.1.1884 veröffentlichten Sätze der 1. Klasse des Regel

für 400 Meilen für 700 Meilen

gültig in: A B C D E A B C D E A B C D E

am:

1. 1.1884 36 70 106

15. 4.1885 36 54 — 70 123 — 106 180 —

2.11.1885 36 54 54 — 70 123 123 — 106 180 180
—

1. 5.1886 36 48 54 — 70 88 123 — 106 124 180 —

3.12.1889 28 36 48 54 — 44 70 88 123 — 52 106 124 180 —

1.12.1894 28 36 48 54 — 44 70 88 123 — 52 106 124 180 —

1. 3.1898 28 36 48 54 — 44 70 88 123 — 52 106 124 180 —

1. 6.1902 28 36 48 46 50 — 44 70 88 105 114 — 52 106 124 153 166 —

21. 4.1913 32 36 48 46 50 — 58 70 88 105 114 — 72 106 124 153 166 —

1. 9.1914 32 36 48 46 60 58 70 88 105 140 72 106 124 153 201

27. 7.1915 36 36 48 46 60 58 70 88 105 140 72 106 124 153 201

1.11.1915 36 36 48 46 60 60 70 88 105 140 82 106 124 153 201

1.12.1921 65 65 86,5 69 90 108 125,5 158 158 210 147,5 190,5 222,5 230 302

1. 8.1922 65 65 86,5 69 81 108 125,5 158 158 183 147,5 190,5 222,5 230 267

10. 5.1923 65 65 86,5 69 81 125,5 125,5 158 158 183 190,5 190,5 222,5 230 267

1. 7.1927 52 65 86,5 69 81 100 125,5 158 158 183 148 190,5 222,5 230 267

8. 4.1948 63 79 105 83 98 121 152 191 191 221 179 231 269 278 323

1. 7.1949 63 79 105 83 121 152 191 191 179 231 269 278

11.10.1949 68 85 113 90 131 164 206 206 193 249 291 300

23. 5.1950 73 92 122 96 140 176 222 222 208 268 312 322

16. 6.1950 76 95 126 100 145 182 229 229 215 277 323 334

26. 7.1951 85 106 141 112 162 204 256 256 241 310 362 374

11. 2.1952 89 III 147 117 170 213 268 268 252 324 378 391

1. 1.1953 97 121 160 128 185 232 292 292 275 353 412 ' 426

16. 3.1953 104 129 171 137 198 248 312 312 294 378 441 456



Tab. 10b: Die für die einzelnen Verkehrsräume seit dem
tarifs für 100, 400 und 700 Meilen
(Erläuterungen siehe am Ende der Tabelle lOd)

für 100 Meilen

1.1.1884 veröffentlichten Sätze der 4. Klasse des Regel

für 400 Meilen für 700 Meilen

gültig in: A B C D E A B C D E A B C D E

am:

1. 1.1884 23 _ 44 _ 66

15. 4.1885 23 27 44 62 — 66 90 —

2.11.1885 23 27 27 — 44 62 62 — 66 90 90 —

1. 5.1886 23 24 27 — 44 44 62 — 26 66 62 90 —

3.12.1889 12 23 24 27 — 22 44 44 62 — 26 66 62 90 —

1.12.1894 12 23 24 27 — 22 44 44 62 — 26 66 62 90 —

1. 3.1898 18 23 24 27 — 28 44 44 62 — 33 66 62 90 —

1. 6.1902 18 23 24 23 25 — 28 44 44 53 57 — 33 66 62 77 83 —

21. 4.1913 20 23 24 23 25 — 36 44 44 53 57 — 45 66 62 77 83 —

1. 9.1914 20 23 24 23 30 36 44 44 53 70 45 66 62 77 100

27. 7.1915 23 23 24 23 30 36 44 44 53 70 45 66 62 77 100

1.11.1915 23 23 24 23 30 38 44 44 53 70 51 66 62 77 100

1.12.1921 41,5 41,5 43 35 45 68 79 79 80 105 91,5 119 112 116 150

1. 8.1922 41,5 41,5 43 35 39 68 79 79 80 92 91,5 119 112 116 132

10. 5.1923 41,5 41,5 43 35 39 79 79 79 80 92 119 119 112 116 132

1. 7.1927 33 41,5 43 35 39 63 79 79 80 92 93 119 112 116 132

8. 4.1948 40 50 52 42 47 76 96 96 97 III 113 144 136 140 160

1. 7.1949 40 50 52 42 76 96 96 97 113 144 136 140

11.10.1949 43 54 56 45 82 104 104 105 122 156 147 151

23. 5.1950 46 58 60 49 88 III III 113 131 167 158 162

16. 6.1950 48 60 62 50 91 115 115 116 136 173 163 168

26. 7.1951 54 67 69 56 102 129 129 130 152 194 183 188

11. 2.1952 56 70 73 59 106 135 135 136 159 202 191 197

1. 1.1953 61 76 80 64 116 147 147 148 173 220 208 215

16. 3.1953 65 81 86 68 124 157 157 158 185 235 223 230



oi
NJ Tab. 10c: Die für die einzelnen Verkehrsräume seit dem 1.1.1884 veröffentlichten Sätze der 5. Klasse des Regel

tarifs für 100, 400 imd 700 Meilen
(Erläutenmgen siehe am Ende der Tabelle lOd)

für 100 Meilen für 400 Meilen für 700 Meilen

gültig in: A B C D E A B C D E A B C D E

am:

1. 1.1884 18 35 53

15. 4.1885 18 25 — 35 56 — 53 81 —

2.11.1885 18 25 25 — 35 56 56 — 53 81 81 —

1. 5.1886 18 19 25 — 35 35 56 — 53 50 81 —

3.12.1889 11 18 19 25 — 21 35 35 56 — 25 53 50 81 —

1.12.1894 11 18 19 25 — 21 35 35 56 — 25 53 50 81 —

1. 3.1898 14 18 19 25 — 22 35 35 56 26 53 50 81 —

1. 6.1902 14 18 19 21 23 — 22 35 35 48 52 — 26 53 50 69 75 —

21. 4.1913 16 18 19 21 23 — 29 35 35 48 52 — 36 53 50 69 75 —

1. 9.1914 16 18 19 21 26 29 35 35 48 62 36 53 50 69 90

27. 7.1915 18 18 19 21 26 29 35 35 48 62 36 53 50 69 90

1.11.1915 18 18 19 21 26 30 35 35 48 62 41 53 50 69 90

1.12.1921 32 32 34,5 32 39 54 63 63 72 93 74 95,5 90 104 135

1. 8.1922 32 32 34,5 32 36 54 63 63 72 83 74 95,5 90 104 120

10. 5.1923 32 32 34,5 32 36 63 63 63 72 83 95,5 95,5 90 104 120

1. 7.1927 26 32 34,5 32 36 50 63 63 72 83 74 95,5 90 104 120

8. 4.1948 31 39 42 39 44 61 76 76 87 100 90 116 109 126 145

1. 7.1949 31 39 42 39 61 76 76 87 90 116 109 126

11.10.1949 33 42 45 42 66 82 82 94 97 125 118 136

23. 5.1950 36 45 49 45 71 88 88 101 104 135 126 146

16. 6.1950 37 47 50 47 73 91 91 104 108 139 131 151

26. 7.1951 41 53 56 53 82 102 102 116 121 156 147 169

11. 2.1952 43 55 59 55 85 106 106 122 126 163 153 177

1. 1.1953 47 60 64 60 93 116 116 133 137 178 167 193

16. 3.1953 50 64 68 64 100 124 124 142 147 190 179 207



Tab. lOd: Die für die einzelnen Verkehrsräume seit dem

tarifs für 100, 400 und 700 Meilen
für 100 Meilen

1.1.1884 veröffentlichten Sätze der 10. Klasse des Regel

für 400 Meilen für 700 Meilen

gültig in: A B C D E A B C D E A B C D E

am:

1. 1.1884 11 23 37

15. 4.1885 11 14 — 23 27,5 — 37 41 —

2.11.1885 11 14 14 — 23 27,5 27,5 — 37 41 41 —

1. 5.1886 11 11 14 — 23 24 27,5 — 37 37 41 —

3.12.1889 7 11 11 14 — 15,5 23 24 27,5 — 17,5 37 37 41 —

1.12.1894 7 11 11 14 — 15,5 23 24 27,5 — 17,5 37 37 41 —

1. 3.1898 9 11 11 14 — 15 23 24 27,5 — 18 37 37 41 —

I. 6.1902 9 11 11 12 13 — 15 23 24 23 25 — 18 37 37 35 38 —

21. 4.1913 10 II 11 12 13 — 20 23 24 23 25 — 24 37 37 35 38 —

1. 9.1914 10 II 11 12 14 20 23 24 23 31 24 37 37 35 46
27. 7.1915 11 11 11 12 14 20 23 24 23 31 24 37 37 35 46
1.11.1915 11 11 11 12 14 20 23 24 23 31 28 37 37 35 46
1.12.1921 19,5 19,5 19,5 18 21 36,5 41,5 43 35 47 50 66,5 66,5 53 69
1. 8.1922 19,5 19,5 19,5 18 20 36,5 41,5 43 35 41 50 66,5 66,5 53 62

10. 5.1923 19,5 19,5 19,5 18 20 41,5 41,5 43 35 41 66,5 66,5 66,5 53 62
1. 7.1927 17 19,5 19,5 18 20 34 41,5 43 35 41 62 66,5 66,5 53 62

8. 4.1948 21 24 24 22 24 41 50 52 42 50 63 80 80 64 75

1. 7.1949 21 24 24 22 41 50 52 42 63 80 80 64

11.10.1949 23 26 26 24 44 54 56 45 68 86 86 69

23. 5.1950 24 30 30 26 48 58 60 49 73 93 93 74

16. 6.1950 25 29 29 26 49 60 62 50 76 96 96 77
26. 7.1951 28 32 32 29 55 67 69 56 85 108 108 86

11. 2.1952 29 34 34 30 57 70 73 59 89 112 112 90
I. 1.1953 32 37 37 33 62 76 80 64 97 122 122 98

16. 3.1953 34 40 40 35 66 81 86 68 104 131 131 105

Erläuterungen zu Tab. 10a—d:

Die Sätze in Spalte A sind gültig im maritimen Verkehrsgebiet; in Spalte B im ostkanadischen Verkehrsgebiet; in Spalte C im Ver-
kelursgebiet nördlich der Großen Seen; in Spalte D im Verkehrsgebiet der Prärie; in Spalte E im pazifischen Verkehrsgebiet. Von den
beiden im Präriegebiet gültigen Sätzen (vom 1. VI. 1902 bis 1. IX. 1914) gilt der erste in den Provinzen Ontario (soweit zum Verkehrs
gebiet der Prärie zugehörig) und Manitoba, der zweite in den Provinzen Saskatchewan und Alberta. Seit dem 1. VII. 1949 gelten für
D und E die gleichen Sätze. Die Sätze verstehen sich in cts/100 pds. (nach Henry und Angaben des Board of Transport Conunissioners).



Anschaulicher wird das Verhältnis der fünf unterschiedlichen Tarif

niveaus, wenn die einzelnen ostkanadischen Frachtsätze gleich Null und
die entsprechenden Frachtsätze der vier anderenVerkehrsgebiete prozen
tual auf sie bezogen werden.

Abb. 3: Die prozentuale Beziehung der in den einzelnen Verkehrsgebieten
geltenden Frachtsätze, bezogen auf den ostkanadischen Frachtsatz = 0
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Abb. 4: Die prozentuale Beziehung der in den einzelnen Verkehrsgebieten
geltenden Frachtsätze, bezogen auf den ostkanadischen Frachtsatz = 0

(Fortsetzung)
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Die in den einzelnen Verkehrsgebieten verschieden hohe Tarifierung
gleicher Beförderungsleistungen (z. B. kostete nach dem 16. III. 1953 die
Beförderung über 100, 400 imd 700 Meilen desgleichen in die erste Klasse
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eingestuften Artikels im Präriegebiet 8, 64 bzw. 78 cts/100 pds. mehr als in
Ostkanada) wird bis heute damit gerechtfertigt, daß die Bahnen in den
einzelnen Verkehrsgebieten verschieden günstigen Verkehrsbedingungen
begegnen; daß z. B. die geringe Verkehrsdichte nördlich der großen Seen
den Eisenbahnbetrieb dort wesentlich verteuert und dementsprechend die
einzelne Beförderungsleistung in diesem Gebiet kostenmäßig stärker be
lastet, als es bei der größeren ostkanadischen Verkehrsdichte notwendig
oder der Fall ist.

Dem lag ursprünglich der Gedanke zugrunde, daß der in den einzelnen
Verkehrsgebieten abgewickelte Verkehr anteilig proportional zu den
durch ihn verursachten Aufwendungen zur Deckung der für den Verkehr
in ganz Kanada aufgewandten Kosten beizutragen hat'^).
Die prozentuale Beziehung zwischen den regional verschieden hohen Ta

rifniveaus läßt nun aber deutlich werden, daß von 1902 bis in die Gegen
wart im großen ganzen die Tendenz vorherrschend war, die Differenz zwi
schen den in den einzelnen Verkehrsgebieten gültigen Tarifen zu vermin
dern. Die Angleichung der regional verschieden hohen Tarifniveaus schien
im Rahmen des gesamtkanadischen Interesses als wünschenswert, um
einen regionalen Transportkostenausgleich großen Stiles zu verhindern.
Die Bahnen hatten (und haben) in Ostkanada der Konkurrenz der Schiff
fahrt auf den Großen Seen und dem St. Lorenz zu begegnen; sofern sie
nicht wesentliche Teile ihres Verkehrs an einen dieser beiden Verkehrs

träger verlieren wollten, mußten sie deren Konkurrenz durch Veröffent
lichung niedrigerer Tarife Rechnung tragen. Die natürliche Folge davon
war, daß die Bahnen versuchten, ihre geringeren ostkanadischen Verkehrs
einnahmen pro Beförderungsleistungseinheit in anderen Gebieten im Rah
men ihres Gesamtuntemehmens auszubalancieren. Diesen sog. regionalen
Transportkostenausgleich suchten die Bahnen vor allem in Westkanada,
wo sie weder der Konkurrenz der Binnenschiffahrt noch — oder erst viel

später und weniger wirksam — der Konkurrenz der Straße zu begegnen
hatten.

In Anbetracht dessen bestand die dem Board gestellte Aufgabe darin, die
Tarifpolitik der Bahnen daraufhin zu überwachen, daß sie im Rahmen des
regionalen Transportkostenausgleichs nicht überhöhte Frachtsätze im
Präriegebiet forderten, wo sie eine quasi-monopolistische Stellung der
Verkehrsnachfrage gegenüber besaßen.
Trotz grundsätzlicher Anerkennung des Prinzips, daß die in den einzelnen

kanadischen Teilgebieten unterschiedlichen Verkehrsbedingungen nach
dem Railway Act auch unterschiedliche Tarifniveaus rechtfertigten"), hat
der Board bis 1922, vor allem gelegentlich der während und unmittelbar
nach dem ersten Weltkrieg unter dem War Measures Act verfügten Tarif
erhöhungen seinen Einfluß dahingehend geltend gemacht, die regional ver
schieden hohen Tarifniveaus einander anzugleichen"). Das gilt nicht nur
für den Regeltarif, dessen Aufhebung die 1948 einberufene Royal Commis-
sion on Transportation empfahl, nachdem nach dem zweiten Weltkrieg we-

72) Henry, S. 91.
73) 17 C. R. C. 123.
74) siehe Tab. lOa-d und Abb. 3 und 4.
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niger als 1% des kanadischen Güterverkehrs zu Regeltarifen befördert
wurde'®); es gilt in gleichem Maße für die Special class rates und die Aus
nahmetarife.

Die besonderen Klassentarife. In der kanadischen Tarif
geschichte haben unter den regional verschieden hohen Tarifniveaus die
den größeren Verteilimgszentren gewährten besonderen Klassentarife
(Town Tariff oder Schedule A in Ostkanada, Distributing Rates in West
kanada) ihre Bedeutung gehabt, wenngleich auch diese Tarife — allerdings
bei weitem nicht in dem Ausmaß wie der Regeltarif — einen Bedeutungs
verlust erlitten. „The purpose of the Town Tariff or Distributing Rates is
to provide cheaper transportation on shipments from distributing points
within the area. The railways have so far considered that the greater vo-
lume of shipping from these distributing centres warranted the lower ra
tes."'®). Da diese Klassentarife denselben prozentualen Tariferhöhungen
und -Senkungen wie die Regeltarife unterlagen, mit derselben Tendenz zur
Angleichung der in den einzelnen Teilgebieten verschieden hohen Tarif
niveaus, kann von dem geschichtlichen Aspekt dieser Tarife abgesehen
werden.

Den wichtigeren Angriffspunkt dieser Tarife als ihre regional verschie
dene Höhe — dabei verdient es hervorgehoben zu werden, daß für das Ver
kehrsgebiet nördlich der Großen Seen aufgrund seines vollständigen Man
gels an Verteilungszentren keine besonderen Klassentarife veröffentlicht
sind — ist die Tatsache, daß die besonderen Klassentarife in Ostkanada für
Bef ördenmgen von u n d zu den als Verteilimgszentren anerkannten Städ
ten gelten, während sie in Westkanada lediglich für Beförderungen von
den Verteilungszentren aus gelten. Die Folge davon ist, daß Verlader bzw.
Empfänger im Präriegebiet für den Transport von Gütern zu den Knoten
punkten den betreffenden Regeltarif zu entrichten haben, anstatt wie bei
vergleichbaren Gütertransporten in Ostkanada in den Genuß des durch
schnittlich 15% niedrigeren Verteilertarifs zu kommen. Die Abschaffung
dieser einseitigen tariflichen Benachteiligung des Präriegebietes wurde
1951 von der Royal Commission on Transportation empfohlen.
Der Ausnahmetarif. Die überwiegende Mehrheit des kanadi

schen Güterverkehrs wird zu Ausnahmetarifen befördert, mit deren Ver
öffentlichung wie auch in anderen Ländern der Tatsache Rechnimg getra
gen wird, daß die zu diesen Tarifen beförderten Güter entsprechend ihres
relativ niedrigen Einheitswertes nicht die mit Anwendung des Regeltarifes
gegebene Transportkostenbelastung tragen können, und daß die Bahnen
ohne die Veröffentlichung dieser Tarife nicht in der Lage wären, die Ab
wanderung dieser Güter zu einem anderen Verkehrsträger zu verhindern.
Die für die einzelnen Güter imd Gütergruppen veröffentlichten Aus

nahmetarife werden in zahlreichen Fällen durch prozentuale Beziehung
auf eine der Klassen des Regeltarifs gewonnen und spiegeln dann in der
Regel auch die allgemeinen Tariferhöhungen wider. In zahlreichen Fällen
werden sie auf Kilometerbasis veröffentlicht und gelten dann von jeder

75) Turgeon, S. 83.
78) Turgeon, S. 87.
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Station zu jeder Station in dem betreffenden Verkehrsgebiet. Ebenso zahl
reich sind die Fälle, in denen die Ausnahmetarife nicht auf Kilometerbasis,
sondern zwischen bestimmten Stationen veröffentlicht werden und dann
nur auf den Strecken zwischen den veröffentlichten Stationen gelten. Oft
besteht keinerlei Beziehung zwischen dem Ausnahmetarif und dem Regel
tarif, wenn bestimmte wirtschaftliche oder soziale Bedingungen eine ab
norm niedrige Tarifierung erfordern, oder wenn die in bestimmten Pimk-
ten wirksame Konkurrenz anderer Verkehrsträger die Bahnen zu der Ver
öffentlichimg von Konkurrenztarifen zwingt, sofern sie den in Frage ste
henden Verkehr nicht an einen dieser Verkehrsträger verlieren wollen.
Eine besondere Form derartiger Tarife stellen die zwischen Bahn und Ver
kehrsnachfrage (Verlader bzw. Empfänger) vereinbarten Vertragstarife
(agreed charges) dar, bei denen sich die Verkehrsnachfrage gegen Gewäh
rung eines besonders niedrigen Sondertarifs zur Deckung eines bestimm
ten Teils oder ihres gesamten Verkehrsbedarfs (Empfang bzw. Versand)
per Bahn verpflichtet.
Sämtliche Ausnahmetarife unterliegen den im Railway Act fixierten Be

stimmungen über die Gleichheit des Beförderungsangebotes gegenüber
dritten Personen oder Orten „undersubstantiallysimilar circumstances and
conditions". Gerade die „Umstände und Bedingungen" sind aber — z. B.
entsprechend der an verschiedenen Stellen verschieden großen Wirksam
keit der den Bahnen gebotenen Konkurrenz — einem derart starken Wech
sel unterworfen, daß sie häufig eine von Fall zu Fall verschiedene Tarif
maßnahme erfordern und gleichzeitig rechtfertigen. Die Folge davon ist,
daß die unter verschiedenen, teilweise einzigartigen Bedingimgen getrof
fenen Tarifmaßnahmen regional nicht vergleichbar sind und eine Vielfalt
von Erscheinungen zur Folge haben, die jede großräumige Bestimmung
eines allgemeinen Tarifniveaus und folglich dessen Gegenüberstellimg mit
dem in einem anderen Gebiet gültigen Niveau ausschließen.
Abgesehen aber davon, daß der Board gelegentlich der Tariferhöhungen

während und nach dem ersten Weltkrieg zahlreiche zu Ausnahmetarifen
beförderte Güter von den Erhöhmigen ausschloß und damit den beson
deren wirtschaftlichen Erfordernissen dieser Güter Rechnung trug'?), gilt
auch hier, daß der Versuch unternommen wurde, die regionalen Unter
schiede hinsichtlich der Tarifhöhe auszugleichen. Das Ergebnis dieser vom
Board verfolgten Politik hat zweifellos zu einer Angleichung vor allem der
ost- imd westkanadischen Tarife geführt'®), wenngleich ihr Ausmaß zif-

77) + 78) Prozentuale Tariferhöhungen gegenüber dem Tarifstand vom I. IX. 1914.
Datum 1. 2. 3.

1. 9.1914 100 100 100 Westem Rates Gase — General Order 125

1.12.1915 105 100 100 Fastern Rates Gase — General Order 167

15. 3.1918 121 115 110 15*/o Increase Gase — General Order 213

12. 8.1918 151,5 125 125 25Vo Increase Gase — P. G. 1863

13. 9.1920 212 169 169 40V8 Increase Gase — General Order 308

1. 1.1921 204,5 162,5 162,5 Jan. 1921 Reduct. Gase General Order 308

1.12. 1921 189,5 150 150 Dec. 1921 Reduct. Gsise General Order 350

1. 8.1922 189,5 150 132 Aug. 1922 Reduct. Gase General Order 366

1: Ostkanada 2: Präriegebiet 3: Britisch-Kolumbia.
(Board of Transport Commissioners: J. O. R. R. Vol. XXXVIII, Nr. 1A).
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fernmäßig nicht bestimmbar ist. 1920 schätze der Board, daß das westkana
dische Tarifniveau 15 bis 18% über dem ostkanadischen lag. In der 1925
bis 1927 vom Board durchgeführten General Preight Rates Investigation,
deren Ergebnisse und die im Anschluß daran vorgenommen Tarif änderun-
gen weitgehend die Tariflage bis 1948 bestimmt haben, kam der Board zu
dem Ergebnis, daß „while in many instances on certain traffic moving be-
tween points on the Prairies, the rates there are lower than on the same
traffic in Ontario and Quebec, in other cases the reverse, of course, is true.
The general rate level as a whole in Ontario and Quebec is below that in
the Prairies"'®). Im November 1944 erklärte A. R. Treloar von der Ver
kehrsabteilung der Canadian Manufacturers Association in Toronto: „As
between Eastem territory and territory west of the Great Lakes, it would
appear from the best estimates available that a difference in rate level still
maintains of something in the neighborhood of 15%, but this review of the
various rate adjustments directed by the Board over a course of a number
of years clearly reveals a continous tendency to narrow the spread between
the general levels obtaining in these two territories as conditions develop
to make this practicable and feasible."®")

Im Hinblick auf die regional verschieden hohen Tarifniveaus ist die Po
litik des Board's durch folgende Sätze gekennzeichnet: „There is no doubt
that the Act requires and the general public interest of the country as a
whole demands, that if practicable, eastern rates should be advanced so
that the different schedules may more nearly approach a parity (with we
stern rates) ... I am aware that an absolut parity is impracticable, but, as
conditions become similar, a reasonable parity ought to be obtained."®')
„While as a consequence, naturally to be expected, from difference of con
ditions, the course of the decisions of the Board, including the present de-
cision, has been to narrow this spread whereever possible."®®) Daß dem
Board diese Angleichimg der regional verschieden hohen Tarifniveaus
weitgehend gelungen ist, wird durch das Urteil einer Autorität wie W. A.
Mackintosh bestätigt, der in seinem Beitrag zum Bericht der Royal Com-
mission on Dominion-Provindal Relations feststellte: „The whole history
of railway rate regulation whether by Statute ob by decisions of the Board
of Railway Commissioners or the Canadian Privy Council, has been a hi
story of attempts to reduce differences, ... the result has been, that trans-
portation rates have been modified to the advantage of those regions least
favoured by competitive influences."®') Wichtiger vielleicht noch als diese
unparteiische Stellimgnahme ist die Tatsache, daß die Prärie-Provinzen
selbst die auf regionale Tarifangleichung abzielende Politik desBoard's und
ihren Erfolg anerkannten®^). „The equalizationof freight levels has been for
many years an avowed policy of the Dominion Govemment and of the
Board ... The trend of theBoard's decisions has steadily been toward equa-

70) Board of Transport Commissioners (II) Vol. XXXVIII, Nr. 1 A, S. 60 ff.
80) Saskatchewan (II), S. 44.
81) 22 C. R. C. 4 (1916).
82) 27 C. R. C. 153 (1922).
83) Mackintosh (I). S. 53.
84) Manitoba (I), S. 58/59; Manitoba (II), S. 109, 110, 125; Saskatchewan (II), S. 81 f.
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lizing rates in Eastern and Western Canada."®®) Nach dem Gesagten ist
aber auch deutlich, daß der vollständigen Tarifangleichung Grenzen ge
setzt sind. Erst dann, wenn die Bahnen im Präriegebiet den gleichen Ver
kehrs- imd insbesondere Konkurrenzbedingungen wie in Ostkanada zu
begegnen hätten — und dies liegt nicht im Bereich des auch nur Wahr
scheinlichen —, wären theoretisch die Voraussetzungen für eine völlige
Gleichstellung der beiden Gebiete in tariflicher Hinsicht gegeben. In die
sem Punkt macht sich der starke Einfluß des Großen Seen- imd St. Lorenz-
Systems bemerkbar, indem die Binnenschiffahrt über das Angebot billi
ger Beförderungsleistungen hinausgehend einen starken Druck auf die ost
kanadischen Eisenbahntarife ausübte. Diese niedrigen Transportkosten
waren nicht zuletzt die Ursache, die neben der Gunst der natürlichen Ver
hältnisse die starke Wirtschaftsentwicklung des Großen Seen- und St. Lo
renz-Gebietes ermöglichten.
So wichtig die regional geltenden Tarife im einzelnen für die wirtschaft

liche Entwicklung des Landes gewesen sein mögen, so findet die in ihren
Grimdzügen dargestellte kanadische Ausbaupolitik ihre eigentliche Paral
lele in den Tarifmaßnahmen, die auf die interprovinziale, ost-west-orien-
tierte Handels- imd Verkehrsverflechtung Kanadas abzielten. Die für
den interprovinzialen Güterverkehr mit diesem Ziel verfügten Tarif-
meißnahmen ordnen sich mit der der kanadischen Eisenbahnentwicklung
zugrunde liegenden Ausbaupolitik dem übergeordneten Ziel ein, durch
wirtschaftliche Integration die konföderierten Teilgebiete Kanadas poli
tisch fest aneinander zu binden.

3. Die Tarife für den Güterverkehr zwischen Ostkanada

und den Maritimen Provinzen.

Die auf die ungehinderte interprovinziale Verkehrsverflechtung abzie
lende Tarifpolitik hat zunächst unmittelbar in den zur Förderung des ost
kanadisch-maritimen Güterverkehrs ergriffenen Tarifmaßnahmen ihren
Ausdruck gefunden. Diese sind maßgeblich beeinflußt worden 1. durch die
Konkurrenz der St. Lorenz-Schiffahrt und 2. durch die Tatsache, daß die
auf die unwirtschaftliche Linienführung der „Intercolonial" zurückzufüh
renden Mehraufwendungen nicht dem über die „Intercolonial"-Strecke ab
gewickelten Güterverkehr zur Last gelegt werden sollten. Was den inner
maritimen Eisenbahnverkehr betrifft, so ist vor allem dem zweiten Punkt
Rechnung getragen worden durch allgemein niedrigere Tarifienmg als in
Ostkanada, wie sie in den Tab. lOa-d imd den Abb. 3 und 4 zum Aus
druck kommt. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, daß die im maritimen
Verkehrsgebiet und mittelbar damit auch die im ostkanadisch-maritimen
Durchgangsverkehr geltenden Tarife spätestens seit 1912 einer starken
Aufwärtsbewegung unterlagen, die in zahlreichen Fällen bereits 1915,
endgültig 1923 mit der vollständigen Gleichstellung des maritimen Tarif
niveaus mit dem in Ostkanada gültigen endete. Die Rowell-Sircix-Komis-

85) Saskatchewan (I), S. 37 u. 39.
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sion bemerkte dazu 1940, „that the rates imposed by the management of
the Intercolonial in 1912, and continued for fifteen years were wholly com-
mercial in character is beyond question"®®). Das Jahr 1912 bedeutete also
praktisch im Hinblick auf den innermaritimen und den ostkanadisch-ma
ritimen Durchgangsverkehr das Ende extremer staatlicher Subventions
politik.
Die Tatsache, daß die Maritimen Provinzen die durch die Konföderation

verbriefte Vorzugsstellung hinsichtlich ihrer Tariflage verloren hatten,
führte u. a. 1926 zu der Ernennung der Royal Commission on Maritime
Claims unter dem Vorsitz von A. R. Duncan, deren 1927 vorliegender Be
richt zu der Verabschiedung des Maritime Preight Rates Act führte. Die
Ergebnisse, zu denen die Kommission kam, und die durch die Maritime
Freight Rates Act in Kraft tretenden Tarifänderungen bilden einen wich
tigen Bestandteil der unmittelbar von der Dominion-Regierung ergriffe
nen, auf die interprovinziale Wirtschaftsverflechtung Kanadas abzielen
den Tarifmaßnahmen, die bis in die Gegenwart Geltung haben.
Die Ergebnisse der Kommission gipfeln in der Feststellung, „that the

rate struclure as it has been altered since 1912 has placed upon the trade
and commerce of the Maritime Provinces (a) a bürden which, as we have
read the pronouncements and obligations undertaken at Confederation, it
was never intended it should bear, and (b) a bürden which is, in fact, re-
sponsible in very considerable measure for depressing abnormally the Ma
ritime today business and enterprise which had originated and developed
before 1912 on the basis and faith of the rate structure as it then stood"®').
Zu der Wiederherstellimg der tariflichen Vorzugsstellung, die die Mari

timen Provinzen vor 1912 besaßen, empfahl die Kommission folgende
durch den Maritime Freight Rates Act in Kraft gesetzte Tarifänderungen;
Die Maritimen Provinzen Neu-Schottland, Neu-Braunschweig und die
Prinz-Eduard-Insel und darüber hinausgehend ein kleiner Teil der Provinz
Quebec bis zu einer durch die Städte Levis und Diamond Jet. gekennzeich
neten Linie als Grenze nach Westen wurden zum „SelectTerritory" erklärt.
Für folgenden Verkehr innerhalb dieses Gebietes („preferred movement")
wurde eine 20%ige Senkimg der 1926 geltenden Tarife vorgeschlagen:

1. für jeden Verkehr innerhalb des bezeichneten Gebietes;
2. für jeden Verkehr aus dem bezeichneten Gebiet heraus nach dem übri

gen Kanada, wobei die Tarifsenkung für die Beförderung bis zur Grenze
des bezeichneten Gebietes gUt;

3. für jeden Exportverkehr über See aus dem Gebiet heraus über einen der
maritimen Häfen, wobei die Tarifsenkimg für die Beförderung vom Her
kunftsort im „Select Territory" bis zum Exporthafen gilt.
Die 20%ige Tarifsenkung galt also nicht 1. für den Verkehr in das Gebiet

hinein oder aus dem Gebiet heraus von oder nach den Vereinigten Staaten;
2. für den Verkehr vom übrigen Kanada in das Gebiet hinein und 3. für
den Importverkehr von Übersee in das Gebiet hinein und durch das Gebiet
hindurch. Die Tarifsenkung für die unter Punkt 1 aufgeführten „preferred

86) Rowell-Sirois, Bd. U, S. 254.
87) Duncan, S. 21.
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movements" treten in den Tab. lOa-d und den Abb. 3 und 4 deutlich
in Erscheinung. Die Tarif Senkung kam jedoch nicht nur den zu Regel-, son
dern auch den zu Ausnahmetarifen beförderten Gütern zugute.
Zum Verständnis dafür, wie sich die Tarifsenkung für den imter Punkt 2

fallenden interprovinzialen Güterverkehr auswirkte, ist es notwendig, vor
weg zu nehmen, daß sich die Tarife für den kanadisch-maritimen Durch
gangsverkehr aus zwei Bestandteilen zusammensetzen: Dem Tarif für die
Strecke von einer beliebigen Station westlich Montreal nach Montreal und
einem Zuschlag („arbitrary") nach den in folgende Zuschlaggruppen auf
geteilten Maritimen Provinzen: Riviere du Loup (Que.), Mont Joli (Que.),
St. John (N. B.), Halifax (N. S.), Mulgrave (N. S.), Sydney (N. S.) Die der Zu
schlaggruppe Riviere du Loup zugeteilten Stationen besaßen im Güter
verkehr zwischen Kanada und den Maritimen Provinzen den niedrigsten
Zuschlag auf den Tarif westlich Montreal - Montreal; die der Zuschlags
gruppe Sydney zugeteilten Stationen den höchsten Zuschlag auf den Mont
realtarif.

Die durch den Maritime Freight Rates Act in Kraft gesetzte 20%ige Ta
rifsenkung wurde im kanadisch-maritimen Durchgangsverkehr dadurch
erzielt, daß die einzelnen maritimen Stationen günstigeren Zuschlaggrup
pen zugeteilt wurden:

Die Zuschlaggruppen

vor der Tarifsenkimg (30. VI. 1927) — nach der Tarifsenkung (1. VII. 1927)

Riviere du Loup Quebec
Mont Joli Quebec
St. John Quebec
Halifax Quebec
Mulgrave Riviere du Loup
Sydney Riviere du Loup

Mit anderen Worten zahlte ein Produzent in St. John (N. B.) nach der
20%igen Tarifsenkung dieselben Transportkosten nach jeder beliebigen
Station westlich Montreal wie ein Produzent in Quebec (City), obwohl die
Beförderungsleistung der Bahn in ersterem FaU 933 km größer als im letz
teren Fall war. Das ist ein äußerst sprechendes Beispiel für die tarifliche
Verkürzung der kanadischen Ost-West-Verkehrsachse über das geogra
phische Maß hinaus.
Diese tarifliche Verkürzung des Transportweges galt entsprechend den

Vorschlägen der Duncan-Kommission und den Bestimmungen des Mari
time Freight Rates Act nur für den Verkehr von den Maritimen Provinzen
nach Kanada, nicht für den Verkehr von Kanada nach den Maritimen Pro
vinzen. Darin tritt deutlich die mit der Tarifsenkung verfolgte Absicht,
eine einseitige Stützungsmaßnahme zu Gunsten der Maritimen Provinzen,
in Erscheinung, die den unter Absatzschwierigkeiten leidenden maritimen
Produzenten den Zugang zum ostkanadischen Markt erleichten sollte, ohne
sie gleichzeitig der Transportkosten-begünstigten Konkurrenz ostkanadi
scher Produzenten auf dem eigenen maritimen Absatzmarkt auszusetzen.
Damit wird im Grunde die Behauptung, daß der Maritime Freight Rates
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Act eine Stützungsmaßnahme zu Gimsten der Maritimen Provinzen dar
stellte, insgesamt dahingehend eingesdiränkt, daß das Gesetz unmittelbar
nur eine Stützungsmaßnahme zu Gunsten des maritimen Produzenten dar
stellte und nur mittelbar über Absatzsteigerung und Arbeitsbeschaffung
auch eine Stützungsmaßnahme zu Gunsten der Maritimen Provinzen, also
auch der Konsmnenten bedeutete.

Wichtig hinsichtlich der rechtlichen Stellung dieser Tarife war die in
Sektion 7 des Maritime Freight Rates Act enthaltene Bestimmung, daß
„the rates specified in the tariffs or tolls, in this Act provided for, in respect
of preferred movements, shall be deemed to be statutory rates, not based
on any principle of fair retum to the railway for Services rendered in the
carriage of traffic; and no argiunent shall accordingly be made, nor con-
sidered in respect of the reasonableness of such rates with regard to other
rates, nor of other rates having regard to the rates authorized by this
Act." Dementsprechend wurde die Dominion-Regierung verpflichtet, Aus
gleichszahlungen an die Bahnen in Höhe ihrer verminderten Einnahmen
zu leisten, die auf die 20%ige Tarif Senkung zurückzuführen waren. Die
Dominion-Regierung zahlte in Erfüllung der ihr gesetzlich auferlegten
Pflicht von 1927 bis 1938 insgesamt $ 30 435 101 an die Bahnen®®).
Es entzieht sich der Beurteilimg, wie sich der Maritime Freight Rates

Act im einzelnen für die Wirtschaft der Maritimen Provinzen ausgewirkt
hat. So sicher es ist, daß durch den Maritime Freight Rates Act der für die
maritime Wirtschaft nachteilige Entfernungsfaktor reduziert und damit
ihre Wettbewerbssituation auf dem ostkanadischen Markt verbessert wor

den ist, so wenig läßt sich der Einfluß der Transportkosten, die nur einen
Standort-bestimmenden Faktor bilden, von den allgemeinen Wirtschafts
bedingungen isolieren. „The difficulty is to segregate the transportation
factor from the others and have it appear as the (sole) cause of the destruc-
tion of Maritime trade at a particular time and place."®®)

4. Die Tarife für den Güterverkehr zwischen Ost- und Westkanada.

Es ist die besondere Eigenart der kanadischen „railway bridges", welche
die einzelnen dichter besiedelten und wirtschaftlich erschlossenen Gebiete

Kanadas über wirtschaftlich großenteils improduktive Landstriche hinweg
verbinden, daß sie neben der mit der Linienführung durch Gebiete ohne
eigenes Verkehrsaufkommen verbundenen wirtschaftlichen Belastung
obendrein der Konkurrenz der Binnenschiffahrt ausgesetzt sind. Das gilt
nicht nur für die ostkanadisch-maritimen Durchgangsstrecken, sondern
auch und in erster Linie für die klassische „railway bridge" zwischen Ost-
und Westkanada nördlich der Großen Seen.

88) Die Gesamtsiunme verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Jahre:
1927: $ 1353 464; 1928: 9 2 758 893; 1929: 9 3 092 677; 1930: 9 3 615 218; 1931: 9 2 554 673;
1932 : 9 1 922 073; 1933 : 9 1 989 130; 1934: 9 2 529 394; 1935 : 9 2 348 399; 1936: 9 2 505 823;
1937: 9 3 182 458; 1938 : 9 2 582 897; nach Canada Year Book 1940, S. 653.

89) Turgeon, S. 231.
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Tarifpolitisch haben die Bahnen bereits durch die Art der Regeltarif
bildung dieser Konkurrenz Rechnung getragen. Denn der Regeltarif für
den Güterverkehr zwischen Ost- und Westkanada (z. B. Montreal - Winni-
peg) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Dem im Präriegebiet
geltenden Regeltarif für die Beförderungsstrecke innerhalb des Prärie
gebietes (Winnipeg - Fort William / Port Arthur) und einem Zuschlag für
die Befördenmg nördlich der Großen Seen nach Cstkanada (Fort William /
Port Arthur-Montreal). Diese aus dem im Präriegebiet gültigen Regeltarif
und dem nördlich der Großen Seen gültigen Zuschlag gewonnene west-ost-
bzw. ost-westkanadische Frachtrate ist niedriger, als wenn sie durch die
sonst übliche Kombination des im Präriegebiet und im Gebiet nördlich
der Großen Seen gültigen Regeltarifs gewonnen würde, weil der nördlich
der Großen Seen geltende Zuschlag wesentlich niedriger als der entspre
chende in diesem Gebiet geltende Regeltarif ist. Um das zu verdeutlichen,
sind nachstehend (a) die im Gebiet nördlich der Großen Seen gültigen Re
geltarife von Fort William / Port Arthur nach Montreal, (b) die entspre
chenden im gleichen Gebiet für die gleiche Entfernung bei der Bildung von
west-ostkanadischen Durchgangstarifen benutzten Zuschläge imd (c) die
Differenz zwischen den Sätzen des Regeltarifs (a) und den entsprechenden
Zuschlägen (b) dargestellt:

Klasse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.

a) 199,5 160 131,5 95,5 79 66,5 66,5 65 65

b) 139,5 115 94,5 75,5 57 53 44,5 44,5 44,5

c) 60 45 39 20 22 13,5 22 20,5 20,5

(Diese am 1.4.1948 gültigen Sätze verstehen sich in cts/100 Ibs).

Noch deutlicher wird die Wirkung dieser west-ost- bzw. ost-westkana-
dischen Tarifbildung, wenn man sich die damit praktisch erzielte Verkür
zung der Verkehrsachse vor Augen führt. Am 1. IV. 1948 kostete die Be
förderimg eines in die 1. Güterklasse eingestuften Artikels von Winnipeg
nach Montreal, also über eine Entfernung von 1609 km — wie aus Spalte 1,
Zeile b ersichtlich — 139,5 cts/100 Ibs. Für $ 1,40 konnte im gleichen Zeit
punkt ein in die 1. Klasse des in Ostkanada gültigen Regeltarifs eingestuf
ter Artikel jedoch nur 726 bis 764 km befördert werden: Mit anderen Wor
ten also konnte der betreffende Artikel, sofern der im ostkanadischen in
nerregionalen Verkehr gültige Regeltarif für die preisliche Fixierung sei
ner Beförderung von Fort William / Port Arthur nach Montreal angewandt
wurde, nur maximal 47,5% der Strecke befördert werden, die der betref
fende Artikel bei Anwendung des Zuschlagsystems im Verkehr zwischen
Ost- und Westkanada für den gleichen Preis zurücklegen konnte. Durch
Anwendung des Zuschlagsystems anstelle der entsprechenden Regeltarif
kombination wird also praktisch die Beförderungsentfernung zwischen
Fort William / Port Arthur und Montreal in diesem Fall um mehr als 50%
verkürzt.

Die Gründe für diese tarifliche Verkürzung des Transportweges sind ver
schiedener Art. Unmittelbar wird die niedrige Frachtrate Fort William /
Montreal dirigiert durch den amerikanischen Eisenbahntarif Chicago -
New York, mittelbar durch die Konkurrenz der Großen-Seen-Schiffahrt,
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indem der Tarif Chicago - New York seinerseits durch diese kontrolliert
wird. Es handelt sich also bei der tariflichen Verkürzung des Transport
weges nördlich der Großen Seen um eine unter dem Zwang der natürlichen
Bedingungen ergriffene und rein betriebswirtschaftlichen Erwägimgen
entspringende Maßnahme.
Es zeigt sich darin aber auch, wie stark und wie zwingend die geographi

schen Bedingungen die Tarifmaßnahmen der kanadischen Bahnen imd de
ren Einkommensverhältnisse beeinflussen. Daß die kanadischen Bahnen
trotz dieser niedrigen Tarife nur einen geringen Teil des west-ostkanadi-
schen Güterverkehrs an sich zu ziehen vermochten, ist bereits vorweg ge
nommen.

Während die Bahnen im Güterverkehr nördlich der Großen Seen aus
eigenbetrieblichem Interesse gezwungen waren, ihre Tarife niedrig zu hal
ten, entfiel dieser Zwang im Präriegebiet wegen der dort fehlenden Kon
kurrenz nicht nur — wie bereits hingewiesen — im innerregionalen Ver
kehr, sondern natürlich auch damit im Verkehr zwischen West- und Ost
kanada für die jeweilige Teilstrecke im Präriegebiet. Auf diesem Sektor
des interprovinzialen Güterverkehrs konnte sich echte, auf die tarifliche
Verkürzung der Ost-West-Achse abzielende Verkehrspolitik auswirken.
Die Bedeutung der hier getroffenen Maßnahmen ist nicht zu vergleichen
mit derjenigen, die den Tarifmaßnahmen zukam, die auf die wirtschaft
liche Integration Ostkanadas und der Maritimen Provinzen abzielten.
Denn während der Maritime Freight Rates Act durch die Konföderation
verbriefte, später verletzte Rechte der Maritimen Provinzen wieder ein
setzen sollte — eine Maßnahme, die der Subventionierung eines Defizit
gebietes gleichkam —, stützte sich die von der Dominion-Regienmg seit
der Konföderation verfolgte Politik auf die wirtschaftliche Verflechtung
des Präriegebietes mit Ostkanada. Diese innerkanadische Wirtschafts- und
Verkehrsverflechtung und der enge Anschluß des Präriegebietes an den
Weltmarkt setzten eine geringstmögliche Transportkostenbelastimg des in
diesem Rahmen notwendigen Güteraustausches voraus. Mit anderen Wor
ten mußte die der kanadischen Tarifpolitik gestellte Aufgabe darin ge
sehen werden, die wirtschaftlich äußerst belastenden Beförderungsentfer-
nimgen zwischen West- und Ostkanada durch Tarifmaßnahmen zu ver
kürzen. Diese Tatsache bildete den Ansatzpunkt für die im Crow's Nest
Pass Agreement entwickelte tarifpolitische Initiative der Dominion-Re
gienmg.

5. Das Crow's Nest Pass Agreement — ein Mittel zur wirtschaftlichen
Erschließung des Präriegehietes.

Das zwischen der Dominion-Regierung und der C. P. R. 1897 unterzeich
nete Crow's Nest Pass Agreement bildet eines der wichtigsten Dokumente
der kanadischen Tarifgeschichte imd läßt noch einmal die der kanadischen
Wirtschaftspolitik seit 1867 zugrunde liegenden Prinzipien deutlich wer
den. Der Vertrag ®°) sah im einzelnen vor, daß sich die C. P. R. gegen den

00) 60—61 Vict., c. 5, Dom. of Can.
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Empfang einer staatlichen Subvention (Section 1) für den Bau der Crow's
Nest-Linie von Lethbridge (Alta.) über Macleod (Alta.) nach Nelson (B. K.)
in Höhe von maximal $ 11 000 pro Meile, insgesamt die Summe $ 3 630 000
nicht überschreitend, zu folgenden Tarifsenkungen verpflichtete:
1. (Section 1 d:) Für die Beförderung nachfolgender Güter und Güter

gruppen von Fort William und allen C. P. R.-Stationen östlich von Fort
William nach allen Stationen westlich Fort William:
Grünes und Frischobst aller Art um 33,3%; Kohlenöl um 20%; Seile und
Bindergam um 10%; landwirtschaftliche Maschinen, Werkzeuge und
Geräte jeder Art um 10%; Eisen einschließlich Eisenstangen, Eisenbän
dern, Eisenblechen, Eisenrohren, Eisenrohrgelagen, Eisennägeln und
Hufeisen um 10%; Draht aller Art um 10%; Fensterglas um 10%; Pap
pen für Bauzwecke um 10%; Dachpappen und andere Dichtungen, Ki
sten und sonstiges Verpackungsmaterial iim 10%; alle Farben einschließ
lich Ölfarben um 10%; Möbel um 10%; Vieh um 10%.

2. (Section 1 e:) Für die Beförderung von Getreide und Mehl von allen
C. P. R.-Stationen westlich Fort William nach Fort William um 3cts/
100 Ibs mit der Maßgabe, daß die Tarifsenkung in zwei Stufen erfolgt:
um die ersten 1,5 cts/100 Ibs vor oder am 1. IX. 1897, um die zweiten
1,5 cts/100 Ibs vor oder am 1. IX. 1898.
Als Gegenstand eines „Special Act" unterlagen die vertraglich zwischen

Dominion-Regierung und C. P. R. vereinbarten Crow's-Nest-Tarife in ihrer
Eigenschaft als Höchsttarife nicht der Jurisdiktion des Board of Raüway
Commissioners und konnten nur durch Parlamentsbeschluß suspendiert
werden. Das hatte zur Folge, daß die seit 1916 bis in die jüngste Gegenwart
erfolgten Tariferhöhungen mit Ausnahme der unter dem War Measures
Act (1918) vorübergehend durchgeführten keine Gültigkeit für die Crow's-
Nest-Tarife hatten, und daß die Crow's-Nest-Tarife auf diese Weise, so
fern sie heute noch gültig sind, trotz der sonst allgemein wesentlich erhöh
ten Tarife auf dem 1897 fixierten Niveau stehen.
Die im Crow's Nest Pass Agreement vorgesehenen Tarifsenkungen be

stätigen das Prinzip der der kanadischen Eisenbahnentwicklimg zugrimde
liegenden Ausbaupolitik, Westkanada als Rohstoffkammer und als Absatz
markt verkehrsmäßig möglichst eng an Ostkanada anzuschließen. Das
Crow's Nest Pass Agreement kam also in seiner tariflichen Begünstigimg
des ost-westkanadischen Fertigwaren- und des west-ostkanadischen Ge
treideaustausches einer Stärkimg der gegenüber dem Präriegebiet ver
folgten wirtschaftlichen Hinterlandspolitik Ostkanadas gleich, die sich
auf dem Verkehrssektor in einer wirtschaftlichen Annäherung beider Ge
biete weit über das geographische Maß hinaus auswirkte. Die besondere
Bedeutung des Vertrages lag in seiner tarifsenkenden Wirkung vor allem
im Präriegebiet, dort also, wo die Bahnen aufgrund der fehlenden Kon
kurrenz nicht zwangsläufig Tarifsenkungen vorzunehmen brauchten, im
Gegensatz zum Gebiet nördlich der Großen Seen, wo sie ihre Tarife sen
ken mußten, sofern sie der Konkurrenz der Großen-Seen-Schiffahrt be
gegnen wollten. Die tarifpolitische Initiative der Dominion-Regierung
setzte also an dem Punkt ein, wo die natürlichen Gegebenheiten die Bah
nen nicht notwendig zur Veröffentlichung niedriger Tarife zwangen.
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Die von Fall zu Fall verschiedenen cts-Beträge, um welche die Tarife
für die Güterbeförderung von Ost- nach Westkanada bei prozentualer Ver
fahrensweise gesenkt wurden, lassen eine für alle Beförderungen dieser Art
gültige Formel für die tarifliche Verkürzung der Ost-West-Verkehrsachse
nicht finden. Es scheint aber gesichert, daß sich die tarifbegünstigte Be
förderung dieser für den wirtschaftlichen Aufbau des Präriegebietes not
wendigen ostkanadischen Erzeugnisse bei den schmalen Einkommens
verhältnissen der Präriefarmer um die Jahrhundertwende als fühlbare
Hilfe für diese erwies®^).
Im Gegensatz zu der prozentualen Senkung der Tarife für die Beförde

rung ostkanadischer Erzeugnisse nach Westkanada war die Senkung der
Getreidetarife um den festen Betrag von 3 cts/100 Ibs gegenüber den am
31. VIII. 1897 geltenden Tarifen vertraglich vorgesehen. Bedeutete schon
diese vertraglich nur für die C. P. R. verbindliche Tarifsenkung — die aus
Konkurrenzgründen auch von anderen Gesellschaften durchgeführt wurde
— eine wesentliche Erleichterung der an sich hohen Transportkosten
belastung, so wurde die gesamte westkanadische Tarifsituation imd spe
ziell die zwischen Westkanada und Fort William geltende Getreidefracht
bereits 1901 abermals grundlegend geändert. Im Manitoba Agreement®®)
verpflichtete sich die Canadian Northem gegen die Erlaubnis zur Pacht
aller Strecken der Northern Pacific, ihre Tarife innerhalb des Gebietes
der Provinz Manitoba, von allen Stationen in Manitoba nach Lakehead und
von Lakehead nach allen Stationen in Manitoba um durchschnittlich 15%
zu senken und den Getreidetarif von jeder beliebigen Station nach Lake
head entfernungsproportional an dem festgelegten Getreidetarif Winni-
peg - Lakehead = 10 cts/100 Ibs zu orientieren. Aus Konkurrenzgründen
übernahm die C. P. R. die an sich nur für die Canadian Northem verbind
lichen Tarifsenkungen.
Die im Crow's Nest Pass Agreement und im Manitoba Agreement vor

gesehenen Tarifsenkungen führten zu einer außerordentlich starken Ver
kürzung des Transportweges Präriegebiet - Lakehead. Das wird deutlich
durch die Art, durch welche die im Manitoba Agreement vorgesehenen
Regeltarife für diese Relation gewonnen wurden. Der für die Beförderung
von Gütern der 1. Klasse über 410 Meilen (= Fort William - Winnipeg =
676 km) gültige Regeltarif wurde im Rahmen des Manitoba Agreement um
7%% auf 89 cts/ 100 Ibs gesenkt. Die zusätzliche Senkung des obligatori
schen Winnipeger Rollgeldes um 3 cts/100 Ibs brachte den Regeltarif für
die Beförderung von Gütern der 1. Klasse über 410 Meilen auf 86 cts/
100 Ibs. Zu dem bis zum Inkrafttreten dieser Tarifsenkxmg geltenden Satz
von 86 cts/100 Ibs konnte ein in die 1. Klasse eingestufter Artikel 290 Mei
len (= 467 km) befördert werden. Mit anderen Worten also konnte nach
Inkrafttreten des Manitoba Agreement ein Artikel der 1. Güterklasse von
Fort William nach Winnipeg und umgekehrt (= 676 km) zu einem Tarif
befördert werden, zu dem der Artikel vor Inkrafttreten des Manitoba
Agreement nur 467 km, also 209 km weniger befördert werden konnte. Die

91) Harris, S. 5.
92) 1 Edw. VII, c. 39, Prov. of Man.
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tarifliche, d. h. die um 209 km kürzere als reale Beförderungsentfemimg
von Port William nach Winnipeg wurde nicht nur der Tariffestsetzung für
Beförderungsleistungen zwischen Fort William und Winnipeg zugrunde
gelegt, sondern grundsätzlich allen Beförderungsleistungen zwischen Fort
William und allen Punkten westlich Winnipeg, indem zu der Tarifentfer
nung Fort William - Winnipeg die tatsächliche Beförderungsentfemung
von Winnipeg zum Bestimmimgsort westlich Winnipeg hinzugezählt, und
die gesamte, aber 209 km kürzere als reale Beförderungsentfemimg (Fort
William - Bestimmungsort westlich Winnipeg) der Tarifberechnung zu
grunde gelegt wurde. — Bis in die Gegenwart hat diese Verkürzung des
Transportweges weit über das geographische Maß hinaus durch Veröffent
lichung einer besonderen Tarifentfermmg ihre Gültigkeit.
Im Hinblick auf die durch das Crow's Nest Pass Agreement festgelegten

Getreidetarife läßt sich mit großer Sicherheit sagen, daß sie in ihrer Eigen
schaft als gesetzlich verankerte Höchsttarife entscheidenden Anteil an
dem Aufbau der Präriewirtschaft gehabt haben. Sie sind, wie aus Ta
belle 11 hervorgeht, von 1899 bis in die Gegenwart in ihrer Eigenschaft
als Höchsttarife mit Ausnahme der Jahre 1918 bis 1922 gültig gewesen.

Tab. 11. Getreidetarife nach Fort William,

von: Winnipeg Branden Broadview Regina Maple Greek Calgary
Göitlg am: Tarif lodax Tarif Index Tarif Index Tarif Index Tarif Index Tarif Index

15. 2. 1886 28 200,0 33 206,0 37,5 208,2 40 200,0 51,5 224,0 63 242,5
16. 9. 1886 28 200,0 30 187,6 32 177,8 33 165,0 33 143,5 33 127,0
1. 9. 1887 24 171,5 25 156,3 28 155,5 30 150,0 32 139,2 33 127,0
1.10. 1888 21 150,0 25 158,3 28 155,5 30 150,0 32 139.2 33 127,0

19.10. 1888 21 150,0 24 150,0 28 155,5 30 150,0 32 13912 33 127,0

4.12. 1890 21 150,0 22 137,5 28 155,5 30 150,0 32 139,2 33 127,0
11.12. 1891 21 150,0 22 137,5 28 155,5 29 145,0 30 130,6 30 115,5
5. 9. 1893 17 121,4 19 118,7 21 116,7 23 115,0 26 113,0 29 111,6
1. 8. 1898 15,5 110,8 17,5 109,3 19,5 108,3 21,5 107,5 24,5 106,5 27,5 105,7
1. 9. 1899 14 100,0 16 100,0 18 100,0 20 100,0 23 100,0 26 100,0
7.10. 1903 10 71,4 13 81,3 16 88,9 18 90,0 21 91,3 24 92,3
15. 3. 1918 12 85,7 15 93,8 18 100,0 20 100,0 23 100,0 26 100,0
12. 8. 1918 14 100,0 17,5 109,3 21,5 119,3 24 120,0 27 117,4 30 115,5
13. 9. 1920 19 135,7 23.5 146,9 29 161,1 32,5 162,5 36,5 158,8 40,5 155,9
1. 1. 1921 18 128,6 23 143,8 28 155,5 31 155,0 35 152,2 39 150,0
1.12. 1921 17 121,4 21 131,2 26 144,4 29 145,0 32,5 141,4 36 128,5

Seit 1922 14 100,0 16 100,0 18 100,0 20 100,0 23 100,0 26 100,0
bis in die Gegenwart

Die aufgnmd ihres Verfassungsschutzes nur vorübergehend unter dem
War Measures Act suspendierten Crow's Nest Tarife wurden 1922 wieder
in vollem Umfang eingesetzt. Ihre Wiedereinsetzung stieß jedoch auf den
erbitterten Widerstand der Bahnen, die als Hauptargument gegen die
Wiedereinführung dieser Tarife geltend machten, daß für die gegenüber
1897 außerordentlich vergrößerte Netzlänge im Präriegebiet nicht die Ta
rife gelten könnten, zu denen sich dieC. P. K. unter den Bedingungen der
1897 von ihr erreichten Netzlänge vertraglich verpflichtet habe. Die in die
ser Frage von 1922 bis 1925 zwischen dem Board of Raüway Commissio-
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ners, den Bahnen, den Regierungen der Prärieprovinzen und zahlreichen
westkanadischen Wirtschaftsorganisationen geführten Verhandlungen und
mehrere in dieser Frage ergangene höchstrichterliche Entscheidimgen
sind hier im einzelnen nicht zu verfolgen. 1925 intervenierte das Parla
ment und beschloß und verabschiedete die Section 325 (5) und (6) des Rail-
way Act, derzufolge 1. die Crow's Nest Getreidetarife in vollem Umfang
und gültig von allen Stationen westlich Fort William nach Fort William
wieder eingesetzt wurden; 2. sämtliche im Crow's Nest Pass Agreement
vorgesehenen und von 1897 bis zu ihrer Suspension 1918 gültigen Vorzugs
tarife für den Transport der im Vertrag genannten ostkanadischen Fertig
waren nach Westkanada aufgehoben wurden. In innerem Zusammenhang
damit stand 3. die 1927 auch für Getreideverladungen vom Präriegebiet
nach der pazifischen Küste für gültig erklärten Crow's-Nest-Getreide-
tarife.

Aus diesen drei getroffenen Entscheidungen lassen sich folgende Haupt
gesichtspunkte ableiten:
1. Die endgültige Aufgabe der im Crow's Nest Pass Agreement vorgese

henen Vorzugstarife für die Beförderung ostkeinadischer Fertigwaren
nach Westkanada ist in gewissem Sinne als Kompensation für den erwei
terten Anwendungsbereich der Crow's-Nest-Getreidetarife anzusehen. Dar
über hinaus kann diese gesetzgeberische Maßnahme als ein Zeichen für die
wirtschaftliche Konsolidierung der Prärieprovinzen angesehen werden, die
im Gegensatz zu den 1897 vorherrschenden Bedingungen nicht mehr des
Ausmaßes der damals erforderlichen Stützung bedurften, sofern ihre Ge
treideproduktion, deren transportkostenbegünstigter Zugang zum Welt
markt und damit die Einkommensverhältnisse der Präriewirtschaft ge
sichert waren.
2. Die Anwendung der Crow's-Nest-Tarife auch für Getreideverladun

gen vom Präriegebiet zur pazifischen Küste bildete das Ergebnis langjäh
riger Bemühungen pazifischer Hafeninteressen und der Provinzregierung
von Britisch-Kolumbia um tarifliche Gleichstellung mit dem nach Ost
kanada bestimmten Güterverkehr.,Das Crow's Nest Pass Agreement bil
dete, sofern es einseitig für den Getreideverkehr von West- nach Ost
kanada galt und durch einseitige Tarifbegünstigungen praktisch den Ein
zugsbereich der ostkanadischen Häfen ausdehnte, eine Benachteiligung der
pazifischen Hafeninteressen.

6. Die Zweiteilung des kanadischen Verkehrsraumes nach der

Eröffnung des Panamakanals.

Dieser Frage kam in dem Augenblick Bedeutung zu, als die kanadischen
Häfen an der Pazifikküste mit den Atlantikhäfen nach Eröffnimg des Pa
namakanals (1914) um Exportgüter nach den gleichen überseeischen Be
stimmungsorten in Wettbewerb traten. Wo sich die Grenze zwischen den
Einzugsbereichen beider Hafengruppen einspielte, war fast ausschließlich
eine Frage der Transportkostenrelation: bis zu welchem Punkt nämlich
ein Produzent in Alberta oder Saskatchewan billiger über Vancouver und
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durch den Panamakanal bzw. über die Großen Seen imd einen der ost
kanadischen Häfen beispielsweise Getreide nach Liverpool liefern konnte.
Unter diesen nach Eröffnung des Panamakanals gegebenen Bedingungen
bedeutete eine einseitige Tarifbegünstigung von Getreideverladungen ost
wärts, wie es tatsächlich durch das Crow's Nest Pass Agreement der Fall
war, eine einseitige Bevorzugung der in Richtung der tarifbegünstigten
Verkehrsachse liegenden Hafeninteressen imd umgekehrt die Benachtei
ligung der in entgegengesetzter Richtung zur tarifbegünstigten Verkehrs
achse liegenden Hafen interessen. Deshalb hat die 1927 für verbindlich
erklärte Anwendung der Crow's-Nest-Getreidetarife auch für Verladun
gen vom Präriegebiet vornehmlich nach Vancouver eine offensichtliche
Benachteiligung dieses Hafens gegenüber den ostkanadischen Häfen aus
geräumt und im Zusammenwirken mit den seit 1920 außerordentlich nie
drigen Schiffsfrachten durch den Panamakanal Gebiete den pazifischen
Häfen verkehrsmäßig angeschlossen, die bis dahin zum sicheren Einzugs
bereich der ostkanadischen Häfen zählten. Das hat sich praktisch in einer
wesentlichen Vergrößerung des Umschlagvolumens der pazifischen Häfen
ausgewirkt.

Tab. 12. Der Anteil einzelner Häfen und Hafengruppen an der Verschiffung
kanadischer Weizenexporte nach Übersee.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

48010
32301
34 836
69 045
67 618
44 723
69964
67 465
57 610
92373
29759
56 128
54178
85 812
74 430
36 343
70112
82470
51307
75 515
79 647

314231920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Erklärung: x: vciictuuugajaiii —
4: über U.S.-amerikanische Atlantikhäfen — 5: über kanadische Pazifikhäfen — 6:
über Vancouver — 7: über Vancouver nach England.

Ein Vergleich der Spalten 2 und 6 zeigt, daß Vancouver als Weizen
exporthafen erstmals 1928 Montreal überflügelte und bis 1935 mit Aus
nahme des Jahres 1934 an der Spitze der kanadischen Weizenausfuhr
häfen lag! Während der aus Spalte 4 ersichtliche Rückgang der kanadi
schen Weizenexporte über U.S.-amerikanische Atlantikhäfen mit großer

27 584 89 845 7 837 7837 4 317

54 376 115 799 17 830 17830 10507

55 912 128 760 53 809 53 285 24118

38 767 60 356 23 992 23 992 17 978

55 071 113 948 52955 52 955 25 244

46 315 105 599 39934 34 290 16 723

44 998 74 952 86 596 79 015 48 475

73 627 83 919 97958 94988 34 686

24152 54 804 49 146 48 873 25801

38 962 70 887 74 542 72249 34 971

45 607 33 445 74 916 74 077 36444

58 357 29 511 96 484 92 667 58 912

45 793 44 680 48198 45 405 28 856

21896 38 717 50 609 45300 36 818

41617 73 443 57 075 53 808 41160

46 267 39 207 34 324 31706 23 663

36 508 11949 11050 9 673 8186

44 327 1497 39066 35388 29444

35 605 5 876 10 709 9 606 7 621

Verladungsjahr — 2: über kanadische Atlantikhäfen — 3: über Montreal -
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Wahrscheinlichkeit auf den unmittelbaren kanadischen Weizenexport über
Vancouver zurückzuführen ist, muß die Frage offen bleiben, ob das Wei
zenexportvolumen Vancouvers ganz, teilweise oder überhaupt auf Kosten
der kanadischen St. Lorenz- und Atlantikhäfen vergrößert wurde, also eine
echte Verkehrsabzweigimg darstellte, oder aber ob sich vor allem in Al-
berta die Weizengrenzproduktion durch die unmittelbare und billigere Ex
portmöglichkeit über Vancouver als über Ostkanada verbesserte und so zu
einer absoluten Produktionssteigerung in diesem Gebiet führte.

7. Die Grenze zwischen dem atlantischen und dem

pazifischen Verkehrseinzugsbereich.

Die Größe des atlantischen und des pazifischen Einzugsbereiches ist
mit einem System kommunizierender Röhren vergleichbar. Die Grenze
zwischen beiden Bereichen wird bestimmt durch die jeweiligen Gesamt
transportkosten für die Güterverladung westwärts bzw. ostwärts nach dem
gleichen überseeischen Bestimmungshafen. Sie bildet theoretisch genau
die Linie, von der aus die Beförderung z. B. von einem bushel Weizen nach
Liverpool über Vancouver genau das Gleiche kostet wie über einen der
ostkanadischen Häfen. Westlich dieser Linie besitzt der pazifische Ein
zugsbereich Transportkostenvorteile gegenüber dem atlantischen, östlich
dieser Linie der atlantische gegenüber dem pazifischen Einzugsbereich.
Jede einseitige Änderung der Gesamtfracht in einer Richtung durch Än
derung eines oder mehrerer Kostenbestandteile hat notwendig zur Folge,
daß sich die Grenze der absoluten Transportkostenvorteile des einen Ein
zugsbereiches gegenüber dem anderen verschiebt und bei einseitiger Sen
kung der Gesamttransportkosten in einer Richtung zur Vergrößerung, bei
einseitiger Erhöhung der Gesamttransportkosten in einer Richtung zur
Schrumpfung des betreffenden Einzugsbereiches führt. Das wird deutlich
an nachfolgendem Beispiel.

Tab. 13: Die durchschnittlichen Teil- und Gesamtkosten für die Weizen
verladung von Scott/Sask. nach Liverpool.

A) per Bahn nach Fort William, per Großen Seen-Schiff nach Montreal, per Hochsee-
Schiff nach Liverpool:
I 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
II 2 887 2887 2 887 2887 2887 2887 2887 2887 2872

III 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13800 13800 13 800
IV 1484 1484 1484 1484 1484 1484 1484 1484 1484
V 4 662 6 812 5222 5287 4 953 6 731 5265 7 808 8333
VI 7 351 7 945 9 298 15111 12 979 14 856 28 395 37 524 37 524
VII 30184 32928 32691 33440 38235 37881 38 292 54 374 64 013

B) per Bahn nach Vancouver, per Hochsee-Schiff nach Liverpool:
I 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
II 2887 2887 2887 2887 2887 2887 2887 2887 2872

III 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13800 13 800 13 800 13800
IV 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634
V 12328 12758 12675 16 631 21948 17 225 14 731 69463 69 433
VI 30 649 31079 30996 34 952 40 269 35 ̂  33Ö52 87TO4 87TO9
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A) per Bahn nach Fort William, per Großen Seen-Schiff nach Montreal, per Hochsee-
Schiff nach Liverpool:

I  1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
II
ni
IV
V

VI

2872
13 800
1484
8 894
37 649

2872
13800
1484
9 015
37975

2872
13 800
1484
9087
38 288

2 872
13 800
1484
9 511
38 493

2 872
13800
1484
9 245
35429

2997
13 800
1609
11245
32194

3 622
13 800
2109
12964
32569

3 645
13 800
2334
14137
26530

3 654
13 800
2334
14 230
19 661

VII 64 699 65 146 65 509 66 160 62 827 61 845 65 064 60 064 53 679

B) per Bahn nach Vancouver, per Hochsee-Schiff nach Liverpool:
I  1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

II 2 872
III 13 800
IV 1634
V  69 542

VI 87 848

2872
13800
1634
69 792

2872
13 800
1634
70 277

2872
13 800
1634
70 581

2 872 2 997 3 6^ 3 654 3 654
13 800 13 800 13 800 13 800 13 800
1634 1 759 2 259 2 484 2 484
67 272 64 085 64 325 42 642 29 709

88 098 88 583 88 887 85 578 82 641 84 008 62 580 49 647

Erkl.: Die Werte verstehen sich in cts / bushel Weizen.
A) I: Verladungsjahr — II: Handlungskosten innerhalb des Präriegebietes („eleva-
tion", „inspection", „registration", „selling") — III: Bahnfracht — IV: Umschlag
kosten in Lakehead („elevation", „inspection", „weighing" u. a.) — V: Schiffsfracht
nach Montreal einschl. Vers.-Spesen u. a. —VI: Ozeanfracht einschl. Vers.-Spesen
u. a. — VII: Insgesamt.
B) I: Verladungsjahr — II: Handlungskosten innerhalb des Präriegebietes {„eleva
tion", „inspection", „registration", „selling") — III: Bahnfracht — IV: Umschlag-
kosten in Vancouver („elevation", „inspection", „weighing u. a.) — V: Ozeanfracht
einschl. Vers.-Spesen u. a. —^VI: Insgesamt.
Geschätzt vom Board of Grain Commissioners for Canada, Statistics Branch: Cana-
dian Grain Exports, Crop Year 1949/50 und 1950/51. Ottawa. 1951. S. 46/7 -j- 1952.
S. 30/1.

Bei unwesentlich veränderten Handlungskosten innerhalb des Prärie
gebietes, in Lakehead und Vancouver und bei in beiden Richtungen gleich
bleibenden Eisenbahntarifen gaben die ungebundenen Großen-Seen- und
Hochseefrachten den Ausschlag dafür, ob und wann der gewählte Her
kunftsort zum atlantischen, ob und wann er zum pazifischen Einzugsbe
reich gehörte. Ein Vergleich der Gesamtfracht von Scott (Sask.) nach Li
verpool zeigt, daß es 1933, 1936, 1937 und 1940/47 während der Berichtszeit
im Durchschnitt billiger war, Getreide über einen der ostkanadischen Hä
fen nach England auszuführen, und daß es während der übrigen Jahre bil
liger war, Getreide von Scott (Sask.) nach Liverpool über Vancouver aus
zuführen. Je nachdem, wie groß der jeweilige Transportkostenvorteil des
betreffenden Einzugsbereiches in Scott war, verlief die Grenze des pazi
fischen Einzugsbereiches bei niedrigerer Gesamtfracht über Vancouver
nach Liverpool weiter östlich von Scott bzw. die Grenze des atlantischen
Einzugsbereiches bei niedrigerer Gesamtfracht über einen der ostkanadi
schen Häfen weiter westlich von Scott.
Die starken, nicht im voraus bestimmbaren Schwankungen unterworfe

ne Höhe der Schiffsfrachten bringt es aber mit sich, daß praktisch nicht
die Gesamtfracht zwischen Herkunfts- und Bestimmungsort über den Ver
lauf der Grenze zwischen atlantischem und pazifischem Einzugsbereich
entscheidet. Die staatliche Weizenverkaufsbehörde, der Canadian Wheat
Board, zahlt dem Farmer — sofern dieser sich seine Verkäufe am Welt-

72



markt durch diese Behörde vermitteln läßt — den in der Regel zwei- bis
dreimal jährlich fixierten Preis für Weizen frei Port William / Port Arthur
oder frei Vancouver. Diese Art der Preisbildung bezogen auf Lakehead
bzw. Vancouver hat praktisch zur Folge, daß die Grenze zwischen dem at
lantischen und dem pazifischen Einzugsbereich auf ungefähr halbem Weg
zwischen Vancouver imd Fort William / Port Arthur verläuft und sich an
nähernd mit der Provinzgrenze von Alberta und Saskatchewan deckt.
Denn der Farmer realisiert für den Verkauf von Weizen den auf Fort
William / Port Arthur- oder Vancouverbasis bezogenen Preis abzüglich
der von ihm selbst aufzubringenden Handlungskosten innerhalb des Prärie
gebietes und der Transportkosten nach Fort William / Port Arthur bzw.
Vancouver. Die Praxis der Weizenpreisbildimg bringt es also mit sich, daß
die wirkliche Grenze zwischen dem atlantischen imd dem pazifischen Ein-
zugsbereich durch die Punkte verläuft, von denen aus die Bahnfracht nach
Fort William / Port Arthur und nach Vancouver die gleiche ist.
Auch diese Aussage ist schließlich mit der Einschränkung zu versehen,

daß die Lieferungsverpflichtungen des Canadian Wheat Board es zuweilen
erfordern, zu ihrer Erfüllung bestimmte Weizenquantitäten in Ostkanada
oder Vancouver zu disponieren, die mengenmäßig nur dadurch erzielt wer
den können, daß Wagenladungen aus dem pazifischen Einzugsbereich nach
Ostkeinada oder umgekehrt solche aus dem ostkanadischen Einzugsbereich
nach Vancouver (wie 1951) beordert werden.
Das ändert freilich nichts an der grundsätzlichen Scheidimg des atlanti

schen und pazifischen Einzugsbereiches aufgrund ihrer gegenseitigen
Transportkosten vorteile — im Gegenteil: die gelegentliche Übergehung
der örtlichen Transportkostenvorteile zwingt den Canadian Wheat Board
zu Ausgleichszahlimgen an den Farmer in Höhe der Differenz, die zwi
schen der Fracht nach dem an sich frachtgünstigen Ausfuhrhafen und der
höheren Fracht nach dem Hafen besteht, nach welchem der Canadian
Wheat Board aus bestimmten Überlegungen den Weizen leitet. Die prak
tischen Erfordernisse einer dynamischen Wirtschaft können unter den an
gedeuteten Umständen zuweilen eine Vernachlässigung der absoluten
Transportkostenvorteile notwendig machen, sie können es aber nicht in
uneingeschränktem Ausmaß und vor allem nicht ohne zum Teil erhebliche
unwirtschaftliche Mehraufwendungen.

8. Die wirtschaftliche Annäherung des Präriegebietes an seine Absatz
märkte aufgrund der niedrigen Crow's Nest Getreidetarife.

Von weittragender Bedeutung ist die stabilisierend wirkende Kontinuität
der kanadischen Getreidetarife, die aufgrimd des Crow's Nest Pass Agree
ment imd der nachfolgenden Gesetzgebung von allen vom Board of Trans
port Commissioners verfügten Tariferhöhungen ausgeschlossen waren.
Vergleicht man die bei den übrigen Tarifen vor allem nach dem zweiten
Weltkrieg allgemein durchgeführten Erhöhungen mit den seit 1922 unver
ändert auf dem Niveau von 1897 stehenden Getreidetarifen, so tritt die mit
Hilfe der Tarifpolitik erzielte Stützung des Hauptproduktionszweiges der
Präriewirtschaft deutlich in Erscheinung.
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Tab. 14:

Vergleich des Regeltarifs für die Beförderung von Gütern der 1., 4,, 5. und
10. Klasse über 400 Meilen (= 646 km) mit dem zwischen Winnipeg und

Fort William gültigen Getreidetarif (= 676 km) seit 1922:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

a  I 158 158 191 191 206 222 229 256 268 292 312
b  I 100 100 120,8 120,8 130,3 140,5 144,9 162,0 169,6 184,8 197,4
a II 80 80 97 97 105 113 116 130 136 148 158
b II 100 100 121,2 121,2 131,2 141,2 145,0 162,5 170,0 185,0 197,5
ain 72 72 87 87 94 101 104 116 122 133 142
bin 100 100 121,8 121,8 130,5 140,3 144,4 161,1 169,4 184,7 197,2
alV 35 35 42 42 45 49 50 56 59 64 68
bIV 100 100 120,0 120,0 128,5 140,0 142,8 160,0 168,5 182,8 194,3
a V 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
b V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8. 10.5. 8.4. 1.7.
1922 1923 1948 1949

11.10.
1949

23.5.
1950

16.6.
1950

26.7.
1951

11.2.
1952

1.1.
1953

16.3.
1953

Erklärung: al: Prärie-Regel-Tarif 1. Kl. 400 Meilen — blrlndex dazu — all: Prärie-
Regel-Tarif 4. Kl. 400 Meilen — b II: Index dazu — a III: Prärie-Regel-Tarif 5. Kl.
400 Meilen — b III: Index dazu — alV: Prärie-Regel-Taiif 10. Kl. 400 Meilen —
b IV: Index dazu — a V: Getreidetarif 410 Meilen (Winnipeg - F. William) — b V:
Index dazu.

Sie wird noch deutlicher durch einen Vergleich der im US-amerikani
schen und im kanadischen Präriegebiet für gleiche oder zumindest an
nähernd gleiche Entfernungen ost- und westwärts geltenden Getreidetarife.

Tab. 15: Vergleich U. S.-amerikanischer imd kanadischer Getreidetarife
nach Duluth bzw. Port William / Port Arthur.

ai) nach Duluth:
^on: km 1.1. 26.8. 13.9 1.1. 1.12. 1.1. 2.8. 6.7. 12.9. 1.8. 20.2. 1.7.

1920 1920 1920 1921 1921 1922 1922 1922 1927 1931 1932 1935

a York, N.D. 676 18 24.5 24.5 24.5 24.5 21 21 21 21 22.5 22.5 22.
b Stanley, N.D. 940 22.5 30.5 30.5 30.5 30.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 26 26
c Whately, N.D. 1242 30 40 40 40 40 35 35 35 35 35 34 35
d Saco, Mont. 1316 31 41.5 41.5 41.5 41.5 36 36 36 36 36 35.5 36
e Billings, Mont. 1435 36 48 48 48 48 42 42 42 42 42 41.5 42
f Riverdale, Mont. 1731 37 49.5 49.5 49.5 49.5 43 43 42 42 42 41.5 42
g Eureka, Mont. 1995 43 57.5 57.5 57.5 57.5 50 50 50 50 50 52 50

bi) nach Fort William/Port Arthur

km 1.1. 26.8. 13.9 1.1. 1.12. 1.1. 2.8. 6.7. 12.9. 1.8. 20.2. 1.7.
1920 1920 1920 1921 1921 1922 1922 1922 1927 1931 1932 1935

a Winnipeg, Man. 676 14 14 19 18 17 17 17 14 14 14 14 14
b Brandon, Man. 935 17.5 17.5 23.5 23 21 21 21 16 16 16 16 16
c Regina, Man. 1248 24 24 32.5 31 29 29 29 20 20 20 20 20
d Moose Jaw, Sask.1316 24 24 32.5 31 29 29 29 20 20 20 20 20
e Saskatoon, Sask. 1448 28 28 38 36.5 33 33.5 33.5 24 22 22 22 22
f Medicine, Hat., A.1730 28 28 38 36.5 33.5 33.5 33.5 24 24 24 24 24
g Calgaiy,A. 1998 30 30 40.5 39 36 36 36 26 26 26 26 26
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as) nach Duluth:
km 28.3. 8.8. 18.3. 15.5. 1.7. 1.1. 13.10 15.1. 6.5. 11.1. 1.9.

1938 1938 1942 1943 1946 1947 1947 1948 1948 1949 1949

a York, N. D. 676 24 23.5 24 23.5 24 27 29.7 32.4 32.5 33.8 35
b Stanley, N.D. 940 27 27.5 28.5 27.5 28 31.5 34.65 37.8 38 39.5 41
c Whately, N.D. 1242 37 37 38 37 38 42.5 46.75 51 51 53.04 55
d Saco, Mont. 1316 38 38 39 38 39 43.5 47.85 52.2 52 54.08 56
e Billings, Mont.
f Riverdale, Mont.

1435 44 44 45.5 44 45.5 50.5 55.55 60.6 60.5 62.92 65.5
1731 44 44 45.5 44 45.5 50.5 55.55 60.6 60.5 62.92 65.5

g Eiu-eka, Mont. 1995 53 53 54.5 53 54.5 61 67.1 73.2 73 75.92 79

b2) nach Fort William/Port Arthur
km 28.3. 8.8. 18.3. 15.5. 1.7. 1.1. 13.10. 15.1. 6.5. 11.1. 1.9.

1938 1938 1942 1943 1946 1947 1947 1948 1948 1949 1949

a Winnipeg, Man. 676 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
b Brandon, Man. 935 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
c Regina, Man. 1248 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
d Moose Jaw, Sask.1316 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e Saskatoon, Sask. 1448 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
f Medicine, Hat., A.1730 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

g Calgary,A. 1998 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Die sieben vergleichsweise herangezogenen US-amerikanischen Tarife
lagen am 1. September 1949 150,0, 156,3, 175,0, 180,0, 197,7, 172,9 bzw.
203,5%, d. h. durchschnittlich 176,5% über den mit ihnen vergleichbaren
kanadischen Getreidetarifen. Ähnlich liegen die Verhältnisse in umgekehr
ter Richtung.

Tab. 16: Vergleich U.S.-amerikanischer und kanadischer Getreidetarife
nach Seattle bzw. Vancouver.

ai) nach Seattle
von: km: 1.1. 19.5. 26.8. 13,9. 1.1. 1.12. 1.1. 1.8. 22.8. 15.9. 12.9.

1920 1920 1920 1920 1921 1921 1922 1922 1923 1925 1927

a Kalispell 1009 31 31 39 39 39 39 35 35 35 35 35

b Shelby 1216 34 34 42,5 42,5 42,5 42,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
c Helena 1240 34,5 34,5 43 43 43 43 39 39 39 39 39

d Glasgow 1632 40 40 50 50 50 50 45 45 45 45 45

e Gulbertson 1799 41 41 51,5 51,5 51,5 51,5 46 46 46 46 46

bi) nach Vancouver
von: km: 1.1. 19,5. 26.8. 13.9. 1.1. 1.12. 1.1. 1.8. 22.8. 15.9. 12.9

1920 1920 1920 1920 1921 1921 1922 1922 1923 1925 1927

a CalgaryAlta. 1033 24,5 26 26 35 34 31 31 25 22,5 21 20

b Edmont.Alta 1231 29 26 26 35 34 31 31 25 222,5 21 20

c Medicine Hat. 1316 29 28 28 38 36,5 33,5 33,5 27 24,5 24,5 22

d Moose Jaw 1717 34,5 32 32 43 41,5 38,5 38,5 31 28 25 25

e Saskatoon 1751 36,5 33 33 44,5 43 39,5 39,5 31 28,5 27 24

as) nach Seattle
'

von: km: 1.8. 20.2. 1.7. 28.3. 18.3. 15.5. 1.7. 1.1. 13.10. 15.1. 1.9.

1931 1932 1935 1938 1942 1943 1946 1947 1947 1948 1949

a Kalispell 1009 30 35 35 37 38 37 38 42,5 46,75 51 55

b Shelby 1216 37,5 38,5 39 41 42 41 42 47 51,7 56,4 61

c Helena 1240 37,5 39 39 41 42 41 42 47 51,7 56,4 61

d Glasgow 1632 42 45 45 47 48,5 47 48,5 54 59,4 64,8 70

e Gulbertson 1799 45 46 46 47 49,5 48 49,5 55 60,5 66 71,5
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ba) nach Vancouver
von: km: 1.8. 20.2.

1931 1932
1.7.
1935

28.3.
1938

18.3.
1942

15.5.
1943

1.7.
1946

1.1.
1947

13.10.
1947

15.1.
1948

1.9.
1949

a CalgaryAlta. 1033 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b Edmont.Alta 1231 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
c Medicine Hat. 1316 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
d Moose Jav 1717 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
e Saskatoon 1751 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

(Die Tarife verstehen sich in cts/100 Ibs)

Am 1. September 1949 lagen die fünf ausgewählten US-amerikanischen
Getreidetarife 175,0, 205,0, 177,3, 180,0 bzw. 197,7%, d. h. durchschnittlich
187% über den vergleichbaren kanadischen Getreidetarifen. Die am 1.9.49
bestehenden Unterschiede zwischen den kanadischen und US-amerikani

schen Getreidetarifen haben sich mittlerweile aufgrund der von der Inter-
states Commerce Commission in den Vereinigten Staaten genehmigten
Tariferhöhungen weiterhin vergrößert. Selbst die 1949 anzutreffenden Be
dingungen zeigen jedoch, wie folgenreich das Crow's Nest Pass Agreement
und die nachfolgende juristische Interpretation des Gesetzes gewesen sind.
Der ursprüngliche, 1897 zwischen der Dominion-Regierung und der C.P.R.
abgeschlossene Crow's Nest Pass-Vertrag hat letzten Endes zu einer in
ihren Auswirkungen damals gar nicht abzusehenden wirtschaftlichen An
näherung der noch weitgehend auf Getreideproduktion beruhenden Prärie
wirtschaft an die entfernten Absatzmärkte beigetragen. Es kann kein Zwei
fel darüber bestehen, daß das Crow's Nest Pass Agreement einen der spre
chendsten Beweise dafür liefert, wie die Dominion-Regierimg und das Par
lament versucht haben, durch Tarifmaßnahmen das in Kanada an sich und
speziell für Massengüter besonders akute Problem der Raumüberwindimg
zu lösen. Deshalb kommt dem Crow's Nest Pass Agreement über seinen be
reits außerordentlich großen sachlichen Anwendungsbereich hinausgehend
symptomatische Bedeutung zu.

9. Kritik an den Crow's Nest-Getreidetarifen.

Dennoch sind diese Tarife seit ihrer vorübergehenden Suspension von
1918 bis 1922 scharfer Kritik ausgesetzt gewesen. Im Rahmen der vom
Board of Transport Commissioners nach dem zweiten Weltkrieg geneh
migten allgemeinen Tariferhöhungen, von denen die Crow's Nest Tarife
aufgrund ihrer verfassungsmäßigen Verankerung ausgeschlossen waren,
ist die Diskussion um die wirtschaftliche Berechtigung dieser niedrigen
Getreidetarife von neuem mit aller Schärfe geführt worden.
Selbstverständlich traten die drei Prärieprovinzen Manitoba, Saskatche-

wan und Alberta für die Bfeibehaltung der Tarife ein unter dem Hinweis
auf ihre außerordentliche Bedeutung für die Getreidewirtschaft des Prä
riegebietes®'). Auf der anderen Seite vertrat die C.P.R. die Auffassung, daß
die Crow's Nest-Tarife nicht mehr im entferntesten die Selbstkosten der
Bahnen zu decken vermögen, und daß eine Subventionierung der westka-

83) Joint Submission of the Three Prairie Provinces to the Royal Commission on
Transportation in re Crow's Nest Pass Rates. Ottawa 1950.
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nadischen Getreideproduzenten, sofern eine solche volkswirtschaftlich not
wendig sei, nicht auf Kosten der anderen Verlader gehen dürfe®^). Um zu
beweisen, daß dieses der Fall sei, wenn weiterhin an den niedrigen Ge
treidetarifen festgehalten werde, hat die C.R.P. versucht, ihre Aufwendun
gen für den Crow's Nest-Verkehr 1948 zu bestimmen und diese ihren aus
diesem Verkehr erzielten Einnahmen gegenüberzustellen®®).
Danach war der westkanadische Getreideverkehr der C,P.R. in den Jah

ren 1916, 1921 und 1948 mit 60,2, 53,9 bzw. 37,4% an dem westkanadischen
Gesamtverkehr der C.P.R. beteiligt. Demgegenüber waren die aus dem
westkanadischen Getreideverkehr erzielten Einnahmen in den entspre
chenden Jahren nur mit 43,3, 38,8 bzw. 20,1% an den aus dem gesamten
westkanadischen Güterverkehr der C.P.R. erzielten Einnahmen beteiligt.
Die im westkanadischen Güterverkehr erzielten Einnahmen der C.P.R. be
trugen 0,65, 1,16 bzw. 1,03 ctsyTonnenmeile, während die aus dem west
kanadischen Getreideverkehr der C.P.R. durchschnittlich erzielten Einnah
men 0,47, 0,83 bzw. 0,55 cts/ronnenmeile betrugen. Die von der C.P.R. vor
genommene Aufgliederung ihrer Gesamtaufwendungen und die Bestim
mung des auf den westkanadischen Getreideverkehr entfallenden Anteils
ihrer Gesamtaufwendungen hatte zum Ergebnis, daß sich ihre Aufwendun
gen für den westkanadischen Getreideverkehr 1948 auf 81 cts./Tonnen-
meile beliefen, d. h. 26 cts./Tonnenmeile mehr, als sie in Wirklichkeit ein
nahmen. Mit anderen Worten betrugen die Aufwendungen der C.P.R. für
den westkanadischen Getreideverkehr nach ihren eigenen Schätzungen
$ 42 771 270; diesem Betrag standen aus diesem Verkehr erzielte Einnah
men in Höhe von $ 29 128 974 gegenüber, so daß die Aufwendungen um
$ 13 642 296 unterdeckt blieben.

Daraus zog die C.P.R. den Schluß, daß der zu Crow's Nest-Tarifen abge
wickelte Verkehr bei dem Prinzip, daß die aus dem Gesamtverkehr erziel
ten Einnahmen die Gesamtaufwendungen der Bahnen decken sollen, eine
überproportionale Transportkostenbelastung anderer Güter und Güter
gruppen zur Folge hat.
Die 1948 berufene Royal Commission on Transportation®®) hatte u. a. auch

zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die Crow's Neßt-Tarife in ihrer Eigen
schaft als Höchsttarife weiterhin verfassungsmäßig geschützt bleiben soll
ten (statutory rates) oder aber ob die diesbezügliche Gesetzgebung geän
dert und die Crow's Nest-Tarife der Jurisdiktion des Board of Transport
Commissioners imterstellt werden sollten. Die zweite von den Bahnen drin
gend geforderte Lösimg hätte zwangsläufig zur Folge gehabt, daß die
Crow's Nest-Tarife in Zukunft den vom Board genehmigten allgemeinen
und speziellen Tariferhöhungen unterliegen. Denn der Board hat durch
die ihm im Railway Act auferlegten Verpflichtungen besonders im Hin
blick auf die Angemessenheit (reasonableness) der Tarife keine rechtliche
Handhabe, die den Aufwendungen der Bahnen aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht angemessenen westkanadischen Getreidetarife bei allgemeinen
Tariferhöhungen auszuklammern.

84) C. P. R. (II), p. I, S. 169 ff. + App. to p. I, S. 109 ff.
95) C. P. R. (I), S. 13, C. P. R. (II), p. I, S. 161/62.
86) P. C. 6033, December 29, 1948.
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Wenn sich die Royal Commission on Transportation in ihrem Bericht
1951 für die Beibehaltung des status quo aussprach®'), so tat sie es zweifel
los, um die unkontrollierbaren Erhöhungen, denen die Crow's Nest-Tarife
ohne Verfassungsschutz ausgesetzt sein würden, zu verhindern. In der un
begrenzten, weil nicht kontrollierbaren Erhöhung der Getreidetarife sah
die Kommission eine ernste Gefahr für die auch heute noch weitgehend
auf Getreideerzeugung beruhende Präriewirtschaft, deren Exportfähigkeit
sie unter keinen Umständen in Frage zu stellen wünschte. „It would be
against the national interest at this moment, in view of the uncertainties
which exist in world affairs, and consequently in world market prospects,
to subject the great export industry to the disturbance which the aban-
donment of statutory protection would imdoubtedly cause. This abandon-
ment would mean that Parliament no longer looks upon Westem Canada's
production of grain for export as an industry requiring Special considera-
tion in the national interest. There is no doubt that the effect of such a mea-

sure at this time would be particularly unfortunate."®®)
Die Royal Commission wies in diesem Zusammenhang ausdrücklich dar

auf hin, daß ihre Entscheidung nicht in dem Sinne auszulegen sei, daß die
Crow's Nest-Tarife unter keinen Umständen erhöht werden sollten, son
dern lediglich, daß die für notwendig erachteten Erhöhungen der Crow's
Nest-Tarife vom Parlament selbst beschlossen werden sollten. Der von der

C. P. R. vorgebrachte Gesichtspunkt, daß der Ausschluß der Crow's Nest-
Tarife von allgemeinen Tariferhöhungen praktisch eine zusätzliche Trans
portkostenbelastung des übrigen Güterverkehrs bedinge, wurde von der
Royal Commission nicht als stichhaltiger Grund dafür angesehen, die
Suspension der Crow's Nest-Tarife zu empfehlen.
Wie man auch immer zu der Frage stehen mag, ob ein Teil des Güter

verkehrs durch einen anderen subventioniert werden soll, so verdient es
doch festgehalten zu werden, daß das Crow's Nest Pass Agreement, die
nachfolgende juristische Interpretation des Gesetzes, seine 1927 für ver
bindlich erklärte Anwendung auch für Getreideverladungen nach den Pa
zifikhäfen und schließlich die in jüngster Vergangenheit erneut um diese
Tarife geführte Diskussion eines der wichtigsten imd bezeichnendsten Ka
pitel der kanadischen Tarifpolitik bilden. Sie zielte darauf ab, und hat in
vollem Umfang erreicht, daß die den natürlichen wie den am Weltmarkt
vorherrschenden Preisbedingungen besonders ausgesetzte Getreidewirt
schaft des Präriegebietes weit über das geographische Maß hinaus tariflich
den Absatzmärkten angenähert wurde. Die insgesamt dadurch gewonnne-
nen Standortvorteile haben ganz entscheidend zu der wirtschaftlichen Ent
wicklung des Präriegebietes beigetragen.

10. Ein besonderer Fall staatlicher Subventionierung.

Die staatliche Subventionierung der unter freien Wettbewerbsbedingun
gen wirtschaftlich nicht transportfähigen Alberta-Kohle bildet heute eine
einseitige Stützungsmaßnahme zugunsten der Kohlenindustrie Albertas,

öT) und ®8) Turgeon, S. 245.
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die entsprechend ihrer marktisolierten Lage imter erheblichen Absatz
schwierigkeiten leidet. Die in der Tab. 17 aufgeführten Werte über die ka-

Tab. 17:

Kohlenproduktion und Kohlenverbrauch in Kanada 1939 und 1944
(Nach Angaben der Royal Commission on Goal. Report, S. 319)

1939 1944
Provinz a b c d a b c d

1  P. E. I. 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,3
2  N. S. 7,0 23,8 2,9 9,8 5,8 12,5 3,7 8.3
3  N.B. 0,5 1,6 1,0 3.4 0,3 0,7 1,5 3.4
4  QUE. 0,0 0,0 5,1 17,6 0,0 0,0 8,0 17,9
5  ONT. 0,0 0,0 11,5 38,9 0,0 0,0 21,0 46,8
6  MAN. 0,0 0,0 1,7 6,0 0,0 0,0 1,4 3,1
7  SASK. 1.0 3,3 1,5 5,3 1,4 2,9 1,9 4,1
8  ALTA. 5,5 18,7 3,7 12,8 7,4 16,2 5,0 11,2
9  B. C. 1,7 5,7 1,7 5,8 2,1 4,7 2,2 4,8

1—9 Total 15,7 53,1 29,2 100,0 17,0 37,0 44,9 100,0

Importe
10 England 1,1 3,7 ... 0,2 0,5
11 U.S.A. 12,5 42,1 28,7 62,5 ...

12 and. Länder 0,3 1,1 0,0 0,0

10—12 Total 13,9 46,9 28,9 63,0 —

1—12 für d. Ver
brauch zur
Verfügimg 29,6 100,0 45,9 100,0

13 Exporte 0,4 1,0

14 Insges. in Kanada f. d. Verbrauch
z. Verfügung . 29,2 44,9 ^

Erklärung: a: Produktion in Mio. to; b: Herkunft der Kohle prozentual aufgegliedert;
c) Verbrauch in Mio. to; d: Prozentualer Anteil der einzelnen Provinzen am Gesamt
verbrauch.

nadische Kohlenproduktion und Kohleneinfuhr und die für den Verbrauch
der einzelnen Provinzen zur Verfügung stehenden Kohlen lassen erken
nen, daß die Provinzen Prinz-Eduard-Insel, Neu-BraunscKweig, Quebec,
Ontario, Manitoba, Saskatchewan imd Britisch-Kolumbia Kohlendefizit-
gebiete, die Provinzen Neu-Schottland und Alberta Produktionsüberschuß
gebiete darstellten.
Der überwiegende Anteil der aus den Vereinigten Staaten eingeführten

Kohle ging nach Ontario und Quebec. Die in den beiden ausgewählten
Jahren in Ontario für den Verbrauch zur Verfügung stehenden Kohlen
stammten zu 87 bzw. 86% aus den Vereinigten Staaten, in Quebec zu 33
bzw. 93%. Die 1939 aus England eingeführten 1,1 Mio. to Kohle bestanden
zu 94% aus Anthrazit, von dem nahezu 75% in Montreal, der Rest in Hali
fax, St. John, Quebec und Toronto angelandet und im engeren Gebiet die
ser Hafenstädte verbraucht wurde.

Der aus den Provinzen Quebec und Ontario bestehende zentralkana
dische Markt war also extrem abhängig von der Einfuhr US-amerikani
scher und englischer Kohle, die der nur schwachen Konkurrenz der neu-
schottländischen Kohlengruben zu begegnen hatte. An den aus Neu-Schott-
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land und den USA auf dem zentralkanadischen Markt zur Verfügxmg ste
henden bituminösen Kohlen waren die aus Neu-Schottland stammenden

in den Jahren 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941 imd 1943 mit nur 16,
16, 21, 23, 22, 27, 11 bzw. 3% beteUigt»®).
Diese starke Abhängigkeit von ausländischen Märkten brachte zwangs

läufig mit sich, daß Zentralkanada jeder Störung der Produktion oder des
Marktes in den betreffenden Kohlen-Herkunftsländern ungeschützt ausge
setzt war. Der Streik der Kohlengrubenarbeiter in den Vereinigten Staaten
1922 hatte im Winter 1922/23 einen empfindlichen Brenn- und Kraftstoff
mangel in Ostkanada zur Folge.
Um den ostkanadischen Kohlenmarkt unabhängiger von auswärtigen

Marktbedingungen zu gestalten und gleichzeitig Absatzmöglichkeiten für
die imter ihrer Produktionskapazität beschäftigte Kohlenindustrie von Al-
berta zu schaffen, sind in den 20er Jahren Testtransporte von Albertakohle
nach Ontario durchgeführt worden, um möglichst genau die Transport
kosten pro Tonne und damit die wirtschaftlichen Bedingimgen einer Be
lieferung des zentralamerikanischen Marktes mit Albertakohle zu ermit
teln. Am 18. September 1923 veröffentlichten die kanadischen Bahnen
Kohlentarife von Stationen in Alberta nach Ontario, die sich an den beiden
Schlüsseltarifen Alberta - North Bay = $ 10.90 pro Nettotonne und Al
berta - Toronto = $ 12.70 richteten. Diese „Normaltarife" waren bis zum
7. April 1948 gültig und wurden am 8. April im Rahmen der allgemeinen
Tariferhöhungen um den Festbetrag von 25 cts. pro Tonne erhöht. Gleich
zeitig aber wurden damals Testtarife eingeführt, um festzustellen, ob und
zu welchen Tarifen Albertakohle den ostkanadischen Markt gegen die
Konkufrenz US-amerikanischer Kohle erreichen konnte. Derartige Tarife
veröffentlichte die C. N. R. freiwillig 1923, 1925 und 1926 für bestimmte
Quantitäten in Höhe von $ 7,00/to (1923) bzw. $ 9,00/to (1925—^26). Am
13. Februar 1926 beauftragte die Dominion-Regierung den Board^°°) mit
der Beschaffung detaillierter Informationen über die Transportkosten für
Kohle von Alberta nach Ontario. Der Board stellte aufgrund der von ihm
durchgeführten Untersuchungen in seinem Bericht 1927 fest, daß die den
Bahnen aus dem Kohlentransport entstandenen reinen Selbstkosten (out-
of-pocket-costs) $ 7,22/to betrugen, der proportionale Anteil dieses Ver
kehrs an der Deckung der Kosten des Gesamtsystems $ 2,85/to und der Ge
winnanteil $ 2,13/to, insgesamt $ 12.20. — 1928 veranlaßte die Dominion-
Regierung die Bahnen^®^), für drei Jahre — später für 2 Jahre verlän
gert^"^ — einen Tarif von $ 6,75 zu veröffentlichen, imd den Board, die
tatsächlichen Transportkosten einschließlich der Zinsen, Steuern imd des
proportionalen Anteils dieses Verkehrs an der Kostendeckung des Gesamt
systems als Grundlage der an die Bahnen zu entrichtenden Ausgleichs
zahlungen zu bestimmen. Die tatsächlichen Transportkosten einschließlich
der Steuern, Zinsen und des proportionalen Anteils dieses Verkehrs an der
Gesamtkostendeckung bezifferte der Board 1928 mit $ 8,23/to, für 1929 imd

99) Royal Commission on Goal S. 439.
"9) p. c. 225 (1926).
101) P. C. 439 (1928).
102) P. C. 1268 (1930); P. C. 302 (1932).
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1930 mit $ 8,97/to, für 1931 bis 1933 den Normaltarifen entsprechend, d. h.
$ 12,70 nach Toronto, $ 10,90 nach North Bay.
In seinem Bericht vom 26. Juni 1933 stellte der Board fest, daß die von

den Bahnen veröffentlichten Normaltarife für die Beförderung von Al
bertakohle nach Ontario angemessen seien^"'). Demzufolge leistete die Do
minion-Regierung für die Jahre 1928 bis 1933 Ausgleichszahlimgen an die
Bahnen in Höhe der Differenz zwischen $ 6,75 imd dem Normaltarif.
Es war jedoch allen Beteiligten, der Dominion-Regierung, den Provinz-

Regierungen von Alberta und Ontario, dem Board und den Bahnen klar,
daß bei Zugrundelegimg der Normaltarife die Albertakohle nicht in der
Lage sein würde, den zentralkanadischen Markt gegen die Konkurrenz US-
amerikanischer Kohle zu erreichen. Arbeitslosigkeit in Alberta infolge von
Absatzschwierigkeiten bei der Kohlenindustrie veranlaßten die Bahnen
1933, die Beförderung der Albertakohle nach Ontario zu $ 8,00/to, d. h. et
was mehr als ihren Selbstkosten, anzubieten, sofern die Dominion-Regie
rung durch eine Subvention in Höhe von $ 2,50/to an die Kohlengruben die
auf den Produzenten entfallenden Transportkosten auf $ 5,50 reduzieren
würde. Dieser seit 1933 gültige Tarif ist mit kurzen Unterbrechimgen bis
zum 7. April 1948 gültig gewesen; er wurde am 8. April 1948 im Rahmen
der allgemeinen Tariferhöhungen um 25 cts./to erhöht.
Die Berechtigung dieser doppelten Subventionierung der Kohlenindu

strie in Alberta ist zu messen an dem durch sie erzielten wirtschaftlichen
Effekt und der durch sie entstehenden finanziellen Belastung der Bahnen.
Wie die bereits ausgewiesenen Werte (S. 79) zeigen, ist nach wie vor die
US-amerikanische Kohle die Hauptquelle des zentralkanadischen Kohlen
marktes. Die 1939 und 1944 für den Verbrauch in Quebec und Ontario zur
Verfügung stehenden 16,6 bzw. 29,0 Mio to Kohlen setzten sich zu 70 bzw.
88% aus Kohlen US-amerikanischer Herkunft zusammen. Andererseits
gingen z. B. von den rund 2 Mio to Kohlen, die 1939 in Alberta für die Ver
teilung zur Verfügung standen, trotz der Transportkostenbegünstigimg
nur 90 000 to (= 4,5%) nach Ontario^"^). Die Royal Commission on Goal hat
1946 die Kohlensituation in Alberta wie folgt zusammengefaßt: „... Al
berta has very extensive reserves of bituminous and subbituminous coals
... Markets rather than reserves are the fundamental problem of the Al
berta coal mining industry.""®).
Die seit Jahren erfolgte Subventionierung hat also nicht zu dem ge

wünschten Ergebnis einer Marktausweitung für die Kohlenindustrie in Al
berta geführt. Die tarifliche Verkürzung des Transportweges von Alberta
nach Ontario hat nicht die Ungunst der geographischen und der Marktlage
der Alberta-Kohlengruben überwinden können. Auf der anderen Seite be
deutet der niedrige Tarif, den die Bahnen für den Kohlentransport von
Alberta nach Ontario berechnen, in Anbetracht der seit 1933 erheblich ge
stiegenen Betriebskosten eine nicht geringe Belastimg der Bahnen. Aus

Royal Commission on Coal, S.351.
Royal Commission on Coal, S. 322.

105) Royal Commission on Coal, S. 42.
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dem diesbezüglich von der C. P. R. der Royal Commission on Transporta
tion unterbreiteten Material geht hervor, daß die aus dem Kohlenverkehr
Alberta-Ontario von der C.P.R. erzielten Einnahmen pro Wagenmeile weit
unter dem Durchschnitt der von der C.P.R. aus dem übrigen Güterverkehr
erzielten Einnahmen pro Wagenmeile liegen. Die aus dem Kohlenverkehr
von Drumheller (Alta.) nach vier repräsentativen ostkanadischen Statio
nen (Sudbury, Toronto, Timmins, Windsor) erzielten durchschnittlichen
Einnahmen betrugen 20,43 cts./Wagenmeile, die entsprechenden Werte von
Lethbridge (Alta.) und Blairmore (Alta.) nach denselben ostkanadischen
Bestimmimgsorten betrugen 20,83 bzw. 19,95 cts."®). Demgegenüber be
trugen die aus dem übrigen Güterverkehr 1948 durchschnittlich erzielten
Einnahmen 35cts./Wagenmeile.

Den gesamten Fragenkomplex hat die C.P.R. vor der Royal Commission
on Transportation folgendermaßen beurteilt: „The history of the Special
coal rates from Alberta to Ontario points affords an Illustration of the ef-
fect of using freight rates to overcome artificially geographic and economic
disadvantages of one section of the country. The normal market for Alberta
coal does not extend to the southem and eastem parts of Ontario. The arti-
ficial extension of the market for Alberta coal to such an area is only made
possible by two forms of assistance: 1. the railways are hauling the coal at
rates wich do not retum out of pocket costs; 2. the Government is paying
a subsidy of $ 2,50/to.""'). „Canadian Pacific submits that if it is in the na
tional interest for Alberta coal to move to Ontario points a subsidy should
be paid to the mine Operators and freight rates should be allowed to find
their compensatory level.""®).
Das Beispiel der doppelten Subventionierung der Kohlengruben von Al

berta ist einerseits bezeichnend für die Wirtschaftlichkeit des „cross-bor-
der"-Verkehrs, d. h. des Güteraustauschs der einzelnen Teilgebiete Kana
das mit den an sie angrenzenden Gebieten der Vereinigten Staaten und an
dererseits bezeichnend für die UnWirtschaftlichkeit der ost-west- oder
west-ost-orientierten Güterverflechtung aufgrund ihrer Belastung durch
extrem lange Transportwege. So sehr die in dieser Richtung ergriffenen
Maßnahmen der politischen Integration der einzelnen kanadischen Teil
gebiete und dem festen politischen Zusammenschluß des Dominions ge
dient haben, so sehr bedeuteten sie in zahlreichen Fällen wirtschaftliche
Opfer, d. h. unwirtschaftliche Mehraufwendungen, die beim Festhalten am
wirtschaftlichen Güteraustausch der einzelnen kanadischen Teilgebiete
mit ihren US-amerikanischen Nachbargebieten hätten gespart werden kön
nen. Die Kohlenindustrie Albertas bietet ein Beispiel dafür, daß die Sub
ventionierung der West-Ost-Verkehrsachse nicht zum Ziel führte, weil die
Kohle als Grundstoff der verarbeitenden Industrie keine hohe Transport
kostenbelastung zu tragen vermag, und weil die wirtschaftlichen Vorteile
der US-amerikanischen Kohle für Ostkanada derart groß sind, daß sie
durch noch so hohe Subventionen nicht wettzumachen sind.

108) c. P. R. (II), App. to p. I, s. 84.
107) c. P. R. ai), p. I, s. 96.
108) c. P. R. (II), p. I, S. 100.
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VII. Art und Richtung des kanadischen Güterverkehrs

im Jahre 1949

Den Abschluß dieser Untersuchung bildet eine Verkehrsanalyse, der die
statistische Auswertung der 1949 vom Board of Transport Commissioners
durchgeführten „Waybill Analysis" zugrundeliegt. In der darüber 1950 er
schienenen Veröffentlichung hat der Board alle Frachtbriefe der am 12. Ja
nuar, 13. April, 13. Juli und 12. Oktober 1949 in Gesamtkanada und in den
fünf Verkehrsgebieten empfangenen Wagenladungen zusammengestellt
und nach verschiedenen Gesichtspunkten aufgegliedert.
Bedenken bestanden, wie weit aus diesem Material abgeleitete Ergeb

nisse als repräsentativ für das Jahr 1949 gelten können in Anbetracht der
nur viertägigen, allerdings die saisonalen Schwankungen berücksichtigen
den Beobachtungsreihe, die so ausgewählt wurde, „as providing a reprä
sentative study of the actual flow of traffic for the year 1949". Von den
1949 insgesamt 2 982 931 verladenen Waggons (ausschließlich des Stück
gutverkehrs) wurden 25 439 Wagenladungen, d. h. 0,85%, erfaßt. Dieses
prozentuale Verhältnis ist annähernd auch in den einzelnen Hauptgüter
gruppen gewahrt:

Abb. 18: Absoluter (a) imd prozentualer (b) Anteil der Hauptgütergruppen
an den 1949 insgesamt verladenen (I) und von der „Waybill Analysis"

erfaßten (II) Waggons:

(I) (II) von la

Gütergruppe (a) (b) (a) (b) 1.

Landwirtschaft!. Erzeugnisse 605521 20.3 5842 23.0 0.96
Tierische Erzeugnisse 133823 4.5 1468 5.8 0.98
Bergbauprodukte 431153 14.4 3 314 13.0 0.77
Holz und Holzerzeugnisse 857653 28.8 6854 27.0 0.80
Erzeugn. d. Industrie-Produkt. 954 781 32.0 7 961 31.2 0.83

Total 2982931 100.0 25439 100.0 0.85

Demnach ist die Annahme statthaft, daß die von der „Waybill Analysis"
erfaßten Verhältnisse als repräsentativ für den 1949 insgesamt abgewickel
ten Verkehr gelten können.
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Mit entsprechenden Vorbehalten gibt die statistische Auswertimg der
„Waybill Analysis" interessante Aufschlüsse über Stärke, Zusammenset
zung und Richtung des kanadischen Eisenbahngüterverkehrs (Kartogr. IV).

Tab. 19: Der inner- und interregionale Eisenbahngüterverkehr nach Her-
kunfts- und Bestimmungsgebiet in Zahl der empfangenen Waggons:

Herkunfts Bestinunungsgebiet
gebiet A B C D E Total Vo

A 1888 979 3 21 2 2893 11

B 918 8 390 171 769 152 10400 41

C 85 489 656 24 — 1254 5

D 83 599 57 7 062 1192 8992 35

E 19 232 12 520 1116 1899 8

Total 2 993 10689 899 8 396 2462 25 439

o/o 12 42 3 33 10 100

(Erklärung siehe S. 85 unten)

Der Zahl der empfangenen imd verladenen Waggons nach steht Ostkana
da an erster Stelle, gefolgt vom Präriegebiet, den Maritimen Provinzen, Bri
tisch Kolumbia und dem Gebiet nördlich der Großen Seen. Die qualitative
Aufgliederung der Zahl der verladenen Waggons läßt die allgemeine Pro
duktionsorientierung der einzelnen Gebiete deutlich in Erscheinung treten
(Tab. 20). In Ostkanada stehen die Güter der industriellen Produktion mit
48,8% aller in diesem Gebiet verladenen Waggons an erster Stelle, gefolgt
von Bergbauprodukten (23,4%), Erzeugnissen der Holzwirtschaft (11,7%),
der Landwirtschaft (11,5%) und der Viehwirtschaft (4,6%). Im Präriegebiet
stehen die Güter der landwirtschaftlichen Erzeugung mit 43,3% aller in
diesem Gebiet verladenen Waggons an erster Stelle, gefolgt von Bergbau
produkten (auch Steinen und Erden) (25,5%), Erzeugnissen der gewerb
lichen und Industrieproduktion (16,3%), der Vieh- (9,6%) und Holzwirt
schaft (5,3%). In den Maritimen Provinzen liegen Bergbauprodukte (vor
allem Kohle) mit 35,7% aller in diesem Gebiet verladenen Waggons an der
Spitze, Erzeugnisse der gewerblichen und Industrieproduktion stehen mit
27,9% an zweiter, Holz und Holzerzeugnisse mit 23,2% an dritter, landwirt
schaftliche Erzeugnisse mit 10,6% an vierter und schließlich Produkte der
Viehwirtschaft an fünfter Stelle. In Britisch Kolumbia stehen Bergbau
produkte mit 39,0%, Holz und Holzerzeugisse mit 30,4% aller in diesem
Gebiet verladenen Waggons an erster und zweiter Stelle; Erzeugnisse der
Industrieproduktion nehmen mit 21,3% den dritten, Erzeugnisse der Land
wirtschaft mit 7,2% den vierten und Erzeugnisse der Viehwirtschaft den
fünften Platz ein. Bei den absolut und relativ geringen Verladungsquanti
täten im Gebiet nördlich der Großen Seen stehen Bergbauprodukte mit
23,5% und Holz und Holzerzeugnisse mit 28,5% aller in diesem Gebiet ver
ladenen Waggons an führender Stelle
Bei einer rein quantitativen Aufgliederung des kanadischen Güterver

kehrs nach Herkunfts- und Bestimmungsgebiet überrascht die Größe des
Güterverkehrs innerhalb der einzelnen Verkehrsgebiete (A-A, B-B, C-C,
D-D, E-E). Dabei ist grundsätzlich im Hinblick auf die Größe des inter
regionalen Güterverkehrs zu berücksichtigen, daß sowohl der ostkana-
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Tab. 20:

Qualitative Aufgliederung des inner- und interregionalen Güterverkehrs
nach Herkunfts- und Bestimmungsgebiet absolut und prozentual:

Herkunfts

gebiet
Bestinunungsgebiet

B  C D E Total ®/o
III
58
881
360
478

185
16
153
312
313

6

15

305
74

1034
672

808

10.6
2,6

35.7
23,2
27,9

1888 979 21 2893 100,0

310
35
47
4

522

836
436

2321
1192
3 605

14

10
29
118

29
8
28
6

698

2
2
18

129

1191
482

2424
1231
5 072

11,5
4,6

23,4
11.7
48.8

918 8 390 171 769 152 10400 100,0

76 236
2

138

113

1
1

214
65 23

314
3

375
352
210

25,1
0,2

29,9
28,1
16,7

85 489 656 24 —  1254 100,0

64
13

1

233
246
47
14
59

8
5
2
7
35

2 772
508

2078
461

1243

820
96
151

125

3897
868

2279
482

1467

43,3
9,6

25,5
5,3
16,3

83 599 57 7 062 1192 8 993 100,0

19
5
28
132
48

65
3

146
164
142

49
32
562
266
207

136
40
742
577
404

7,2
2,1

39,0
30,4
21,3

19 232 12 520 1116 1899 100,0

T
O
T
A

L

562
106
931
373

1021

1509
705

2549
1788
4138

28
6

391
256
218

2873
519

2252
631

2121

871
131
731
266

463

5 843
1467
6854
3314
7 961

2993 10 689 899 8 396 2462 25439

%

18,8
3,5

31.1
12,4
34.2

14,2
6,6

23,8
16,7
38,7

3,1
0,7

43,5
28,5
24,2

34.2
6.2

26,8
7,5

25.3

35,4
5,3

29.7
10.8
18,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

^  ̂1? ̂ Verkehrsgebiet, B: Ostkanada, C: Oberontario,Pazifisches Verkehrsgebiet. — a: Landwirtschaft!. Erzeugnisse,
b: Tierische Erzeugnisse, c: Bergbauprodukte, d: Holz und Holzerzeugnisse, e: Er
zeugnisse der gewerblichen und Industrieproduktion.
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disch-maritime wie vor allem der west-ostkanadische Güterverkehr zu
einem erheblichen Prozentsatz auf dem St. Lorenz und den Großen Seen
abgewickelt wird, nicht über die in der „Waybill Analysis" nur erfaßte
Schiene. Daraus folgt positiv, daß der interregionale Güteraustausch m Ka-
jiiada — dessen Intensivierung seit der Konföderation Ziel der kanadischen
Wirtschafts- und Verkehrspolitik gewesen ist, wesentlich größer als hier
ausgewiesen ist. Es zeigt sich aber auch, daß die Bahnen wegen der wirk
samen Schiffskonkurrenz vergleichsweise gering im interregionalen Gü
terverkehr eingeschaltet sind.
Im interprovinzialen Güterverkehr fällt die enge Verkehrsverflechtung

zwischen Ostkanada und den Maritimen Provinzen (A-B bzw. B-A) auf,
die — damit zweifellos die langjährige Tendenz widerspiegelnd — für die
Maritimen Provinzen von größerer relativer Bedeutung als für Ostkanada
ist, d. h. der ostkanadische Bezugsmarkt spielt in der maritimen Wirtschaft
eine ausschlaggebendere Rolle als der maritime Bezugsmarkt für die ost
kanadische Wirtschaft. — Offensichtlich ist auch eine enge Verkehrs-
verflechtimg zwischen dem Präriegebiet und Britisch-Kolumbia (D-E bzw.
E-D), die durch einen stärkeren Güterstrom vom Präriegebiet nach Bri
tisch-Kolumbia als umgekehrt gekennzeichnet ist, eine Tatsache, die vor
allem auf den Getreideexport über die Pazifikhäfen zurückzuführen ist.
In dieser Verkehrssparte macht sich überdies bemerkbar, daß die Güter-
bewegimg Präriegebiet - Pazifikküste ungeteilt den Bahnen zugute kommt,
weil sie allein als Anbieter von Beförderungsleistungen auftreten, nicht
wie iTy> west-ostkanadischen Güterverkehr von der Binnenschiffahrt kon
kurrenziert werden. Der Transkontinentalverkehr zwischen Ostkanada
(einschließlich der Maritimen Provinzen) und Britisch Kolumbia (A+B-E
bzw. E-A+B) betrug ostwärts 0,6, westwärts 1,0, zusammen 1,6% des ins
gesamt erfaßten Güterverkehrs: ein Beispiel dafür, wie wenig der zu
Transkontinentaltarifen beförderte Güterverkehr mengenmäßig ins Ge
wicht fällt. — Der zwischen Ostkanada (einschl. der Maritimen Provimen)
und Westkanada (auschließlich Britisch-Kolumbia) abgewickelte Güter
verkehr (A+B-D bzw. D-A+B), d. h. der zwischen diesen beiden Gebieten
über die Linien nördlich der Großen Seen geleitete Verkehr betrug west
wärts 3,1, ostwärts 2,7, zusammen 5,8% des Gesamtverkehrs. Dem darin
eindeutig zum Ausdruck kommenden Verkehrswert der Großen Seen und
des St. Lorenz für den interregionalen Güterverkehr hätte die kanadische
Verkehrsraumplanung Rechnung tragen müssen, um ein Überangebot an
Beförderungsleistungen im interregionalen Güterverkehr zu verhindern.
Die starke Anziehungskraft, die die Großen Seen auf die Verladung vor
allem westkanadischer Massenprodukte nach Ostkanada ausgeübt haben,
hat die mehrfache Eisenbahnverbindung zwischen Ost- und Westkanada
zu einer wirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Überinvestition Kanadas
in seinen Verkehrsanlagen gestempelt. Die jährlich aufzubringenden
Amortisationskosten für das in diesen Verkehrsanlagen investierte Kapital
beeinflussen bis heute die Einkommensverhältnisse der Bahnen imd damit
letzten Endes auch die private, durch das Kostendeckungsprmzip geleitete
Tariffestsetzxmg.
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VIII. Zusammenfassung

Aufgabe dieser Untersuchung war es darzustellen, wie Verkehrs
politik und Verkehrsplaniuig die natürlichen Bedingungen des kanadi
schen Wirtschaftsraumes modifiziert und zu der heute erkennbaren ver
kehrsräumlichen Ordnung Kanadas geführt haben.
Der kanadische Wirtschaftsraum ist in seinen Umrissen gekennzeichnet

durch eine Länge (O-W) von etwa 5000 km, eine sehr geringe Tiefe (N-S)
von maximal 600 km und dadurch, daß diese „strip economy" durch breite,
fast unbesiedelte Zonen wirtschaftlicher Unerschlossenheit inselartig in
einzelne „Wirtschaftskammern" (Zellen) aufgelöst ist. Die darin deutlich
zur Geltung kommenden geographischen Bedingungen legten unter Be
rücksichtigung verkehrswirtschaftlicher Aspekte einen nord-süd-orien-
tierten Handels- und Verkehrs-Anschluß der einzelnen kanadischen Teil
gebiete an die ihnen im Süden benachbarten US-amerikanischen Staaten
nahe. Die Wirtschaftlichkeit dieses internationalen, nord-süd-orientierten
„cross-border"-Verkehrs hatte sich in der Zeit vor der Konföderation
(1867) eindeutig erwiesen, als die einzelnen politisch noch isolierten kana
dischen Provinzen intensive Handelsbeziehimgen mit ihren US-amerikani
schen Nachbarstaaten unterhielten.

Die 1867—1873 vollzogene Konföderation brachte den politischen Zu
sammenschluß aller britisch-nordamerikanischen Besitzungen. Zur Fe
stigung des jungen Dominions bedurfte es — über die bloße Deklaration
der politischen Einheit hinausgehend — der Wirtschafts- imd Verkehrs-
verflechtimg der ursprünglich beziehungslos nebeneinanderstehenden Ein
zelwirtschaften. An der Erreichung dieses Zieles sind Wirtschafts-, Zoll-,
Agrar- und Verkehrspolitik in gleicher Weise beteiligt gewesen. A^ dem
Gebiete des Verkehrswesens diente der Erreichung dieses Zieles der be
tont ost-west-orientierte Ausbau des kanadischen Eisenbahnnetzes, auf
den die Dominion-Regierung starken Einfluß ausgeübt hat. Die Linienfüh
rung der drei großen Transkontinentalbahnen, die als Klammern der ein
zelnen kanadischen Teilgebiete überhaupt erst einen innerkanadischen
Güteraustausch großen Stiles ermöglicht haben, trug stärker politischen
als wirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung. Diese Bahnen führen zwi
schen den einzelnen dichter besiedelten kanadischen Teilgebieten Hunder
te von Kilometern durch weitgehend unbesiedelte und wirtschaftlich un-
erschlossene Landstriche imd bilden die eigentlichen kanadischen „rail-
way bridges", die für ihre Rentabilität noch heute allein auf den über diese
Strecken abgewickelten interprovinzialen Durchgsmgsverkehr angewie-
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sen sind. Dieser wird in seiner Größe durch die außerordentlich wirksame
Konkurrenz der Schiffahrt auf den Großen Seen und dem St. Lorenz be
stimmt. Deren betriebliche und technische Leistungsfähigkeit und deren
Kostenvorteile vor allem bei der Verladimg von Massenprodukten haben
dazu geführt, daß sich die Bahnen nur einen verhältnismäßig geringen
Anteil am interregionalen Güterverkehr sichern konnten und daß ihre,
diese Konkurrenz nicht einkalkulierende Ausbaupolitik zu einem starken
Überangebot von Verkehrsleistungen und dementsprechend zu einer nicht
annähernd ausgenutzten Verkehrskapazität geführt hat.
Daran haben auch die Tarifmaßnahmen der kanadischen Bahnen nichts

zu ändern vermocht. Abgesehen davon, daß die Bahnen den verschiedenen
Verkehrsbedingimgen der einzelnen Wirtschaftsgebiete durch regional
verschieden hohe Tarifniveaus Rechnung getragen haben, und daß die
staatliche Tarifaufsicht, der Board of Transport Commissioners, seit 1903
darauf abzielte, die Differenz zwischen den regional verschieden hohen
Tarifniveaus zu vermindern, haben die Bahnen versucht, durch extrem
niedrige Tarife ihre Wettbewerbssituation gegenüber der Binnenschiffahrt
zu verbessern. Diese extrem niedrigen, im interprovinzialen Güterverkehr
geltenden Tarife haben sich günstig darin ausgewirkt, daß die einzelnen
kanadischen Teilgebiete wirtschaftlich stärker einander angenähert wur
den, als es ihrer geographischen Lage entspricht.
Die Ausbau- und Tarifpolitik der kanadischen Bahnen hat die Voraus

setzungen für einen innerkanadischen Güteraustausch großen Stiles ge
schaffen. Sie hat damit zur Festigung des Dominions entscheidend beige
tragen imd die Gewinnung und Erhaltung der politischen Unabhängigkeit
Keinadas gegenüber den USA ermöglicht. Das ist letzten Endes die politi
sche Rechtfertigung der wirtschaftlich außerordentlich aufwendigen 0-W-
Orientierung der kanadischen Verkehrsanlagen.

Summary.

The aim of this study is to demonstrate how transport policy and trans-
port planning have modified the natural conditions underlying the Cana-
dian economy and have led to the present transport structure in Canada.
In its contours, the Canadian „ecumene" is characterized by a length

(East-West) of about 5000 km and a breadth (North-South) of, at most,
600 km, and by the fact that this „strip economy" is divided into several
individual economic units separated by vast, economically undeveloped
and nearly uninhabited regions. This particular geographical pattern sug-
gested dose commercial and transport connections, in a North-South di-
rection, between the individual Canadian districts and their US-American
neighbours in the South. That this international cross-border traffic in a
North-South direction was profitable, had proved itself clearly during the
time before the Confederation (1867), when the politically still isolated Ca
nadian Provinces maintained dose commercial relations with their US-
American neighbour states.
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The Confederation, progressing from 1867 until 1873, brought about the
political integration of all British North Amerlcan possessions. In order to
consolidate this young Dominion it was necessary — over and above the
mere declaration of political unity — to provide for a tight interlacing of
commerce and transport of the different provinces which had originally
existed side by side as individual economic units, without any relation to
each other. In reaching this goal, measures of economic, customs, agrarian
and transport policy have all played their parts. In the field of transport,
this was done by a persistent expansion of the Canadian railway network
in an East-West direction, on which the Dominion Government exerted a
strong influence. The routing of the three big transcontinental railways,
which acted like clamps keeping together the different Canadian districts
and which first made possible an inter-Canadian large-scale exchange of
goods, follows rather a political than an economic point of view. Between
the more densely populated Canadian districts, these railways run for hun-
dreds of miles through nearly uninhabited and economically undeveloped
regions and form the actual Canadian „railway bridges" which, financially,
are still entirely dependent on the interprovincial transit-traffic which
passes along these lines. The volume of this traffic is determined by the
extremely efficacious competition of the navigation on the St. Lawrence
Eiver and the Great Lakes. Its technical and operative efficiency and its
economic advantages, especially in the transport of bulk products, account
for the fact that the railways were able to secure only a relatively small
part of the interregional goods traffic for themselves, and that their po
licy of expansion — while paying no heed to this competition — led to a
highly excessive supply of transport Services and thus to a transport ca-
pacity which has never been anything like fully utilised.
To this, the tariff measures taken by the Canadian railways were not

able to make an difference. Apart from the fact that the railways took
account of the varying traffic conditions in the differing regions by insti-
tuting regionally differing tariffs, and apart from the fact that the freight
rates control authority of the State (the Board of Transport Commissioners)
has aimed since 1903 at a lowering of the differences between the regio
nally varying rates, the railways tried to improve t^eir competitive Posi
tion with respect to the inland navigation by introducing extremely low
tariffs. These measures for the inter-provincial goods exchange have pro-
duced a beneficial effect by drawing the Canadian regions economically
nearer together than would correspond to their geographieal position.
This expansion and tariff policy of the Canadian railways provided the

means for an inter-Canadian large-scale exchange of goods. Thus it con-
tributed decisively to the consolidation of the Dominion and enabled it to
reach and keep its political independence towards thelJSA. This, in the end,
is the political justification for Canada's extremely costly transport struc-
ture, as seen from the economic point of view.
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